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Vorbemerkung
In	Nordrhein-Westfalen	(NRW)	wurde	2012	erstma-
lig in einem Bundesland der bekenntnisorientierte 
islamische Religionsunterricht (IRU) als ordentli-
ches Lehrfach an Grundschulen eingeführt, ab 2013 
an weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I 
und seit 2016 auch in der Sekundarstufe II. Die wis-
senschaftliche Begleitung der Einführung des IRU 
zwischen 2014 und 2018 zog eine positive Bilanz 
zur	Akzeptanz	und	zur	Erfüllung	der	integrations-
politischen Ziele des IRU, insbesondere mit Bezug 
auf die Familien und die Schüler*innen (siehe 
Uslucan 2018). Die vorliegende Untersuchung kon-
zentriert sich mittels einer qualitativen Befragung 
auf die Perspektive der Lehrkräfte und sucht nach 
Hindernissen bei der praktischen Umsetzung des 
Unterrichts im Schulalltag und nach pragmatischen 
Ansätzen	zu	deren	Überwindung.

Das Forschungsprojekt wurde im Rahmen des Ex-
zellenzclusters Religion und Politik der Universität 
Münster (WWU) durchgeführt. In diesem Kontext 
erfolgte	eine	enge	Abstimmung	des	Vorhabens	
mit weiteren am Cluster beteiligten Wissenschaft-
ler*innen. Darüber hinaus wurde das Projekt vom 
Ministerium für Schule und Bildung (MSB) NRW 
insbesondere bei der Kontaktaufnahme zu den 
Lehrer*innen unterstützt.

Wir danken vor allem den befragten Lehrer*innen 
des IRU für die Unterstützung und ihre Bereitschaft, 
an der Studie mitzuwirken.
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1. Einführung
1.1. Implikationen des islamischen  
Religionsunterrichts als Regelschulfach

Der IRU als reguläres Schulfach berührt sowohl das 
Verhältnis	von	Staat	und	Religion	als	auch	die	so-
ziale und kulturelle Teilhabe von Muslim*innen (vgl. 
Uslucan	2011:	149-151).	Dabei	sind	Debatten	um	
islamische Religion und Religiosität in Deutschland 
in hohem Maße politisch aufgeladen (vgl. Dreier/
Wagner 2020: 4). 

Bereits seit Mitte der 1970er Jahre – und intensiviert 
durch die Deutsche Islam Konferenz (DIK) seit 2006 
–	forderten	muslimische	Verbände	IRU	an	den	Schu-
len und damit eine diesbezügliche Gleichstellung mit 
anderen Religionsgemeinschaften (Tillmann 2012: 
161). Schon 1984 stimmte die Kultusministerkon-
ferenz grundsätzlich der Forderung nach bekennt-
nisorientiertem islamischen Religionsunterricht zu 
(SVR	2016:	107),	denn	für	den	Staat	ergibt	sich	aus	
dem	Grundgesetz	(Art.	7,	Abs.	3)	die	Verpflichtung,	
Religionsunterricht – und aus Gleichbehandlungs-
gründen auch islamischen – an Schulen anzubieten 
(Tillmann	2012:	166),	wobei	die	konkrete	Ausgestal-
tung aufgrund der Kulturhoheit Sache der Länder 
ist. Religionsunterricht ist dabei eine „res mixta“: Die 
inhaltliche	bzw.	theologische	Ausgestaltung	und	
Verantwortung	muss	von	einer	Religionsgemein-
schaft übernommen werden, der Staat muss die 
notwendigen	Strukturen	zur	Verfügung	stellen	und	
dafür sorgen, dass der Unterricht den Prinzipien des 
Grundgesetzes	und	den	staatlichen	Bildungs-	und	
Erziehungszielen entspricht (Tillmann 2012: 167, 
siehe	auch	Ohlms	2012,	SVR	2016:	105).	

Damit setzt bekenntnisorientierter Religionsunter-
richt an öffentlichen Schulen faktisch die Existenz 
einer von den Ländern als solche anerkannten 
Religionsgemeinschaft voraus, die mit dem Staat 
bei der Gestaltung des Unterrichts kooperiert. 

1 So zum Beispiel die Ahmadiyya Muslim Jamaat 2013 in Hessen und 2014 in Hamburg als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Darüber hinaus wur-
den in einzelnen Ländern Staatsverträge mit unterschiedlichen islamischen Landesverbänden geschlossen (Spielhaus/Herzog 2015: 19). In NRW 
wurde 2006 der Alevitischen Gemeinde Deutschland die Erteilung von alevitischem Religionsunterrichts zugestanden, der 2008 zunächst mit einem 
Schulversuch an Grundschulen startete (Ohlms 2012: 196-197). Nach wie vor wird dieser Unterricht aber nur sporadisch angeboten (im Schuljahr 
2020/2021 an sechs Schulen für 91 Schüler*innen insgesamt). Allerdings können alevitische Schüler*innen am IRU teilnehmen.

2 Voraussetzungen für die Anerkennung als Religionsgemeinschaft: Sie muss aus natürlichen Personen bestehen (wobei nach jüngerer Recht-
sprechung natürliche Personen durch Dachverbände repräsentiert werden können), sie muss beständige organisatorische Strukturen haben, die 
Vertretung nach außen muss geregelt sein, ihr Hauptzweck muss die Pflege eines gemeinsamen Bekenntnisses sein (Beaucamp/Wißmann 2017: 
5, Hackner 2019: 20).

3 Bisher gibt es nur in NRW, Niedersachsen und Hessen bekenntnisorientierten IRU als reguläres Schulfach. In anderen Bundesländern bestehen 
verschiedene	Modellversuche	(Baden-Württemberg,	Bayern,	Rheinland-Pfalz,	Schleswig-Holstein	und	im	Saarland).	In	den	ostdeutschen	Ländern	
besteht,	auch	aufgrund	geringer	muslimischer	Bevölkerungsanteile,	bislang	kein	Angebot.	In	Brandenburg	und	den	Stadtstaaten	wird	zudem	be-
kenntnisorientierter	Religionsunterricht	insgesamt	abgelehnt	(vgl.	SVR	2016:	108-110,	Mediendienst	Integration	2020).

Die dezentrale Organisationsstruktur und die 
ausgeprägte konfessionelle Differenzierung des 
Islam	mit	zahlreichen	Verbänden	ohne	zentrales	
Gremium	oder	Ansprechpartner	erschwerte	lange	
Zeit die Einführung islamischen Bekenntnisunter-
richts,	wobei	es	nur	wenigen	Verbänden	in	einzel-
nen Bundesländern gelang,1	eine	Anerkennung	als	
Religionsgemeinschaft2 zu erreichen (Tillmann 
2012:	185,	SVR	2016:	107).	Auch	der	Zusammen-
schluss von vier großen Dachverbänden (DITIB, 
VIKZ,	Islamrat	und	Zentralrat	der	Muslime)	zum	
Koordinationsrat der Muslime in Deutschland 
(KRM) 2007 zum Zweck der Repräsentation in der 
Deutschen Islamkonferenz (DIK) führte nicht zur 
flächendeckenden	Anerkennung	als	Religions-
gemeinschaft.	Allerdings	haben	verschiedene	
Bundesländer	Versuche	unternommen,	dieses	
Hindernis	zu	umgehen,	was	zu	einer	Vielzahl	an	
Modellen in Deutschland führte3	(vgl.	SVR	2016:	
107,	Spielhaus/Herzog	2015:	16-21).	NRW	war	das	
erste Bundesland, das 2012 über die Konstruktion 
eines	Beirats	aus	Verbands-	und	Schulministeri-
umsvertreter*innen den IRU als reguläres Schul-
fach an Grundschulen eingeführt hat (siehe dazu 
unten mehr).

Parallel zur Debatte um die Einführung des IRU 
entwickelte sich ein Diskurs um die wissenschaft-
liche	Verankerung	und	Professionalisierung	des	
Islam	in	Deutschland	einschließlich	der	Ausbil-
dung von Imam*innen und Theologe*innen, die 
lange	Zeit	nur	im	Ausland	möglich	war.	Dies	war	
mit der Hoffnung auf eine „Europäisierung“ des 
Islam verbunden (vgl. Dreier/Wagner 2020: 4). Die 
Forderung nach Professionalisierung führte seit 
Beginn der 2000er Jahre zunächst zur Einrichtung 
von Lehrstühlen und ab 2011, nach einer Empfeh-
lung des Wissenschaftsrates, zur Eröffnung von 
Zentren für islamische Theologie an Hochschulen 
in ganz Deutschland. In NRW wurde das Zentrum 
für islamische Theologie (ZIT) an der WWU ein-
gerichtet, das inzwischen auch Religionslehrer*in-
nen ausbildet (Dreier/Wagner 2020: 12).
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1.2. Erwartungen an den islamischen  
Religionsunterricht

Mit der Einführung des IRU sind mitunter in einem 
Spannungsverhältnis stehende Erwartungen ver-
knüpft (vgl. Yavuzcan 2017: 184, Stein et al. 2017: 53, 
Celik	2015,	Tufan-Destanoğlu	2019:	149,	siehe	auch	
Uslucan	2011,	Dreier/Wagner	2020:	11-12).	So	erhof-
fen	sich	die	muslimischen	Verbände	und	mit	ihnen	die	
Eltern positive Effekte vor allem auf die Gleichberech-
tigung sowie auf die kulturelle und gesellschaftliche 
Integration (vgl. Yavuzcan 2017, Celik 2015). Nicht-
muslim*innen, Politik und Behörden hoffen auf ein 
innerreligiöses Gegengewicht zu Radikalisierungsten-
denzen und Impulse für die Etablierung eines libera-
len, europäischen oder humanistischen Islam (vgl. 
Tufan-Destanoğlu	2019:	149,	Dreier/Wagner	2020:	
11).	Zudem	wird	der	IRU	mitunter	als	Alternative	zum	
(als intransparent und unkontrollierbar empfundenen) 
Koranunterricht in den Moscheen begriffen. Eltern er-
warten eine angemessene religiöse Erziehung und die 
Stärkung der Identität für die interreligiöse und inter-
kulturelle	Auseinandersetzung	in	der	Gesellschaft	
(Uslucan 2011: 149), wobei Eltern den IRU in hohem 
Maße befürworten4 (vgl. Yavuzcan 2017: 175). 

Zugleich wird muslimischen Eltern mitunter pau-
schal unterstellt, sie würden – wie vermeintlich die 
muslimischen	Verbände	–	einen	eher	konservati-
ven	Glaubens-	und	Erziehungsstil	propagieren	(vgl.	
Tufan-Destanoğlu	2019:	149),	was	sich	in	elterlichen	
Erwartungen an den IRU aber nicht unbedingt bestä-
tigt.5 Integrationsforscher*innen und Pädagog*innen 
verbinden mit dem IRU in erster Linie eine identi-
tätsstiftende Funktion in der Diaspora, die auch die 
Identifikation	mit	der	Gesellschaft	insgesamt	stärkt	
(vgl.	Mauritz	et	al.	2020).	Allerdings	gibt	es	auch	kri-
tische Stimmen, die durch den IRU eine – empirisch 
nicht	bestätigte	–	Verstärkung	von	Segregationsten-
denzen	befürchten	(vgl.	Uslucan	2011:	156,	Tufan-
Destanoğlu	2019:	148).	

In der Forschung wird kontrovers diskutiert, in-
wieweit Konkurrenz um Schüler*innen und um den 
„richtigen“ Unterricht zwischen dem IRU und dem 

4 Bereits 2008 befürworteten 76% der in der Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“ befragten Muslim*innen die Einführung von islamischem 
Religionsunterricht (vgl. Haug et al. 2009: 187). 

5	 Aus	elterlicher	Sicht	soll	der	IRU	primär	zu	Persönlichkeitsstärkung	und	moralischer	Reifung	beitragen,	auch	wenn	das	Ziel	der	Vermittlung	von	
Glaubensgrundsätzen ebenfalls sehr große Zustimmung erfährt (vgl. Uslucan 2018: 17).

6 Bei den Lehrkräften der Islamkunde handelte es sich zumeist um Herkunftssprachenlehrer*innen oder Lehrer*innen anderer Fachrichtungen mit 
zusätzlichem	Zertifikat	oder	um	Islamwissenschaftler*innen	mit	pädagogischer	Weiterbildung,	die	inzwischen	zum	Teil	–	nach	Weiterbildung	und	
Zertifikat	sowie	der	Idschāza	–	als	Quereinsteiger*innen	auch	IRU	als	Regelfach	lehren	können.

7	 Mit	der	schon	erwähnten	Ausnahme	der	Alevitischen	Gemeinde	Deutschland.

Koranunterricht der Moscheegemeinden sowie ein 
Konflikt	zwischen	den	vermeintlich	konservativ-
dogmatischen	Gemeinden	und	Verbänden	(und	den	
an diese gebundenen Eltern) und den islamischen 
Theolog*innen bzw. Pädagog*innen des deut-
schen	Bildungssystems	besteht	(vgl.	SVR	2016:	
113, Ceylan 2015: 178, Stein et al. 2017: 53). Solche 
Konflikte	könnten	sowohl	Glaubensinhalte	als	auch	
Lehrmethoden und pädagogische Konzepte betref-
fen (vgl. Yavuzcan 2017: 175, Ceylan 2015: 169). 

1.3. Islamischer Religionsunterricht  
in NRW

Bereits	ab	1986	war	im	Rahmen	des	herkunfts-(tür-
kisch-)sprachlichen	Unterrichts	eine	„islamische	
Unterweisung“ als Pilotprojekt an Schulen angebo-
ten worden. Ziel des herkunftssprachlichen Unter-
richts (HSU) war zunächst der „Erhalt der Rückkehr-
fähigkeit“; der Unterricht wurde von sogenannten 
„Konsulatslehrer*innen“ – aus der Türkei staat-
licherseits entsandte Lehrkräfte – gehalten. Diese 
verfügten	über	keine	theologische	Qualifikation	
und	i.d.R.	auch	nicht	über	eine	Anbindung	an	eine	
muslimische Religionsgemeinschaft (vgl. Ohlms 
2012: 192).	Die	islamische	Unterweisung	durch	
damals laizistisch geprägte türkische Lehrer*innen 
sorgte bei Eltern und Gemeinden mitunter für Miss-
trauen gegenüber einem schulischen Religions-
unterricht, das gelegentlich bis heute nachwirkt. 
Seit 1999 gab es in NRW zudem außerhalb des HSU 
„islamische Unterweisung“ in deutscher Sprache 
als Projektunterricht. Seit 2005 – und bis heute 
– gibt es „Islamkunde“ mit neuem Curriculum in 
Deutsch.6 Dabei handelt es sich weder um Bekennt-
nisunterricht noch um ein reguläres Schulfach; 
muslimische Organisationen sind nicht einbezogen. 

Da	in	NRW	bislang	kein	muslimischer	Verband	als	
Religionsgemeinschaft	nach	Art.	7	Abs.	3	GG	an-
erkannt ist,7 bestand die zentrale Herausforderung 
bei	der	Einführung	des	IRU	darin,	die	inhaltlich-theo-
logische	Ausgestaltung	des	Unterrichts	staatlicher-
seits zu übertragen (vgl. Ohlms 2012: 200). Hier 
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wurde zunächst eine (befristete) Lösung durch die 
Einrichtung eines Beirats gefunden. Dieser 2012 
eingesetzte Beirat für den IRU bestand aus acht 
gleichberechtigten Personen, von denen vier durch 
das Schulministerium benannte Fachexpert*innen 
waren	und	vier	Vertreter*innen	vom	KRM	ent-
sandt wurden, wobei die Mitgliedschaft von DITIB 
im	Beirat	zuletzt	ruhte.	Die	Aufgaben	des	Beirats	
bestanden	in	der	Ausarbeitung	und	Genehmigung	
der	Curricula	und	der	Lehrbücher	und	-materialien	
sowie in der Erteilung der religiösen Lehrerlaubnis 
(Idschāza)	und	der	Organisation	von	Fortbildungen	
für Lehrer*innen, die über die Bezirksregierungen 
angeboten	wurden	(SVR	2016:	108).	

Seit 2019 besteht eine neue gesetzliche Grundlage, 
deren praktische Umsetzung bis Mai 2021 dauerte: 
Der Beirat wurde durch eine Kommission ersetzt, 
die	ausschließlich	aus	Vertreter*innen	von	muslimi-
schen	Verbänden	bzw.	Organisationen	besteht.	Sie	
nahm im Mai 20218	ihre	Arbeit	auf	und	soll	nun	die	
sonst einer Religionsgemeinschaft zugewiesenen 
Aufgaben	mit	Blick	auf	den	IRU	erfüllen.	Zu	den	
Aufgaben	gehören	–	wie	zuvor	bereits	beim	Beirat	
–	die	Verabschiedung	der	in	staatlicher	Verantwor-
tung erarbeiteten Kernlehrpläne, die Erteilung der 
Lehrerlaubnis	(Idschāza)	und	die	Beteiligung	an	
der Genehmigung von Lehrmitteln.9 Zunächst sind 
sechs	Verbände/Organisationen	in	der	Kommission	
vertreten,10 wobei ihre Zahl grundsätzlich nicht be-
grenzt	ist.	Allerdings	müssen	sie	einen	Vertrag	mit	
dem Schulministerium schließen, wofür bestimmte 
Voraussetzungen	erfüllt	sein	müssen.11 Die vom 
Verband	in	die	Kommission	entsandte	Person	muss	
vom Ministerium bestätigt werden und theologisch, 
religionspädagogisch, islamwissenschaftlich oder 
vergleichbar	qualifiziert	sein.	Durch	dieses	Prüfver-
fahren hat die Landesregierung maßgeblichen Ein-
fluss	auf	die	Zusammensetzung	der	Kommission,	
was zu Kritik an diesem Modell seitens muslimi-
scher	Verbände	geführt	hat	(vgl.	Nitschmann/Dom-
radio	26.06.2019,	IslamiQ	15.04.2019).	

8	 Die	neue	Kommission	wurde	am	17.05.2021	(nachdem	die	im	Rahmen	dieser	Studie	geführten	Interviews	mit	den	IRU-Lehrer*innen	abgeschlos-
sen	waren)	durch	das	MSB	NRW	der	Öffentlichkeit	vorgestellt	(vgl.	https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Fak-
tenblatt_Kommission_IRU.pdf).

9 Vgl. Pressemitteilung des MSB NRW vom 17.05.2021. https://schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-ein-neues-er-
folgreiches-kapitel-fuer-den-islamischen. 

10	 Bündnis	Marokkanische	Gemeinde	(BMG),	Türkisch-Islamische	Union	der	Anstalt	für	Religion	(DITIB),	Islamische	Gemeinschaft	der	Bosniaken	in	
Deutschland	(IGBD),	Islamische	Religionsgemeinschaft	NRW	(IRG	NRW),	Union	der	Islamisch-Albanischen	Zentren	in	Deutschland	(UIAZD),	Ver-
band	der	Islamischen	Kulturzentren	(VIKZ).

11	 So	etwa	Eigenständigkeit	und	Unabhängigkeit	von	anderen	Staaten,	die	Achtung	von	Verfassungsprinzipien	sowie	eine	landesweite	Tätigkeit	der	
vertretenen Organisation.

12 Siehe https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene
13 https://schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Faktenblatt_Kommission_IRU.pdf

Laut	Lehrplänen	soll	der	IRU	neben	der	Vermittlung	
von Wissen, Glaubensinhalten und Riten auch inter-
religiöse Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit 
sowie die Dialogfähigkeit in deutscher Sprache 
fördern und neben der Wertschätzung des Islam, 
der Wertebildung und Werteerziehung auch kriti-
sche	Reflexion	und	Religionsmündigkeit	unterstüt-
zen (vgl. Yavuzcan 2017: 183, Stein et al. 2017: 57 
mit Bezug auf Khorchide 2008). Dabei wird auf die 
Didaktik der modernen Religionspädagogik gesetzt 
(vgl. auch Ministerium für Bildung und Schule NRW 
2013: Lehrplan für islamischen Religionsunterricht 
Grundschule und weitere Lehrpläne12).

Die Etablierung des IRU in NRW ist seit der Einfüh-
rung 2012 deutlich fortgeschritten. Wurde mit dem 
Start 2012 an 33 Schulen 1.800 Schüler*innen IRU 
erteilt, waren es 2016/2017 schon 200 Schulen 
und mehr als 16.000 Schüler*innen. 2019/2020 
fand an 260 Schulen für mehr als 21.600 Schü-
ler*innen IRU statt (Faktenblatt Kommission 
Islamischer Religionsunterricht der Landesregie-
rung	NRW).	Ebenso	stieg	die	Zahl	der	zertifizierten	
IRU-Lehrkräfte	von	42	im	Schuljahr	2012/2013	auf	
300 im Schuljahr 2019/2020.13 

Die Einführung des IRU in NRW wurde zwischen 
2014 und 2018 durch eine wissenschaftliche Be-
gleitung	flankiert	(siehe	Uslucan	2019).	Sowohl	die	
Einstellungen der Schüler*innen als auch der Eltern 
wurden zu drei Zeitpunkten (2015 193 Elternteile 
und 267 Schüler*innen, 2016 205 Elternteile und 
279 Schüler*innen, 2017 150 Elternteile und 174 
Schüler*innen) standardisiert erfasst. Dabei wurde 
geprüft, inwieweit die Ziele, die seitens der Landes-
regierung mit der Einführung des IRU verbunden 
waren, erreicht wurden. Der IRU erhielt über alle 
drei Erhebungswellen hinweg große Zustimmung 
sowohl seitens der Schüler*innen als auch seitens 
der Eltern. Deutlich wurde auch eine ausgeprägte 
Integrationsorientierung der Schüler*innen (siehe 
Uslucan 2018, Uslucan 2019). 
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Islamischer Religionsunterricht in NRW

2012/13 2016/17 2019/20

Schulen 33 200 260

Schüler*innen 1.800 16.000 21.634

Lehrkräfte 42 224 300

Anzahl muslimischer Schüler*innen in NRW14 337.804 397.488 436.481

Anteil Schüler*innen im IRU an muslimischen Schüler*innen (%) 0,5 4,0 5,0

Quelle: Faktenblatt Kommission Islamischer Religionsunterricht der Landesregierung NRW, Schulstatistik NRW, eigene Berechnungen

1.4. Lehrkräfte des islamischen Religions-
unterrichts in NRW

Eine	grundständige	religionspädagogische	Aus-
bildung	für	IRU-Lehrkräfte	gibt	es	in	NRW	seit	2012	
am Lehrstuhl für islamische Religionspädagogik 
des ZIT der WWU, nachdem 2010 der Lehrstuhl und 
2011 das Zentrum eingerichtet worden waren.15 
2019 konnte dort der erste Jahrgang mit grund-
ständig ausgebildeten Lehrer*innen für den IRU mit 
erstem und zweitem Staatsexamen verabschiedet 
werden.	Vorher	waren	Lehrkräfte	für	den	IRU	ent-
weder	Lehrer*innen	verschiedener	Fächer	–	häufig	
solche des HSU oder der Islamkunde –, die über 
eine einjährige fachliche Fortbildung ein Zerti-
fikat	„Islamischer	Religionsunterricht“	und	damit	
die staatliche Lehrerlaubnis für den IRU erworben 
hatten.	Auch	Islamwissenschaftler*innen	konnten	
über	den	Zertifikatskurs	„Islamischer	Religions-
unterricht“ die staatliche Erlaubnis zur Erteilung 
des IRU erhalten, z.T. nachdem eine berufsbeglei-
tende	pädagogische	Ausbildung	für	Seiteneinstei-
ger in das Lehramt absolviert worden war (Celik 
2015: 48). Bereits vor 2012 konnte IRU als Erweite-
rungsfach auf Lehramt studiert werden. Die Kan-
didat*innen mussten danach – ebenso wie später 
die	Absolvent*innen	–	die	Idschāza	als	religiöse	
Lehrerlaubnis beim Beirat für den IRU beantragen 
und	dabei	weitere	Voraussetzungen	erfüllen:	Neben	
dem	Zertifikat	über	die	Weiterbildung	(bei	Quer-
einsteiger*innen) und einem Hochschulzeugnis ist 

14 MSB NRW: Das Schulwesen in Nordrhein-Westfalen aus quantitativer Sicht der Schuljahre 2012/2013 bis 2019/2020, jeweils Tab. 2.3. https://www.
schulministerium.nrw.de/ministerium/service/schulstatistik/amtliche-schuldate

15 Weitere Standorte für die Ausbildung islamischer Religionslehrer*innen sind die Universitäten Erlangen-Nürnberg, Frankfurt/Main, Osnabrück, 
Tübingen, Berlin, Paderborn, Freiburg, Karlsruhe, Ludwigsburg und Weingarten. Bereits seit 2004 bis 2010 bestand in Münster ein Lehrstuhl für 
Religion des Islam, an dem im Rahmen eines Zusatzstudiums Lehrer*innen für Islamkunde ausgebildet werden konnten. 

16 Vgl. Beirat für den islamischen Religionsunterricht in NRW. http://www.iru-beirat-nrw.de/Lehrerlaubnisordnung_2017.pdf

nach wie vor eine Bescheinigung einer Moschee-
gemeinde über die Beteiligung am Gemeindeleben, 
eine schriftliche Erklärung zur persönlichen Moti-
vation zum Beruf in Bezug auf den IRU sowie eine 
Erklärung zur religiösen Lebensweise vorzulegen. 
In einem Gespräch vor einer Prüfungskommission 
des Beirats erfolgt der Nachweis der Bindung an 
den Islam durch die Darstellung der Fähigkeit der 
Bewerber*innen	zum	reflexiven	Umgang	mit	Koran	
und	Sunna,	reflektierter	Kenntnisse	der	Glaubens-
grundsätze und der Glaubenspraxis sowie durch 
das Rezitieren des Korans und den Nachweis der 
Kenntnis einiger für die rituelle Praxis relevanter 
Koransuren.	Der	Beirat	entscheidet	mit	¾-Mehrheit	
über die Erteilung der Lehrerlaubnis.16

Die unterschiedlich ausgebildeten Lehrkräfte des 
IRU sind nicht nur mit einem anspruchsvollen 
Curriculum konfrontiert, sondern auch mit den 
oben skizzierten unterschiedlichen Erwartungen 
der	Akteure.	Sie	müssen	mitunter	mit	heftiger	Kritik	
und	divergierenden	Ansprüchen	von	Moscheege-
meinden	und	Verbänden,	aber	auch	von	Eltern	und	
Schüler*innen bezüglich der Lehrmethoden und 
-inhalte	rechnen	(Stein	et	al.	2017:	49).	Zugleich	
sind die Erwartungen der Gesellschaft einschließ-
lich der Schulen und der Schulaufsicht bezüglich 
der	Vermittlung	eines	„aufgeklärten“	Islam	hoch.	

Inzwischen	haben	sich	die	IRU-Lehrer*innen	auch	
selbst	organisiert:	Zum	einen	gibt	es	den	Verband	
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muslimischer	Lehrkräfte	(VML)17 mit Sitz in Köln 
mit einem von der Stiftung Mercator unterstützten 
Projekt	einer	Austausch-	und	Informationsplatt-
form,	der	darüber	hinaus	Vernetzung	und	Fortbil-
dungen anbietet. Zum anderen existiert die Inter-
net-Plattform	federkorb.de,	die	sich	vor	allem	auf	
den	Austausch	von	Arbeitsmaterialien	konzentriert	
und	über	die	„Suffa-Bildungsgesellschaft“	auch	
Fortbildungen durchführt.18

17 https://vml-deutschland.de/
18 https://federkorb.de/
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2. Forschungsstand zu 
Lehrkräften des IRU
Es liegen bislang nur wenige Studien vor, die sich 
mit den Lehrkräften des IRU befassen,19 so etwa 
Khorchide 2008, Celik 2015, Stein/Ceylan/Zim-
mer	2017,	Zimmer/Ceylan/Stein	2017	und	Tufan-
Destanoğlu	2019.	

Zudem wurden im Rahmen der wissenschaftlichen 
Begleitung der Einführung des IRU in NRW auch 
einige Lehrer*innen standardisiert befragt (2015 
sieben Personen, 2016 sechs Personen und 2017 
acht Personen) sowie eine Zusatzerhebung unter 
36 Lehrkräften durchgeführt (vgl. Uslucan/Yalcin 
2018). Die befragten Lehrer*innen waren zumeist 
für	den	IRU	weiterqualifiziert	worden,	aber	auch	
für den Schuldienst weitergebildete Islamwissen-
schaftler*innen.	Die	eigene	Ausbildung	wurde	hier	
meistens	als	gut	bezeichnet.	Allerdings	wurde	die	
Kooperation mit Beirat und Schulaufsicht nur mit-
telmäßig	beurteilt.	Ein	Viertel	gab	Schwierigkeiten	
bei der Erteilung der Lehrerlaubnis an. Mit dem Mo-
dell des Beirats waren der größte Teil der Lehrkräfte 
teilweise oder eher zufrieden. Die Unterstützung 
der Schulaufsicht wurde jedoch von der Hälfte als 
teils gut/teils schlecht bewertet, das Engagement 
des Bildungsministeriums wurde etwas besser 
gesehen.	Mit	den	curricularen	Vorgaben	waren	die	
Lehrer*innen in hohem Maße zufrieden, die eige-
nen Gestaltungsspielräume wurden überwiegend 
zufriedenstellend	bewertet.	Auch	das	Engagement	
der Schule wurde als zufriedenstellend empfunden, 
wohingegen das Engagement der Eltern weni-
ger positiv gesehen wurde. Zentraler Befund der 
Evaluation war eine verbreitete Unzufriedenheit der 
Lehrkräfte	mit	den	Lehr-	und	Lernmaterialien	und	
den Fortbildungsmöglichkeiten. Zudem plädierten 
die Lehrer*innen für mehr Transparenz bei der Ertei-
lung der Lehrerlaubnis und eine engere Kooperation 
mit dem Beirat (vgl. Uslucan/Yalcin 2018).

Khorchide	(2008:	169-175)	ging	den	Einstellungen	
der islamischen Religionslehrer*innen an öffentli-
chen Schulen in Österreich anhand qualitativer und 
quantitativer Befragungen nach. Er untersuchte die 
Wichtigkeit	von	Aufgaben	und	Zielen	des	Unter-

19 Die wissenschaftliche Literatur zum IRU konzentriert sich zumeist auf rechtliche Fragestellungen und institutionelle Hürden einschließlich des Ver-
hältnisses von Staat und Religion bei der Implementierung (siehe Beaucamp/Wißmann 2017, Tillmanns 2012, Hackner 2019, Schweizer 2016, SVR 
2016, Yavuzcan 2017, Ohlms 2012), auf verschiedene Erwartungen der Akteure (siehe Celik 2015, Khorchide 2008, Uslucan 2011, 2018) sowie auf 
das Verhältnis von IRU und Koranunterricht (siehe Ceylan 2015). 

richts	aus	Sicht	der	Lehrer*innen	(u.a.	die	Ver-
mittlung von Glaubensgrundsätzen, die kritische 
Reflexion,	die	Bedeutung	von	Toleranz	und	Dialog-
fähigkeit, Demokratie und Menschenrechten). Im 
Ergebnis zeigten rund ein Fünftel der Lehrer*innen 
problematische	Einstellungen	zu	Verfassung	und	
Rechtsstaat. Zugleich lehnten fast alle Lehrer*in-
nen religiös motivierte Gewalt ab, und weite Teile 
vertraten ein modernes Geschlechterbild. Die 
Vermittlung	von	Glaubensgrundsätzen	hatte	im	
Unterricht indessen Priorität vor kritischem Denken 
und	Reflexion.	Die	moderne	Didaktik	wurde	zwar	
durchgängig befürwortet, dennoch konstatierte 
Khorchide bei Teilen der Lehrerschaft Probleme, 
sich	von	einem	„Verkündigungsunterricht“	zu	eman-
zipieren.	Als	Herausforderung	identifiziert	auch	
er	als	mangelhaft	empfundene	Lern-	und	Lehrma-
terialien,	aber	auch	ungenügende	Qualifikationen	
der	Lehrkräfte	(vgl.	Khorchide	2008:	175-177).	Er	
plädiert für eine islamische Theologie, die stärker 
demokratische Grundwerte berücksichtigt. 

In seiner umfangreichen Studie zu den Erwartungen 
an den IRU befragte Celik (2015) 85 Lehrer*innen 
für Islamkunde und ehrenamtliche Lehrkräfte in 
Moscheen in NRW anhand eines standardisierten 
Fragebogens zu ihren Motiven für die Berufswahl, 
zur Zufriedenheit, zur Organisation und Theorie 
des Unterrichts sowie den Kompetenzen, die durch 
den IRU vermittelt werden sollen. Die Studie fand 
zum	Zeitpunkt	des	Übergangs	von	der	Islamkunde	
zum IRU 2012/2013 statt. Im Zentrum standen 
der	Vergleich	von	Unterricht	an	den	Schulen	und	
in	den	Moscheen	und	die	Frage	des	Verhältnisses	
zwischen	beiden.	Auch	in	dieser	Studie	äußerten	
die befragten Lehrkräfte vor allem Unzufrieden-
heit bezüglich des Lehrmaterials (vgl. Celik 2015: 
71).	Außerdem	formulierten	vor	allem	Lehrer*in-
nen an den Schulen Fortbildungsbedarf für den 
künftigen IRU, obwohl fast alle bereits entspre-
chende Weiterbildungsangebote genutzt hatten 
(Celik 2015: 76). Zugleich sahen die Lehrkräfte 
an Schulen wie an Moscheen kaum Konkurrenz 
zwischen dem Koranunterricht und dem IRU, auf-
grund	einer	grundsätzlich	anderen	Ausrichtung	
(Celik 2015: 82). Deutliche Unterschiede ergaben 
sich zwischen den Lehrkräften an Schulen und in 
den Moscheen bei den Unterrichtsmethoden und 
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bei den Kompetenzen und Inhalten, die die Leh-
renden	vermitteln	wollen:	An	den	Schulen	wurde	
mehr Wert auf soziales und aktivierendes Lernen, 
in Moscheen mehr Wert auf Glaubensinhalte und 
die	Glaubenspraxis	gelegt	(Celik	2015:	284).	An	
Schulen hatten Toleranz und Dialogfähigkeit, 
interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen 
sowie die Erziehung zu Selbstständigkeit einen 
zentralen	Platz	(vgl.	Celik	2015:	155-156).	Zudem	
betont Celik die unterschiedlichen, teils wider-
sprüchlichen	Ansprüche	von	Eltern,	Schüler*innen	
und	Verbandsvertreter*innen	an	die	Lehrkräfte	
des IRU und an die vermittelten Inhalte und Kom-
petenzen (vgl. 2015: 192). 

Stein et al. (2017:54) untersuchten anhand von 
34 qualitativen Interviews die Einstellungen von 
muslimischen Religionslehrer*innen und Lehr-
amtsanwärter*innen in Deutschland in Bezug 
auf ihre Rolle als Lehrkräfte, ihre wesentlichen 
Erziehungs-	und	Bildungsziele	sowie	die	Koope-
ration zwischen Schule und Moschee. Im Ergeb-
nis	werden	drei	typische	Haltungen	identifiziert:	
eher	unreflektierte	Wissensvermittlung,	Vermitt-
lung zwischen Islam und Gesellschaft mit einer 
starken Betonung von Extremismusprävention 
sowie	Aufklärung	und	Reflexion	des	eigenen	re-
ligiösen	Handelns	(vgl.	Stein	et	al.	2017:	62).	Auf	
Basis der gleichen Befragung arbeiteten Zimmer 
et	al.	(2017)	in	einem	weiteren	Aufsatz	Typen	
der religiösen Selbstverortung bei islamischen 
Religionslehrer*innen und Lehramtsanwärter*in-
nen anhand unterschiedlicher Kriterien heraus, 
wobei	insbesondere	der	Reflexionsgrad	und	die	
eigene	Gläubigkeit,	auch	im	Biografieverlauf,	die	
wesentlichen Unterschiede konstituieren. Insge-
samt zeigen die Befragten eine mittlere bis starke 
Religiosität.

Tufan-Destanoğlu	2019	ging	in	ihrer	quantitativen	
schriftlichen Befragung von 81 Lehrkräften und 370 
muslimischen Eltern in NRW und Niedersachsen 
den Erwartungen an Unterrichtsinhalte, zu vermit-
telnde Kompetenzen und Methoden des IRU nach 
und thematisierte, inwieweit religionspädagogische 
und bildungspolitische Prinzipien bei Eltern und 
Lehrer*innen auf Zustimmung stießen. Im Ergeb-
nis	zeigte	sich	eine	starke	Übereinstimmung	in	den	
Zielen zwischen Eltern und Lehrer*innen: Höchste 
Priorität	hatte	die	Vermittlung	von	Religionswissen.	
Eltern und Lehrer*innen unterstützten aber gleicher-
maßen	einen	Unterricht,	der	das	Urteils-,	Denk-	und	

Diskussionsvermögen der Schüler*innen fördert. 
Auffälligster	Unterschied	zwischen	Eltern	und	Leh-
rer*innen war die stärkere Befürwortung klassischer, 
autoritärer	Lehr-	und	Lernmethoden	durch	die	Eltern.	
Eine mit den Grundprinzipien der Religionspädago-
gik	wirklich	konfligierende	Bildungs-	und	Erziehungs-
vorstellung war sowohl bei Eltern als auch Lehr-
kräften	aber	nicht	zu	erkennen	(Tufan-Destanoğlu	
2019:	163).	Tufan-Destanoğlu	schlussfolgert,	dass	
für	Eltern	und	Lehrkräfte	die	Vermittlung	islamischer	
glaubensverkündender und habitualisierter Elemente 
und	die	Anregung	kritischer	Reflexion	durchaus	ver-
einbar sind (vgl. 2017: 169).

Dreier/Wagner (2020) untersuchten anhand qualita-
tiver und standardisierter Interviews Studierende der 
islamischen Theologie, die aufgrund unklarer Berufs-
perspektiven außerhalb der Schulen zumeist auf den 
Beruf Religionslehrer*in hinarbeiteten (Dreier/Wag-
ner 2020: 4). Neben einer ausgeprägten Religiosität 
waren	die	Studierenden	durch	einen	großen	Anteil	
von Frauen gekennzeichnet, gehörten überwiegend 
zur Gruppe der Erstgenerationsstudierenden – also 
den ersten in der Familie, die ein Studium absolvier-
ten	–	und	verfügten	häufig	über	einen	Migrationshin-
tergrund. Rund ein Drittel war an eine muslimische 
Gemeinde gebunden. Motive für das Studium waren 
zumeist	der	Wunsch	nach	intellektueller	Auseinan-
dersetzung	mit	den	eigenen	religiösen	Überzeugun-
gen	und/oder	ein	gesellschaftspolitischer	Anspruch,	
den Islam in Deutschland positiv mitzugestalten. 
Während des Studiums erfuhren sie Irritationen 
ihrer	Überzeugungen	und	ihres	Wissensfundus	(vgl.	
Dreier/Wagner	2020:	48-49).	Absolvent*innen	der	
Lehramtsausbildung berichteten von Problemen, 
da der Bedarf an Lehrer*innen groß ist, zugleich 
aber Unsicherheiten bezüglich der Einstellungsper-
spektiven bestehen, zumal bei Frauen mit Kopftuch. 
In	ihrem	nichtmuslimischen	Umfeld	waren	sie	häufig	
Rechtfertigungsdruck bezüglich ihres Glaubens aus-
gesetzt (Dreier/Wagner 2020: 50). 

An	der	WWU	wurde	zwischen	2019	und	2020	ein	
ebenfalls am Exzellenzcluster Religion und Politik 
angesiedeltes Projekt zu „Islamischer Theologie an 
deutschen	Universitäten.	Eine	Studie	zum	islamisch-
religiösen Expertentum in Deutschland“ unter der 
Leitung von Levent Tezcan durchgeführt. Erforscht 
wurde in dem als Implementationsstudie angelegten 
Projekt,	ob	die	eingesetzten	Instrumente	für	die	Aus-
bildung islamischer Religionslehrer*innen sowie des 
geistlichen Personals an den Zentren für islamische 
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Theologie in Tübingen, Frankfurt/Main, Münster, Os-
nabrück	und	Erlangen-Nürnberg	greifen	und	wie	sich	
das	institutionelle	Verhältnis	zwischen	Universität	
und	islamischen	Verbänden	gestaltet.	Dabei	wurden	
die tatsächliche Situation der islamischen Theologie 
an den Universitäten, die Beziehungen zwischen der 
Universität	und	den	Verbänden	und	die	Realität	der	
universitären	Ausbildung	aus	der	Perspektive	der	
Studierenden betrachtet. 

Insgesamt zeigt sich bei den Haltungen und Ein-
stellungen der Lehrkräfte ein Wandel – von der 
Studie von Khorchide 2008 über Celik 2015 bis zu 
Tufan-Destanoğlu	2019	hin	zu	einem	eher	moder-
nen,	religionspädagogischen	Ansatz	und	der	stär-
keren	Betonung	von	Reflexion	und	Dialog.	Aller-
dings kann dieser Eindruck auch dem Unterschied 
zwischen	Österreich	–	wo	die	Verantwortung	für	
die Gestaltung des Unterrichts ausschließlich bei 
den Religionsgemeinschaften liegt – und Deutsch-
land geschuldet sein und ist vermutlich auch 
Resultat	der	hiesigen	verbesserten	Ausbildung	
der Lehrkräfte. Die eigene Religiosität der Lehr-
kräfte	und	ihr	Verständnis	von	Aufgaben,	Zielen	
und Methoden des IRU decken zwar durchaus 
eine gewisse Bandbreite ab, stehen aber weder 
zu den Lehrplänen noch zu den Einstellungen der 
Familien	im	Widerspruch.	Übereinstimmend	zeigt	
die Literatur Unzufriedenheit mit der praktischen 
Umsetzung, die sich vor allem auf Lehrmaterialien 
und Fortbildungsangebote bezieht, aber auch die 
Kooperation mit dem Beirat für den IRU und der 
Schulaufsicht betrifft. Daher vertieft die vorliegen-
de Studie insbesondere diese Punkte.
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3. Vorgehensweise
3.1. Fragestellung und Methodik

Die vorliegende Studie konzentriert sich auf die 
Umsetzung des IRU im Schulalltag aus Perspek-
tive	der	Lehrer*innen.	Folgende	Aspekte	wurden	
berücksichtigt:20 

    Einschätzungen zu den Richtlinien für die Ertei-
lung	der	Idschāza,	Erfahrungen,	Wünsche	 
zum	Verfahren

    Beurteilung der Umsetzbarkeit des Curriculums, 
Herausforderungen und problematische  
Anforderungen

    Zufriedenheit mit den Lehrmaterialien,  
diesbezügliche Bedarfe

    Erfahrungen mit und Inanspruchnahme von Fort-
bildung,	diesbezügliche	Anregungen	und	Bedarfe

    Einschätzungen zum Beirat für den IRU und zur 
Kooperation mit ihm

    Erfahrungen mit der Schulaufsicht und der Schule
    Herausforderungen durch die Schüler*innen und 

diesbezügliche Strategien 

Im Fokus der Studie stehen Lehrer*innen des IRU 
an Schulen in NRW. Neben den quer eingestiege-
nen,	fortgebildeten	und	zertifizierten	Lehrkräften	
sind dies vor allem die erst seit Kurzem grundstän-
dig religionspädagogisch ausgebildeten Lehrer*in-
nen, die ein Studium an den theologischen Zentren 
absolviert haben. Es soll auch herausgearbeitet 
werden, ob sich die Einschätzungen und Bedarfe 
der	inzwischen	grundständig	ausgebildeten	IRU-
Lehrer*innen	(„Absolvent*innen“)	von	denen	der	
„Quereinsteiger*innen“	unterscheiden.

Als	Erhebungsmethode	kam	eine	qualitative,	leit-
fadengestützte21 Expert*innenbefragung zum Ein-
satz. Die Wahl dieser Methode folgt daraus, dass 
zum Thema zwar Erkenntnisse vorliegen, diese 
aber sehr kontextabhängig sind, also für grundstän-
dig ausgebildete Lehrkräfte in NRW z.B. vollständig 
fehlen. Es geht somit um eine Exploration mit dem 
Ziel, die Sicht der Lehrkräfte auf den Unterricht und 
auch ihre Prioritätensetzungen zu erfassen. 

20 Im Januar 2021 fand eine Zoom-Konferenz mit Vertreter*innen des Exzellenzclusters Religion und Politik und des ZfTI zur Abstimmung des Vor-
gehens und der Fragestellungen statt. 

21 Siehe Leitfaden im Anhang.

Die Lehrer*innen wurden nach Meuser/Nagel 
(1991) als Expert*innen im Sinne der persönlichen 
und maßgeblichen Beteiligung an der Implemen-
tierung des IRU in NRW verstanden, denn sie sind 
zuständig	und	tragen	Verantwortung	für	dessen	
Umsetzung, verfügen über exklusive Informationen 
zu	Handlungsabläufen	im	schulischen	Alltag	und	
sind auch für Problemlösungen verantwortlich (vgl. 
Meuser/Nagel 1991: 443). Die Lehrkräfte wurden in 
ihrer sozialen und professionellen Funktion inner-
halb des institutionellen Kontextes Schule befragt 
(vgl.	Meuser/Nagel	1991:	442).	Von	Interesse	war	
hier	das	aus	der	Praxis	gewonnene	Handlungs-	und	
Erfahrungswissen, angereichert durch subjektive 
Bedeutungszumessungen und Interpretationen, 
das systematisiert und kategorisiert wurde (vgl. 
auch Bogner/Menz 2002: 37, Gläser/Laudel 2010). 

Das leitfadengestützte Interview bietet im Unter-
schied	zu	standardisierten	Interviews	den	Vorteil,	
dass die offene Gesprächsführung ebenso wie die 
Möglichkeit	zur	Nachfrage	die	Antwortspielräume	
wesentlich erweitert und auch komplexe Sachver-
halte und subjektive Bedeutungssysteme erfasst 
werden	können.	Aufgrund	bislang	fehlender	Er-
kenntnisse zu den konkreten Forschungsfragen 
war zudem die theoriegeleitete Konstruktion vor-
gegebener	Antwortkategorien	nicht möglich. Der 
Leitfaden beinhaltete Schlüsselfragen, thematische 
Stichworte und eventuelle Nachfragen, die sich an 
den forschungsleitenden Fragen orientieren, und 
ermöglichte	so	ein	strukturiertes	Vorgehen	(vgl.	
Meuser/Nagel	1991:	448-449). 

Die	Auswertung	der	Interviews	orientierte	sich	an	
der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 
(vgl. Kuckarzt 2018, siehe auch Mayring 2000, 2019 
sowie	Mayring/Gläser-Zikuda	2008).	Aus	den	im	
Leitfaden formulierten Fragestellungen wurden 
deduktiv	zunächst	die	Hauptkategorien	definiert	(Er-
fahrung	Idschāza,	Umsetzung	Curriculum,	Lehrma-
terial,	Qualität/Lücken	Ausbildung,	Erfahrung/Bedarf	
Fortbildung, Erfahrung Beirat, Erfahrung Schulauf-
sicht, Erfahrung Schulleitung, Herausforderungen/
Heterogenität Schüler*innen). Danach wurden aus 
den	Aussagen	der	Expert*innen	innerhalb	der	Haupt-
kategorien induktiv Unterkategorien abgeleitet (vgl. 
Kuckarzt	2018:	72-96).	Als	Unterkategorien	werden	
Bedeutungsaspekte in Bezug auf die Fragestellung 
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definiert,	somit	bildet	der	Abschnitt	des	Sinnzu-
sammenhangs die Codiereinheit (vgl. auch Meuser/
Nagel 1991: 461).22 Dabei wurden in einem ersten 
Analyseschritt	Fallzusammenfassungen	erstellt.	In	
einem zweiten Durchgang wurden die Hauptcodes 
zugewiesen. In einem dritten Schritt wurden das 
Codierschema bzw. die Unterkategorien erarbeitet 
und schließlich die endgültigen Codierungen vor-
genommen	(vgl.	Kuckarzt	2018:	90-93,	siehe	auch	
Reinhoffer	2008).	Es	kam	ein	EDV-gestütztes	Ana-
lysetool	zum	Einsatz	(MaxQDA).

3.2. Zielgruppe und Durchführung

Zielgruppe waren 14 an Zentren für islamische 
Theologie	grundständig	ausgebildete	IRU-Leh-
rer*innen	(Absolvent*innen)	sowie	sechs	IRU-
Lehrer*innen,	die	als	Quereinsteiger*innen	über 
Zertifikatskurse die Lehrerlaubnis für den IRU er-
halten hatten. Die befragten Lehrer*innen sollten 
nach Regierungsbezirken, Geschlecht und Schul-
arten streuen, um ein möglichst breites Spektrum 
abzubilden (siehe Tabelle unten). 

Der Erstkontakt zu den Lehrer*innen erfolgte über 
das	NRW-Schulministerium	und	die	Bezirksregie-
rungen,	die	die	in	ihrem	Verantwortungsbereich	ein-
gesetzten	IRU-Lehrer*innen	nach	den	genannten	
Vorgaben	auswählten,	kontaktierten	und	mithilfe	
einer kurzen Projektbeschreibung um Teilnahme 
an der Studie baten. Die Kontaktdaten23 derjenigen 
Lehrer*innen, die zur Teilnahme an der Studie be-
reit waren, wurden Ende Februar 2021 vom Schul-
ministerium an das ZfTI weitergeleitet, das	für	April	
und Mai 2021 Gesprächstermine vereinbarte. 

Insgesamt wurden Kontaktdaten von 30 Leh-
rer*innen, darunter 15 Frauen, übermittelt, zum 
Teil	mit	Telefonnummern,	zum	Teil	mit	E-Mail-Ad-
ressen. Nicht in allen Fällen waren Schultyp und 
Berufszugang	(Quereinstieg	oder	Absolvent*in)	
vermerkt, was letztendlich zu einer höheren Zahl 
an Interviews führte als ursprünglich geplant, 
weil mitunter erst im Zuge der Terminabsprache 

22 Siehe Kategorienschema im Anhang. Die prominenteste Form der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), die sehr stark auf theoriegelei-
tete Kategorisierung abhebt, eignete sich hier weniger, weswegen das Vorgehen nach Kuckartz (2018) vorgezogen wurde.

23 Die übermittelten personenbezogenen Kontaktdaten der Lehrer*innen dienten nur zur Kontaktaufnahme und Durchführung der Interviews, nach 
Abschluss der Befragung wurden diese Daten gelöscht.

24 Stotterer, Versprecher und Zwischenlaute wie „äh“ und „ähm“ wurden nicht berücksichtigt. Dialekte sind in Standardsprache übertragen, leichte 
Grammatikfehler korrigiert und Satzzeichen gesetzt (vgl. Kuckarzt 2018: 167).

25 Eine Erklärung zur Datenverwendung wurde den Lehrer*innen ausgehändigt bzw. zugeschickt und das Einverständnis zur Aufzeichnung, Transkrip-
tion und Auswertung mündlich eingeholt. 

der	Qualifikationsweg	bekannt	wurde,	aber	über-
wiegend	Absolvent*innen	befragt	werden	sollten.	
So	wurden	schließlich	mit	Ausnahme	einer	Per-
son	(Quereinsteiger*in	der	Primarstufe,	die	an	
diesem Punkt schon in ausreichender Zahl in der 
Erhebung abgebildet waren) alle Lehrer*innen 
kontaktiert. In zwei Fällen stellten sich die Kon-
taktdaten als falsch heraus, in einem Fall erfolgte 
trotz	mehrfacher	Anschreiben	keine	Rückmeldung	
und in einem Fall wurde ein bereits terminiertes 
Interview von der Gesprächspartnerin abgesagt 
und dann nicht mehr realisiert. Insgesamt wurden 
damit 25 Interviews von der Projektbearbeiterin 
geführt,	davon	13	mit	Absolvent*innen	und	12	mit	
Quereinsteiger*innen,	eines	davon	als	Pretest.	
Aus	diesem	Testinterview	ergab	sich	eine	konkre-
tisierende Ergänzung in einer Fragestellung. Das 
Test-Interview	wurde	nicht	in	die	Auswertung	ein-
bezogen,	so	dass	24	Fälle	–	13	Absolvent*innen	
und	11	Quereinsteiger*innen	–	aus	unterschied-
lichen	Regierungsbezirken	in	die	Analyse	einbezo-
gen wurden. 

Die Gespräche dauerten zwischen 20 und 90 Mi-
nuten, zumeist knapp eine Stunde. Sie wurden auf-
grund der angespannten Pandemielage im Früh-
jahr	2021	in	der	Regel	per	digitaler	Videokonferenz	
(Zoom) geführt – auf Wunsch der Interviewpart-
ner*innen wurden aber auch zwei Gespräche im 
ZfTI in Essen realisiert und drei Gespräche fanden 
bei	den	Befragten	zuhause	statt.	Alle	Gespräche	
wurden aufgezeichnet und später inhaltsorientiert 
und wörtlich, aber sprachlich geglättet24 durch 
ein Transkriptionsbüro verschriftlicht, wobei ggf. 
Personen oder Orte anonymisiert wurden.25  
Die	Audiodateien	wurden	nach	Abschluss	der	
Studie gelöscht, die Transkripte enthalten keine 
Hinweise auf die befragten Personen.
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Gesprächspartner*innen

Nr. Regierungs-bezirk Geschlecht Schulart Absolvent*in oder Quereinstieg Befragungsdatum

1 Düsseldorf (Pretest) Mann Sek I Quereinsteiger 31.03.21

2 Arnsberg Frau Sek I Absolventin 12.04.21

3 Arnsberg Mann Sek I Absolvent 13.04.21

4 Arnsberg Mann Sek II Absolvent	 14.04.21

5 Arnsberg Frau Primar Quereinsteigerin	 15.04.21

6 Arnsberg Mann Primar Quereinsteiger	 15.04.21

7 Detmold Mann Sek I Quereinsteiger	 19.04.21

8 Detmold Frau Primar Quereinsteigerin	 21.04.21

9 Münster Mann Sek II Absolvent 21.04.21

10 Düsseldorf Mann Sek I Quereinsteiger	 22.04.21

11 Düsseldorf Frau Sek I Absolventin 22.04.21

12 Detmold Mann Primar Quereinsteiger 22.04.21

13 Köln Frau Sek II Quereinsteigerin 23.04.21

14 Münster Mann Sek II Absolvent 27.04.21

15 Düsseldorf Mann Sek I Quereinsteiger 28.04.21

16 Münster Frau Primar Absolventin 28.04.21

17 Arnsberg Mann Sek I Absolvent 28.04.21

18 Düsseldorf Frau Sek I Absolventin/Erweiterungsfach 29.04.21

19 Arnsberg Frau Sek II Absolventin 29.04.21

20 Düsseldorf Frau Sek II Absolventin/Erweiterungsfach 30.04.21

21 Münster Frau Sek I Quereinsteigerin 04.05.21

22 Düsseldorf Frau Primar Quereinsteigerin 05.05.21

23 Köln Frau Sek I Absolventin 10.05.21

24 Detmold Mann Sek I Quereinsteiger 11.05.21

25 Arnsberg Mann Sek I Absolvent 17.05.21
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4. Ergebnisse26

4.1. Beschreibung der Befragten

Unter den 24 Befragten aus den unterschiedlichen 
Regierungsbezirken27 sind – wie obige Tabelle 
bereits	zeigt	-,	12	Frauen,	5	von	ihnen	Quereinstei-
geinnen	und	7	Absolventinnen.	Von	den	12	Män-
nern	sind	jeweils	6	Quereinsteiger	und	Absolventen.	
Von	den	insgesamt	13	Absolvent*innen	unterrichtet	
eine Lehrerin in der Primarstufe, 7 Befragte in der 
Sek	I	und	5	in	der	Sek	II.	Unter	den	Quereinstei-
ger*innen sind 5 Grundschullehrer*innen, 4 unter-
richten in der Sek I und 2 in der Sek II. 

Die	Absolvent*innen	sind	ein	bis	drei	Jahre	lang	
als	IRU-Lehrer*innen	tätig.	Einer	der	Absolventen	
begann	sein	IRU-Studium	bereits	2005	und	ist	nach	
einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Universität inzwischen auch als Moderator 
für die Bezirksregierung und als Fachberater28 tätig 
und hat Fortbildungen für Lehrer*innen gegeben. 
In zwei Fällen wurde IRU als Erweiterungsfach 
studiert und dann seit vier bzw. sechs Jahren 
unterrichtet. Eine der Lehrerinnen, die IRU als Er-
weiterungsfach studiert hatte, erwarb später auch 
noch	über	einen	Zertifikatskurs	die	staatliche	und	
religiöse	Lehrerlaubnis	(Zertifikat	und	Idschāza)	für	
die Sek II. In allen Fällen war Münster der Studien-
ort.	Die	Idschāza-Erteilung	–	nach	einem	Gespräch	
vor	Beginn	des	Referendariats	vorläufig	und	dann	
endgültig	nach	Einreichung	des	Abschlusszeug-
nisses	–	erfolgte	bei	den	Absolvent*innen	zumeist	
2017 oder 2018, in einem Fall auch bereits 2013, in 
einem anderen Fall 2015. 

Die	Quereinsteiger*innen	sind	zum	Teil	deutlich	län-
ger – je ein Fall seit 2003 bzw. 2005 und drei Fälle 
seit 2010 – als Religionslehrer*in tätig, einige be-
reits im Rahmen der islamischen Unterweisung und 
der	Islamkunde,	wobei	alle	ab	2012	eine	Idschāza	
des	Beirats	einholen	mussten.	Bei	den	Querein-
steiger*innen handelt es sich bei knapp der Hälfte 
um Lehrer*innen für HSU, zwei der Gesprächspart-
ner*innen sind Islamwissenschaftler*innen (ein 
Mann und eine Frau), die berufsbegleitend eine päd-
agogische	Ausbildung	für	Seiteneinsteiger*innen	

26 Die Darstellung der Ergebnisse bezieht sich auf die Aussagen der Gesprächspartner*innen. Die geäußerten Sachverhalte werden i.d.R. als gege-
ben angenommen. 

27 Arnsberg 9 Fälle, Düsseldorf 5 Fälle, Münster 4 Fälle, Detmold 4 Fälle und Köln 2 Fälle.
28 Fachberater*innen sind Mitarbeitende der Schulaufsicht und unterstützen Schulen und Fachlehrer*innen bei der Umsetzung der Kernlehrpläne und 

der Unterrichtsentwicklung.

nachgeholt	haben.	Die	Quereinsteiger*innen	haben	
die	Qualifikation	für	den	IRU	über	einen	einjährigen	
Zertifikatskurs	erworben,	rund	die	Hälfte	bereits	
2012/2013, wenige erst später. Selten wurde ein 
Zertifikat	für	Islamkunde	–	über	Zertifikatskurse	
für Seiteneinsteiger bei den Bezirksregierungen 
– schon vor 2012 erteilt. Ein Lehrer hat parallel 
zu seinem Lehramtsstudium ab 2012 Kurse am 
Lehrstuhl für islamische Religionspädagogik in 
Münster	besucht,	ohne	jedoch	einen	Abschluss	zu	
erwerben. 2019 hat er dann über einen Kurs das 
Zertifikat	für	den	IRU	erhalten.	Ein	Lehrer	hat	ab	
2005 – nach dem Studium der Islamwissenschaft 
und einem Jahr Lehrerausbildung in einem anderen 
Bundesland – Islamkunde unterrichtet. Eine Ge-
sprächspartnerin ist als Stellvertreterin in die neue 
Kommission für den IRU abgeordnet. 

Einige	Lehrer*innen	–	zumeist	Quereinsteiger*in-
nen	–	sind	an	mehreren	Schulen	als	IRU-Lehrkräfte	
tätig. Nicht an allen Schulen wird IRU durchgängig 
unterrichtet, sondern oft nur in zwei Jahrgängen, so 
etwa an zwei Gesamtschulen nur in der 9. und 10. 
Klasse, an einer Realschule und einem Gymnasium 
nur in der 5. und 6. Klasse, an einer Grundschule 
nur	in	der	3.	und	4.	Klasse.	An	einem	Gymnasium	
wird von der 5. bis zur 10. Klasse IRU unterrichtet, 
aber nicht mehr in der Oberstufe, obwohl bei der 
dort unterrichtenden Lehrkraft eine entsprechende 
Qualifikation	vorhanden	ist.	

4.2. Erfahrungen mit der Idschāza-
Erteilung und Einschätzung des  
Verfahrens

Im	Anschluss	an	die	Informationen	zum	Quali-
fikationsweg	und	zur	aktuellen	Tätigkeit	wurden	
die	Erfahrungen	mit	der	Erteilung	der	Idschāza,	
die Beurteilung der Richtlinie bzw. der Kriterien 
der	Erteilung	und	die	Transparenz	des	Verfahrens	
erfragt,	ebenso	wie	Vorstellungen,	wie	aus	Sicht	
der Befragten eine Lehrerlaubniserteilung gestaltet 
sein	sollte.	Die	Absolvent*innen,	deren	Idschāza	
deutlich weniger weit zurückliegt und die präsenter 
scheint	als	die	der	Quereinsteiger*innen,	berichten	
wesentlich ausführlicher und emotionaler darüber.
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Erfahrung bei der Erteilung
Da	alle	Gesprächspartner*innen	als	IRU-Lehrer*in-
nen	tätig	sind,	haben	zwangsläufig	auch	alle	ein	
Gespräch mit dem Beirat absolviert und inzwischen 
die	Idschāza	erhalten.	Die	Absolvent*innen	haben	
in der Regel vor ihrem Referendariat ein Gespräch 
mit	dem	Beirat	geführt	und	danach	eine	vorläufige	
Lehrerlaubnis	erhalten,	die	nach	Abschluss	des	
Staatsexamens und der Einsendung der entspre-
chenden Zeugnisse in eine dauerhafte Lehrerlaub-
nis	umgewandelt	wurde.	Eine	Absolventin	mit	IRU	
als Erweiterungsfach bekam zunächst nach dem 
Examen	nur	eine	vorläufige	Idschāza	und	nach	dem	
zusätzlichen Besuch eines Fortbildungskurses erst 
die dauerhafte Lehrerlaubnis, wobei ihre fehlende 
einschlägige Lehrerfahrung als Begründung ange-
führt wurde, da das Referendariat nur in den anderen 
Lehrfächern absolviert worden war.
 
Die	Quereinsteiger*innen	haben	das	Gespräch	
in	der	Regel	im	Anschluss	an	den	Zertifikatskurs	
absolviert und dann dauerhaft ihre religiöse Lehrer-
laubnis	erhalten,	wobei	eine	Quereinsteigerin	nach	
einem Gespräch aufgrund fehlenden theologischen 
Wissens	zunächst	nur	eine	vorläufige	Erlaubnis	und	
die Empfehlung des Besuchs einer Fortbildung er-
hielt.	Anschließend	an	die	Fortbildung	erfolgten	ein	
weiteres Gespräch und die dauerhafte Erlaubnis. 

Ansonsten	verliefen	die	Prüfungen	durch	den	Beirat	
bei den Gesprächspartner*innen zumeist problem-
los insofern, als alle Kandidat*innen die Lehrerlaub-
nis	erhielten.	Allerdings	berichtet	eine	Absolventin,	
dass	ihr	die	Idschāza	nach	dem	ersten	Gespräch	
nicht und erst nach der wohlwollenden Intervention 
eines Prüfers und einem zweiten Gespräch mit 
dem Beirat erteilt wurde. Sie beschreibt die beiden 
Gespräche aufgrund der wechselnden Zusammen-
setzung der Prüfungskommission29 als völlig unter-
schiedlich und führt ihr Durchfallen in der ersten 
Prüfung auf Diskriminierung durch einige Beirats-
mitglieder zurück: 

Ich habe mich da auch überhaupt nicht wohlgefühlt 
und ich hatte auch das Gefühl, ich wurde diskrimi-
niert. Weiß ich nicht, ob es am Kopftuch liegt, weil 
ich eben keins trage. Keine Ahnung. Aber die Prü-
fung fing sehr grausam an. [….]. Und dann war ich da 

29 Offenbar waren nicht immer alle Beiratsmitglieder bei den Gesprächen anwesend, wodurch es zu einer wechselnden Zusammensetzung der Kom-
mission kommt

30 Die Kennzeichnung der Gesprächspartner*innen bei Zitaten beinhaltet nach der laufenden Nummer das Geschlecht (F = Frau, M = Mann), den 
Status als Absolvent*in (A) oder Quereinsteiger*in (Q) und die unterrichtete Klassenstufe.

nochmal, im Oktober. Dann saßen natürlich einige 
andere Personen mit drin. [….] Das waren so zwei 
unterschiedliche Prüfungen. (23_F_A_Sek I)30

Weitere Kolleg*innen berichten von empfundener 
oder befürchteter Ungleichbehandlung aufgrund 
von	Äußerlichkeiten	beim	Idschāza-Gespräch.	Da-
rüber hinaus berichtet eine Konvertitin von diskri-
minierenden Fragen und der Unterstellung beson-
derer Orthodoxie wegen ihres Religionsübertritts. 
Allerdings	gibt	es	auch	gegenteilige,	sehr	positive	
Erfahrungen und die Einschätzung, dass Äußerlich-
keiten (und das nicht getragene Kopftuch) gerade 
keine Rolle spielen.

Viele	weitere	Befragte	berichten	von	Problemen	
bei Kolleg*innen oder Freund*innen. Die negativen 
Beispiele	anderer,	von	denen	zahlreiche	IRU-Leh-
rer*innen	unabhängig	davon,	ob	es	sich	um	Quer-
einsteiger*innen	oder	Absolvent*innen	handelt,	
berichten, verunsichern und irritieren die Kandi-
dat*innen offenbar in hohem Maße. Die Möglich-
keit	der	Verweigerung	der	Lehrerlaubnis	vor	allem	
nach Beendigung des Studiums, aber auch des 
Zertifizierungskurses,	stößt	im	Sinne	der	möglichen	
Verschwendung	von	Ressourcen,	Engagement	und	
Lebenszeit auf deutliche Kritik.

Beurteilung des Verfahrens/Transparenz
Häufig	wird	das	Verfahren	–	auch	bei	positivem	
Ausgang	–	und	die	Prozedur	des	Beiratsgesprächs	
zwiespältig	gesehen,	gleichermaßen	bei	Absol-
vent*innen	und	Quereinsteiger*innen.	Nur	einzelne	
Lehrer*innen berichten von ausschließlich guten Ein-
drücken, meist dann, wenn die Prüfung tatsächlich 
als Gespräch empfunden wurde. Und auch wenn die 
hinter	der	Idschāza	stehende	Absicht,	die	religiöse	
und pädagogische Eignung als bekenntnisorientierte 
Islamlehrer*innen zu prüfen, zumeist als legitim an-
erkannt und auch unterstützt wird und einzelne Ele-
mente	oder	Aspekte	des	Verfahrens	positiv	bewertet	
werden, wird bezweifelt, ob ein kurzes Gespräch 
oder eine kurze mündliche Prüfung ausreichen, um 
die Eignung angemessen zu beurteilen.

Die beiden Islamwissenschaftler*innen empfanden 
die	Abfrage	von	theologischem	Wissen	durch	die	
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als	weniger	qualifiziert	wahrgenommenen	Beirats-
mitglieder	als	unangemessen.	Auch	von	anderen	
Befragten wird die Prüfungskommission kritisch 
betrachtet, sowohl aufgrund der wechselnden Zu-
sammensetzung,	die	zu	unterschiedlichen	Atmo-
sphären und Prüfergebnissen führt (siehe oben), 
als auch wegen des Fehlens von Didaktiker*innen 
oder Personen mit praktischer Lehrerfahrung. 
Thematisiert wird auch eine unterschiedliche und 
willkürliche Gewichtung von Kriterien je nach Rolle 
der	Personen	im	Prüfgremium	–	als	Vertreter*in	
der	Verbände	oder	entsandt	durch	das	Ministerium.	
In	Verbindung	mit	mangelnder	Transparenz	(siehe	
unten) scheint vielen die Prüfung beliebig und von 
der wechselnden Zusammensetzung der Kommis-
sion abzuhängen.

Ein	Absolvent,	der	sich	selbst	als	„liberaler	Re-
formmoslem“ bezeichnet, kritisiert die fehlende 
Unterteilung nach Konfessionen (Sunnit*innen und 
Schiit*innen)	und	Auslegungsrichtungen	(Libera-
le/Reformer*innen und Traditionalist*innen) und 
bemängelt,	dass	jeder,	der	sich	als	Muslim	identifi-
ziert, die Lehrerlaubnis erhalten kann, es aber völlig 
unklar bleibt, für welche Glaubensrichtung diese 
Erlaubnis steht:

Welche Religionsrichtung ist das jetzt gerade, die 
mich bewertet? Wenn man in den Kernlehrplan 
reinguckt, das ist ein sunnitischer Kernlehrplan. 
Allerdings wird in dem Kernlehrplan gesagt, dass 
die Schiiten mitberücksichtigt werden. Und wir 
wissen ja auch, es gibt ja den katholischen Religi-
onsunterricht und den protestantischen Religions-
unterricht. Da wird ja getrennt. Und hier wird nicht 
getrennt. [….] Also warum nicht? Gerade die Sun-
niten und Schiiten und Liberale und Reformer, das 
könnte man auch so durchsetzen. (3_M_A_Sek I)

Der Befragte wünscht sich ein nach Konfessionen 
bzw.	Richtungen	getrenntes	Verfahren	(und	dann	
auch getrennten Unterricht).

Zahlreiche Lehrer*innen rechneten wohl aufgrund 
der	Ankündigung	auf	der	Homepage	und	von	Ver-
lautbarungen der Dozent*innen an der Universität 
mit einem Gespräch zum Kennenlernen, zu den Mo-
tiven der Berufswahl und der Unterrichtsgestaltung, 
empfanden das Treffen mit dem Beirat dann aber 
als	Prüfung,	die	häufig	auch	das	Vorlesen,	Über-
setzen und Interpretieren einer Koransure sowie 

Fragen zur persönlichen Lebensführung umfasste, 
was	zu	Unzufriedenheit	mit	dem	Verfahren	führt.
Vor	allem	für	die	Quereinsteiger*innen	stellten	sich	
das	Verfahren	und	die	Kriterien,	die	der	Idschāza-
Erteilung zugrunde lagen, als intransparent dar. 
Welche Kriterien ausschlaggebend für die Erteilung 
der	Idschāza	waren,	blieb	den	meisten	Kandidat*in-
nen unklar, gelegentlich wurde – mit Bezug auf Er-
fahrungen anderer – sogar unterstellt, dass persön-
liche Sympathie eine Rolle spielte. 

Die	Absolvent*innen	berichten	häufiger	davon,	sich	
im	Vorfeld	aktiv	über	den	Ablauf	des	Verfahrens	in-
formiert zu haben, wozu, neben der Homepage des 
Beirats, Professor*innen der Universität, Beirats-
mitglieder	und	Kommiliton*innen,	die	das	Verfah-
ren bereits durchlaufen haben, dienten. Somit war 
ihnen der Prüfungscharakter eher bekannt und eine 
Prüfungssituation zudem aufgrund der zeitlichen 
Nähe zum Studium auch vertrauter. Doch auch den 
Absolvent*innen	blieben	die	zugrunde	liegenden	
Kriterien	des	Verfahrens	letztlich	unklar.	Dass	je	
nach Zusammensetzung der Prüfkommission sehr 
unterschiedliche Prüfungen stattfanden, wird als 
unfair	und	unangemessen	kritisiert.	Sowohl	Absol-
vent*innen	als	auch	Quereinsteiger*innen	fordern	
mehr Transparenz bezüglich der Kriterien. 

Es	findet	sich	aber	auch	eine	Stimme,	die	mehr	
Transparenz kritisch sieht, da die Festlegung von 
Kriterien für sie noch eindeutiger mit einer Prü-
fungssituation	und	klaren	Anforderungen	verbun-
den	ist,	während	das	Gespräch	eigentlich	flexibel	
bleiben sollte. Eine andere Gesprächspartnerin 
formuliert einen Zwiespalt: So kann mehr Trans-
parenz	zu	einer	sehr	gezielten	Vorbereitung	der	
Kandidat*innen führen, die das Ergebnis jedoch 
verfälscht	und	damit	das	Ziel	der	Idschāza,	die	
Feststellung, ob die Kandidat*innen für den Beruf 
der	IRU-Lehrer*in	geeignet	sind,	verfehlt:

Ich kann beide Argumente gut nachvollziehen. 
[….] Und wenn da jetzt irgendwelche Kandidaten 
kommen, die wirklich nicht so viel wissen und auch 
nicht so viel Hintergrundwissen haben und dann 
eben nur sich auf diese speziellen Fragen vorberei-
ten und dann eine gute Erscheinung machen, dann 
macht das die Realität so ein bisschen kaputt, 
finde ich. (18_F_A_Sek I)
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Mehr Transparenz könnte auch durch eine gezielte-
re	Vorbereitung	im	Rahmen	des	Studiums	erreicht	
werden, um das Risiko, die Lehrerlaubnis nicht zu 
erhalten,	zu	verringern.	Vorgeschlagen	wird	zudem,	
die	Idschāza-Erteilung	nicht	erst	nach	der	Beendi-
gung des Studiums anzusetzen, um zu verhindern, 
dass Kandidat*innen erst nach mehreren Jahren 
Studium die Erlaubnis dann nicht erhalten.

Unabhängig	von	der	konkreten	Arbeit	des	Beirats	
bzw.	der	Prüfungssituation	findet	ein	Gesprächs-
partner	das	Verfahren	an	sich	bedenklich	und	stellt	
dabei auf die Ressourcen bzw. den ehrenamtlichen 
Status der Beiratsmitglieder ab, der eine angemes-
sene Prüfung nicht zulässt. 

Beurteilung der Kriterien
Generell wird der Sinn einer Lehrerlaubnis – gele-
gentlich	mit	Verweis	auf	den	christlichen	Religions-
unterricht – nicht infrage gestellt. Positiv oder als 
angemessen wird bewertet, dass Haltungen der 
Kandidat*innen (nicht nur religiöse, sondern auch 
gegenüber Schule und Gesellschaft) sowie Motiva-
tion für den Beruf, Offenheit und Sensibilität gegen-
über den verschiedenen Glaubensrichtungen, isla-
mische	Werte	und	Reflexionsfähigkeit	festgestellt	
werden. Betont wird, dass zwar gelebte Religiosität 
wichtig ist, Äußerlichkeiten wie Kopftuch oder Bart 
jedoch keine Rolle für die Eignung als islamische*r 
Religionslehrer*in spielen dürfen. 

Zwei	Quereinsteiger*innen	finden	die	Idschāza	für	
Absolvent*innen	überflüssig,	da	man	bei	diesen	von	
einer ausgeprägten Fachkenntnis ausgehen kann.

Allerdings	unterscheidet	sich	die	Beurteilung	einzel-
ner Kriterien als richtig oder angemessen zwischen 
den Lehrer*innen. Uneinheitlich ist vor allem die 
Haltung	gegenüber	dem	Lesen,	Übersetzen	und	Inter-
pretieren des arabischen Korans als Teil der Prüfung. 
Einerseits	findet	der	IRU	auf	Deutsch	statt	und	Lesen	
oder Rezitieren des Koran spielt – im Unterschied 
zum Koranunterricht der Moscheegemeinden – keine 
Rolle und sollte daher auch nicht geprüft werden. 
Andererseits	wird	von	einigen	Lehrer*innen	auf	die	
Authentizität	der	Schrift	und	den	Einbezug	arabisch	
sprechender	Kinder	verwiesen.	IRU-Lehrer*innen	
sollten demnach in der Lage sein, grundlegende Texte 
auch im Original zu lesen und zu verstehen.

Auch	Fragen	zum	persönlichen	Lebensstil	als	Teil	des	
Idschāza-Gesprächs	werden	von	den	Lehrer*innen	
uneinheitlich	bewertet.	Einige	finden	es	im	Rahmen	
eines bekenntnisorientierten Unterrichts wichtig, dass 
die	IRU-Lehrer*innen	auch	den	Glauben	praktizieren,	
wollen	sie	authentisch	sein.	Häufig	werden	aber	ge-
rade solche Fragen nach der persönlichen Glaubens-
praxis als unangemessen und Eindringen in die Privat-
sphäre empfunden. Problematisiert werden auch 
die	Fragen	nach	der	Anbindung	an	eine	(bestimmte)	
Moscheegemeinde.	Zum	einen	wird	auf	das	Verhält-
nis von Frauen zu Moscheegemeinden hingewiesen – 
Frauen	sind	häufig	weniger	stark	mit	den	Gemeinden	
verbunden	und	häufig	auch	nicht	Mitglieder	–,	zum	
anderen darauf, dass die Moscheegemeinden für den 
Unterricht keine Rolle spielen und man als Lehrer*in 
quasi in eine Gemeinde gezwungen wird, um seinen 
Beruf ausüben zu können.

Eine Gesprächspartnerin betont die Intention, mit 
der nach der Glaubenspraxis gefragt wird, wobei 
sie	Fragen	nach	der	Verankerung	der	Religion	im	
Alltagsleben	der	Kandidat*innen	grundsätzlich	ge-
rechtfertigt	findet:	

Ich finde es angemessen. Es kommt aber immer 
darauf an, in welcher Art und Weise man das fragt. 
Ich wurde auch nicht gefragt: Warum tragen Sie 
kein Kopftuch? [….] Es war wirklich eher so: Wie ist 
der Islam in meinem Leben verankert? Ich fand, 
das war eine sehr offene und ehrliche Frage, und 
ich habe dann auch dementsprechend das auch 
nicht als Angriff wahrgenommen. (21_F_Q_Sek II)

Geteilt	ist	auch	die	Meinung	über	die	Abfrage	
von Wissen und die Beurteilung der didaktischen 
Fähigkeiten,	sowohl	unter	Absolvent*innen	als	auch	
unter	Quereinsteiger*innen.	So	wird	einerseits	be-
grüßt, dass Wissen als notwendige Basis eines Reli-
gionsunterrichts	in	der	Idschāza-Prüfung	abgefragt	
wurde, auf der anderen Seite wird bemängelt, dass 
nicht die Kompetenz als Lehrer*in im Fokus stand, 
die doch entscheidend für einen guten Unterricht 
ist.	Wiederum	beurteilt	eine	junge	Absolventin	das	
Kriterium der didaktischen Kompetenz als unan-
gemessen,	da	die	Idschāza-Prüfung	ja	in	der	Regel	
vor dem Referendariat und somit ohne wesentliche 
Praxiserfahrung	stattfindet.

Kritisiert wird von mehreren Gesprächspartner*in-
nen, dass es über eine (kurze) Prüfung nicht möglich 



20

ist, die Haltung oder Gesinnung der Kandidat*innen 
oder deren Eignung als Lehrer*in festzustellen, wo-
bei grundsätzlich nicht in Frage gestellt wird, dass 
Einstellungen und die Befähigung als Lehrkraft 
beurteilt werden sollen.

Wünsche für die künftige Idschāza
Für	die	Zukunft	plädieren	zahlreiche	IRU-Leh-
rer*innen für eine stärkere Gewichtung der didak-
tisch-pädagogischen	Kompetenzen,	was	etwa	an	
Fallbeispielen aus dem Unterricht erfolgen kann. 
Vorgeschlagen	wird	auch	eine	unterrichtsbeglei-
tende Begutachtung, um die Kandidat*innen „im 
Einsatz“ zu bewerten, oder mehrere Treffen, mög-
licherweise auch eine Beurteilung durch die Do-
zent*innen. Zudem sollte bei der Prüfung von Fach-
wissen ein stärkerer Bezug auf die Kernlehrpläne 
(KLP) genommen werden. Betont wird auch die 
Wichtigkeit der Persönlichkeit und der allgemeinen 
und religiösen Einstellung – zum Leben, zur Schule, 
zu den Schüler*innen, zur Religion. Ein Gesprächs-
partner	hebt	die	Bedeutung	der	Reflexionsfähigkeit	
der	IRU-Lehrer*innen	hervor,	die	bei	der	Idschāza	
eine höhere Gewichtung erhalten sollte. Gewünscht 
wird	ein	echtes	Kennenlern-Gespräch	mit	wohlwol-
lenden Prüfer*innen.

Zwischenfazit
Die	Erfahrungen	bei	der	Idschāza	sind	oft	zwie-
spältig und nur selten ausschließlich positiv. Das 
Verfahren	wird	als	nicht	angemessen	und	wenig	
transparent kritisiert. Einige der Kriterien,  wie das 
Rezitieren des Koran und der persönliche Lebens-
stil, sind unter den Befragten umstritten. Insgesamt 
ergeben	sich	bei	der	Einschätzung	der	Idschāza	
wenig	Unterschiede	zwischen	Absolvent*innen	und	
Quereinsteiger*innen.	Ausnahme	ist	die	deutlichere	
Kritik	der	Quereinsteiger*innen	bezüglich	intranspa-
renter	Verfahren	und	Kriterien,	wobei	Absolvent*in-
nen eher auf die Prüfung vorbereitet waren. In der 
Beurteilung der Kriterien selbst lassen sich jedoch 
kaum systematische Unterschiede zwischen bei-
den Gruppen feststellen. 

4.3. Umsetzbarkeit des Curriculums 

Generell werden die KLP inhaltlich und thema-
tisch aufgrund ihrer Kompetenzorientierung, der 

Themenvielfalt, der Themenwiederkehr in ver-
schiedenen Jahrgängen (Spiralcurriculum) und der 
interreligiösen	Ausrichtung	sowohl	von	den	Ab-
solvent*innen	als	auch	von	den	Quereinsteiger*in-
nen begrüßt, hier gibt es nur wenige Unterschiede 
zwischen den beiden Gruppen. 

Thematische Lücken werden nur in zwei Fällen ge-
sehen: In einem Fall wird mehr Gendersensibilität 
und	Befassung	mit	dem	Verhältnis	von	Mann	und	
Frau im Islam und in der Gesellschaft gewünscht. 
In einem anderen Fall wird das Fehlen des The-
menfeldes Religion und Politik einschließlich der 
Geschichte der Muslime in Deutschland bemängelt, 
wofür	die	muslimischen	Verbände	verantwortlich	
gemacht werden. Dabei zielt der Gesprächspartner 
auch	auf	das	spezielle	Verhältnis	zwischen	Religion	
und Staat in Deutschland sowie zwischen Demo-
kratie und Islam: 

Es reicht nicht, über die Gefahren des Radikalis-
mus zu sprechen. Vielmehr auch über theologi-
sche Möglichkeiten, die der Islam anbietet. [….] 
In Deutschland haben wir eine andere Beziehung 
zwischen Religion und Staat. [….] Was bietet 
Deutschland an? Die Islamkonferenz und die 
Arbeit der Dachverbände. Sind die Dachverbände 
so strukturiert, dass sie einer demokratischen 
Institution entsprechen? Zukunftsperspektive für 
eine Anerkennung des Islam als eine religiöse Ge-
meinschaft. Das sollte schon eine Vorbereitung in 
der neunten, zehnten [Klasse, MS] sein. Das fehlt. 
(10_M_Q_Sek I)

Allerdings	wird	die	Umsetzbarkeit	im	Unterrichts-
alltag von zahlreichen Gesprächspartner*innen als 
letztendlich nur begrenzt beschrieben, nur wenige 
beurteilen die Umsetzung als komplett machbar. 
Hauptkritikpunkt ist, unabhängig davon, ob es sich 
um	Quereinsteiger*innen	oder	Absolvent*innen	
handelt, der Umfang der Lehrpläne, der die Leh-
rer*innen dazu zwingt, individuell Schwerpunkte 
zu setzen, was manchen leichter fällt als anderen. 
Manchmal muss Unterrichtsstoff von der einen in 
die andere Klassenstufe „mitgenommen“ werden, 
manchmal muss noch thematisches Basiswissen 
vermittelt	werden,	wo	eigentlich	schon	Urteils-	und	
Handlungskompetenz gefragt sind. Gefordert wird 
eine	flexible	und	nach	Schülerklientel	differenzierte	
Umsetzung, die auch unterschiedliche Niveaus in 
den Klassenstufen berücksichtigt. 



21Erfahrungen und Bedarfe der für den islamischen Religionsunterricht ausgebildeten Lehrkräfte in NRW
Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung

Dabei	wird	häufig	darauf	verwiesen,	dass	die	Lehr-
pläne von einem durchgängigen Unterricht von der 
ersten bis zur letzten Klasse ausgehen, was aber 
in	der	Regel	nicht	der	Fall	ist.	An	mehreren	Schulen	
der Gesprächspartner*innen wird IRU nur in zwei 
Klassenstufen unterrichtet, was eine enorme Kon-
zentration des Stoffs nötig macht. Zumeist haben 
die Schüler*innen der weiterführenden Schulen 
noch keinen IRU in der Grundschule erhalten, so 
dass zunächst das Grundlagenwissen, das für 
die Grundschule vorgesehen war, in den ersten 
Jahren der weiterführenden Schule nachgeholt 
und die Themen und Kompetenzen der 5. und 6. 
Jahrgangsstufe nach hinten geschoben werden 
müssen. Doch auch an den Grundschulen wird der 
Lehrplan als zu umfangreich empfunden. Denn ab-
gesehen	vom	fehlenden	Vorwissen	in	den	weiter-
führenden Schulen aufgrund nicht durchgängigen 
Religionsunterrichts wird beklagt, dass die Lehr-
pläne	so	oder	so	eine	gewisse	religiöse	Vorbildung	
auch durch das Elternhaus voraussetzen, die oft 
nicht gegeben ist. Doch selbst bei einem gewissen 
Grad	an	Vorwissen	kennt	kaum	ein*e	Schüler*in	
z.B. die im IRU zu vermittelnden Hintergründe be-
stimmter Regeln.

Darüber hinaus wird auf die Größe der Kurse ver-
wiesen. Eine Lehrerin berichtet, dass ihr Stunden-
kontingent nur einen Kurs umfasst, aber zwei Kurse 
zustande kamen, so dass für jeden Kurs nur die 
halbe	Zeit	zur	Verfügung	steht,	was	die	Umsetzung	
des Curriculums natürlich wesentlich erschwert. 
Grundsätzlich ist die Förderung der Handlungs-
kompetenz (etwa die Durchführung von Waschun-
gen und Gebeten) und ihre Feststellung – anders 
als	etwa	bei	der	Sach-	oder	Methodenkompetenz	
– eine Herausforderung, da sie sich auf Fertigkei-
ten, die vorwiegend außerhalb der Schule gefragt 
sind, bezieht, womit oft unklar bleibt, inwieweit die 
Lehrer*innen	hier	bei	der	Vermittlung	erfolgreich	
sind. Gelegentlich wird auch auf den besonderen 
Charakter des IRU verwiesen, der es nötig machen 
kann,	auf	alltagspraktische	oder	aktuelle	politisch-
gesellschaftliche Fragen abweichend vom Lehrplan 
einzugehen.

Auch	wenn	der	Lehrplan	mehrheitlich	nicht	zuletzt	
aufgrund der Offenheit und Flexibilität positiv be-
wertet wird, haben doch manche Befragte gerade 
mit dieser Offenheit ein Problem und bezeichnen 

31 Gemeint sind die schuleigenen Lehrpläne.

den	KLP	als	„schwammig“	(23_F_A_Sek	I).	Sie	
sehen sich auf sich gestellt und würden sich mehr 
Anleitung	wünschen.	In	diesem	Zusammenhang	
wird auch auf die nicht ausreichende Fachdidaktik 
in	der	Ausbildung	hingewiesen	(dazu	später	mehr),	
die aber gerade bei sehr offen formulierten Lehrplä-
nen umso wichtiger wäre:

In einigen Inhaltsfeldern sind die Kompetenzen oder 
die Anforderungen zu allgemein formuliert. Vielleicht 
hätte man da konkreter werden können, um hinterher 
– was auch noch fehlt, sind ja die internen Lehrpläne 
– auch die internen Lehrpläne besser gestalten zu 
können, dass es ein bisschen kleinschrittiger ge-
macht wird, um auch den Lehrern, die noch gar keine 
Erfahrung haben, oder auch Schulen, die keine Erfah-
rung mit dem Fach haben, eine Möglichkeit zu geben, 
dass man das auch als internen Lehrplan runter-
schreiben kann, weil das so ein bisschen schwierig, 
weil das zu allgemein an einigen Stellen formuliert 
ist. (17_M_A_Sek I)31 

Kritisch sieht ein Lehrer die Offenheit der Lehrpläne 
vor	dem	Hintergrund	der	gezielten	Vorbereitung	
auf	die	zentralen	Prüfungen	wie	etwa	das	Abitur.	Er	
plädiert	in	den	Abschlussklassen	für	konkretisierte	
und verbindliche Lehrpläne, auf die sich dann die 
Prüfungen beziehen können.

Ein weiterer häufig genannter Faktor, der die Um-
setzung des Curriculums beeinträchtigt, ist das 
fehlende oder nicht an die Lehrpläne angepasste 
Lehrmaterial, das aber gerade bei offenen Lehr-
plänen wichtig wäre. Besonders schwierig wird 
die Umsetzung offener Lehrpläne dann, wenn 
– wie in mehreren Fällen – neben fehlenden 
Lehrbüchern auch noch ein Mangel an spezi-
fischer Fachdidaktik oder Religionspädagogik 
konstatiert wird. Ein Lehrer bemängelt als Folge 
der	Verkettung	dieser	Gegebenheiten	letztend-
lich	nicht	sichergestellte	Qualitätsstandards	des	
Unterrichts. Zu den Lehrmaterialien gab es einen 
eigenen Frageblock, dessen Ergebnisse unten 
vorgestellt werden. Festzuhalten ist an dieser 
Stelle	zunächst	die	häufig	gezogene	Verbindung	
zwischen den Herausforderungen bei der Umset-
zung des Curriculums und fehlenden oder nicht 
passenden Lehrmaterialien. 
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Zwischenfazit
Absolvent*innen	und	Quereinsteiger*innen	unter-
scheiden sich weder in der Beurteilung der Inhalte 
und Themen des Curriculums noch in den empfun-
denen Herausforderungen bei der Umsetzung im 
Unterrichtsalltag. Herausfordernd ist in erster Linie 
der Umfang der Lehrpläne, vor allem dann, wenn 
der Unterricht nicht durchgängig angeboten wird 
(was die Regel ist). Eine weitere Herausforderung 
ist	das	fehlende	Vorwissen	bei	den	Schüler*innen	
sowie die teilweise fehlende Bestimmtheit der 
Lehrpläne. Erschwert wird die Umsetzung durch 
fehlendes Lehrmaterial. 

4.4. Zufriedenheit mit den Lehrmaterialien 
und Bedarfe

Beurteilung der aktuellen Situation
Bereits bei der Frage nach den Herausforderungen 
bei der Umsetzung der Lehrpläne verwiesen viele 
Befragte auf fehlende oder nicht passende Lehr-
materialien, ohne dass durch die Interviewführung 
an dieser Stelle explizit ein Impuls in diese Richtung 
gesetzt worden wäre. Insbesondere bei einem offe-
nen und kompetenzorientierten Lehrplan sind aus 
Sicht der Lehrer*innen unterstützende Lehrbücher 
dringend notwendig (siehe oben). 

Direkt gefragt nach der Beurteilung der Lehrmate-
rialien äußert sich keine*r der Gesprächspartner*in-
nen mit der Situation zufrieden – im Gegenteil 
zeigt sich Einigkeit in der negativen Beurteilung der 
Lehrmaterialsituation und dem dringenden Bedarf 
nach	weiteren	Büchern	und	Arbeitsheften,	und	zwar	
wiederum	unabhängig	davon,	ob	es	sich	um	Quer-
einsteiger*innen	oder	um	Absolvent*innen	handelt.	
Etliche Lehrer*innen verknüpfen die Beurteilung 
der Lehrmaterialien mit der Umsetzung des Curri-
culums und weisen auf fehlende Lehrplankonformi-
tät der vorhandenen Materialien hin. Zwar werden 
Fortschritte und Neuerungen konstatiert, insbeson-
dere in den unteren Stufen (5. und 6. Klasse) und 
den Grundschuljahrgängen – etwa die Herausgabe 
einer neuen oder überarbeiteten Reihe im Jahr 
2019 –, insgesamt wird aber von allen Befragten 
eine	Verbesserung	der	Situation	angemahnt	und	
mindestens	fehlende	Vielfalt	und	Auswahl	moniert,	

32 Explizit erwähnt werden u.a. die Reihe „Saphir“, „Einblick in den Islam“, „Islam verstehen“, „Bismillah“ und „Ikra“. Nur ein Gesprächspartner weist 
auf	die	Literaturliste	auf	der	Homepage	des	Beirats	hin	(siehe	7_M_Q_Sek	I).	

33 Siehe https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/VZL/lernmittel

auch	wenn	inzwischen	einige	Bücher	und	Arbeits-
materialen verfügbar sind und genutzt werden.32 

Nach	Ansicht	zahlreicher	IRU-Lehrer*innen	–	so-
wohl	Absolvent*innen	als	auch	Quereinsteiger*in-
nen – mangelt es insbesondere an Lehrbüchern 
bzw. Werken, die vom Schulamt bzw. dem Schul-
ministerium zugelassen sind. Bislang gibt es nur 
ein Lehrwerk für die Grundschule, nicht aber für die 
weiterführenden Schulen.33 Dieser Punkt ist wich-
tig, weil nur mit dieser Zulassung Klassensätze für 
die Schule bestellt werden können. 

Fast alle Lehrer*innen beurteilen die Situation beim 
Lehrmaterial	für	ältere	Jahrgänge	ab	der	9. Klasse	
und vor allem für die Oberstufe, für die es über-
haupt keine angemessene Literatur gibt, als beson-
ders schlecht. Etwas besser wird die Situation für 
die Klassen fünf bis acht eingeschätzt. Gelegent-
lich wird, als suboptimale, weil nicht altersgerechte 
Option, in den Klassen 5 bis 8 auch auf Material 
für die Grundschule zurückgegriffen – vor dem 
Hintergrund, dass viele Schüler*innen erst mit der 
5. Klasse	mit	IRU	beginnen.	

Was den Wissensstand angeht, da müssen wir 
wirklich fast schon bei null anfangen in der 5. Jahr-
gansstufe und da brauchen wir Material, das ab der 
5. Jahrgangsstufe das auch genau berücksichtigt 
und nicht davon ausgeht, dass es in der Grund-
schule auch islamischen Religionsunterricht gibt. 
Den gibt es nämlich – also so erlebe ich es bei 
mir, bei uns – einfach nicht. Erst ab der 5. Klasse. 
Dann benutze ich manchmal in der 7. Jahrgangs-
stufe Materialien, die eigentlich für die Fünfer und 
Sechser vorgesehen sind, weil es einfach anders 
nicht machbar ist. Und das erschwert mir natürlich, 
mit einem Material zu arbeiten, das eigentlich für 
die eine Jahrgangsstufe gedacht ist. Das kann ich 
so nicht nutzen. (11_F_A_Sek I)

Die verwendbaren Materialien decken nicht alle 
Bereiche des Lehrplans ab – insbesondere wird die 
Kompetenzorientierung vermisst. Folge fehlender 
Lehrbücher ist darüber hinaus, dass die Schüler*in-
nen	nur	mit	Arbeitsblättern	und	Kopien	arbeiten	
müssen. Doch auch jenseits des Wunsches nach 
Lehrbüchern bemängeln zahlreiche Lehrer*innen 
fehlende	Vielfalt	und	Auswahl	und	zu	geringe	
Differenzierung nach Schwierigkeitsgrad in den vor-
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handenen Materialien. Thematisch werden für die 
Oberstufe Religion und Politik sowie muslimische 
Geschichte als Bereiche ausgemacht, die bislang 
nicht abgedeckt sind. Zugleich werden manche 
Materialien als veraltet beurteilt, weil nicht kompe-
tenzorientiert,	oder	als	nicht	alters-	bzw.	stufenge-
recht, weil zu theoretisch, zu anspruchsvoll oder zu 
textlastig,	und	eine	Überarbeitung	wird	gewünscht:	

Im islamischen Religionsunterricht ist es so: Wenn 
überhaupt hat ein Verlag ein Buch oder vielleicht zwei 
höchstens, und die sind nicht differenziert. Die sind 
auch nicht zum Beispiel darauf ausgelegt für Gym-
nasium, Hauptschule, Realschule, sondern meistens 
allgemein. Und dann pickt man sich mal was raus 
oder muss selbst was erstellen. (3_M_A_Sek I)

Analog	zu	den	Herausforderungen,	die	oben	
schon bezüglich des Curriculums formuliert 
wurden, wird in diesem Zusammenhang moniert, 
dass die Schüler*innen an den weiterführen-
den Schulen oft aufgrund fehlenden IRUs in der 
Grundschule	kaum	Vorwissen	haben,	die	Lehrma-
terialien aber von einem durchgängigen Unterricht 
ab	der	1.	Klasse	und	entsprechendem	Vorwissen	
ausgehen, was die Schüler*innen dann oft über-
fordert. 

Gerade für jüngere Schüler*innen in den ersten 
beiden Jahrgängen, in denen kaum Texte ein-
gesetzt werden können, werden angemessene, 
altersgerechte	visuelle	Arbeitsblätter	vermisst,	
aber	auch	in	der	Sek	I	und	II	fehlen	Arbeits-	und	
Übungshefte.	Bemängelt	wird	vereinzelt	aber	
auch	das	Fehlen	von	Filmen,	Videos	oder	Hörma-
terial, das im christlichen Religionsunterricht sehr 
erfolgreich eingesetzt wird.

Die	IRU-Lehrer*innen	müssen	sich	wegen	der	
fehlenden	passender	Lehrbücher	und	Arbeits-
materialien	selbst	aus	verschiedenen	Quellen	und	
Werken Materialien zusammensuchen und ins-
besondere	Arbeitsblätter	selbst	erstellen,	um	den	
Lehrplan umzusetzen. Dies kostet viel Zeit und 
Energie. In diesem Zusammenhang werden sehr 
häufig	Materialien	aus	Österreich	(„Islamstunde“)	
erwähnt, auch wenn gelegentlich Kritik an der 
Textlastigkeit, dem zu hohen Niveau (aufgrund 
der Erwartung eines durchgehenden IRU) oder der 

34 In Österreich gibt es bereits seit den 1980er Jahren IRU Pflichtfach (mit Abmeldungsmöglichkeit), da dort – anders als in Deutschland – mit der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft eine Ansprechpartnerin besteht, die die inhaltliche Verantwortung für den Unterricht und die Zulassung der 
Lehrer*innen trägt; vgl. https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/FactSheet-32_IslamRelunterr_1-6_SCREEN.pdf

nicht ausreichenden Kompetenzorientierung ge-
äußert wird.34	Einige	IRU-Lehrer*innen	bedienen	
sich auch bei Materialien des evangelischen oder 
katholischen Religionsunterrichts, anderer Fächer 
oder der Erwachsenenbildung über die Landes-
zentrale für politische Bildung. Doch müssen 
diese Materialien immer noch überarbeitet und 
angepasst werden.

Zahlreiche Gesprächspartner*innen nutzen 
zudem die elektronische Plattform federkorb.
de,	die	von	IRU-Lehrer*innen	ins	Leben	gerufen	
wurde und über die selbst erarbeitete Materialien 
kostenlos ausgetauscht werden können. Diese 
Plattform	erleichtert	vielen	IRU-Lehrer*innen	in-
zwischen	die	Arbeit.	

Formulierte Bedarfe 
Entsprechend der negativen Beurteilung der aktu-
ellen Situation bei den Lehrmaterialien wird durch-
gängig ein ausgeprägter Nachholbedarf formuliert: 
Die	IRU-Lehrer*innen	wünschen	sich	zugelassene	
und auf die Lehrpläne abgestimmte Lehrbücher, die 
durch	Arbeitshefte	und	-blätter,	aber	auch	durch	
andere	Medien	wie	etwa	Videos	oder	Hörmaterial	
flankiert	werden	und	die	dann	auch	als	Klassen-
sätze bestellt werden können. Ideal wäre eine 
Differenzierung, die dem unterschiedlichen Niveau 
der Schüler*innen gerecht wird. Die Gesprächs-
partner*innen legen dabei Wert auf altersgerechte 
didaktisch aufbereitete Materialien, die die Kom-
petenzorientierungen der Lehrpläne aufgreifen 
sollen. Dabei wird Unmut darüber geäußert, dass 
solche Lehrbücher immer noch nicht verfügbar 
sind,	obwohl	es	Vorlagen	aus	anderen	Ländern	gibt.	
Vorgeschlagen	wird	als	einfach	und	rasch	um-
setzbare Option, die österreichischen Materialien 
an	die	deutschen	Verhältnisse	anzupassen.	Alter-
nativ wird angedacht, andere vorhandene Reihen 
zu überarbeiten oder zu erweitern. Darüber hinaus 
wird von mehreren Gesprächspartner*innen ange-
regt,	IRU-Lehrer*innen	oder	Absolvent*innen	in	die	
Konzeption	und	Ausarbeitung	von	Lehrbüchern	und	
anderen	Arbeitsmaterialien	einzubeziehen:	

Und genau das wünsche ich mir, dass Menschen, 
die dieses Fach unterrichten oder unterrichtet 
haben, sich hinsetzen und Bücher entwickeln. 
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Vielleicht ist das auch so eine Mahnung an mich, 
„du bist doch selbst eine Lehrerin und setz dich mal 
und mach mal“. Aber ja, das würde ich mir sehr, 
sehr wünschen, dass Menschen, die wirklich diese 
Erfahrungen gemacht haben, mit diesen Erfahrungs-
werten auch an Materialien arbeiten. (11_F_A_Sek I)

Ein Gesprächspartner wäre für eine Materialsamm-
lung	und	Hinweise	auf	Bücher	und	Autor*innen	
dankbar.	Als	Verantwortliche	werden	dabei	sowohl	
der Beirat als auch Wissenschaftler*innen der ent-
sprechenden Lehrstühle an den Universitäten sowie 
das Schulministerium adressiert. Ein Gesprächs-
partner schlägt eine eigene Kommission zur Kon-
zipierung	und	Ausarbeitung	des	Lehrmaterials	vor.

Eine	Lehrerin	hatte	selbst	bereits	die	Absicht,	ein	
Schulbuch herauszugeben und mit Kolleg*innen im 
Rahmen des Studiums bereits Material zusammen-
gestellt.	Das	Vorhaben	scheiterte,	da	sich	keine*r	
der	Beteiligten	um	das	zeitaufwendige	Verfahren	
der Zulassung kümmern konnte. Die Gesprächs-
partnerin möchte diesen Plan möglicherweise 
wieder aufgreifen.

Zwischenfazit
Die Beurteilung der Lehrmaterialien und die for-
mulierten Bedarfe unterscheiden sich zwischen 
Absolvent*innen	und	Quereinsteiger*innen	kaum.	
Durchgängig ist die Zufriedenheit mit dem Mate-
rial gering, der Handlungsbedarf wird vor allem in 
den Klassen 1 und 2 und ab der Stufe 9 als groß 
empfunden.	Vor	allem	die	Einführung	einer	auf	die	
Lehrpläne bezogenen Lehrbuchreihe wird einge-
fordert, aber auch die Entwicklung weiterer Mate-
rialien und Medien, die altersgerecht aufbereitet 
sein sollten. Um den bestehenden Desideraten zu 
begegnen, greifen die Lehrer*innen auf Material 
aus anderen Ländern und aus anderen Fächern 
zurück.	Als	sehr	hilfreich	wird	eine	bestehende	
selbstorganisierte	Plattform	zum	Austausch	von	
Arbeitsmaterialien	empfunden.	

4.5. Inanspruchnahme von Fortbildung 
und Bildungsbedarfe

Zu guten Umsetzungsbedingungen des IRU aus 
der Perspektive der Lehrer*innen zählt auch ein 
bedarfsgerechtes Fortbildungsangebot. Daher 

widmete	sich	ein	Abschnitt	des	Interviews	den	
Erfahrungen mit Fortbildungen.

4.5.1. Lücken in der beruflichen  
Ausbildung

Um die Nutzung von und die Bedarfe an Weiterbil-
dung	der	IRU-Lehrer*innen	einordnen	zu	können,	
wurden die Gesprächspartner*innen zunächst 
gebeten,	die	Qualität	ihrer	Ausbildung	–	Studium,	
Referendariat,	Zertifikatskurs	–	in	Bezug	auf	den	
Schul-	und	Unterrichtsalltag	einzuschätzen.	Gefragt	
wurde, inwieweit sich die Lehrer*innen durch ihre 
Ausbildung	für	die	Aufgabe	gerüstet	sehen	und	wo	
in	der	Ausbildung	Lücken	ausgemacht	werden.	

Wenig	überraschend	ist,	dass	sich	die	Absol-
vent*innen hierzu sehr viel umfassender und 
ausführlicher	äußern	als	die	Quereinsteiger*innen,	
bei	denen	die	Ausbildung	ja	zumeist	bereits	länger	
zurückliegt und die im Schnitt längere Unterrichts-
erfahrung	haben	als	die	Absolvent*innen.	

Entgegen möglicher Erwartung sehen sich die 
Quereinsteiger*innen	durch	ihre	Ausbildung	zu-
meist gut gerüstet und machen seltener Lücken 
aus	als	die	Absolvent*innen	–	möglicherweise,	
weil solche Lücken inzwischen durch die Berufs-
erfahrung geschlossen wurden, denn positiv sehen 
die quereingestiegenen Lehrer*innen zumeist ihre 
pädagogische Erfahrung. Die fehlende theologi-
sche	Ausbildung	wird	häufig	durch	langjährige	auch	
intellektuelle Beschäftigung mit dem Glauben und 
durch Selbststudium ausgeglichen.

Eine Islamwissenschaftlerin und ein für den IRU 
zertifizierter	Lehrer	sehen	Lücken	im	Bereich	der	
didaktisch-pädagogischen	Umsetzung	des	IRU,	
ein	anderer	Lehrer	sieht	zwar	im	Vergleich	zu	den	
Absolvent*innen	seine	theologische	Qualifikation	
begrenzt und nicht vergleichbar mit den Kenntnis-
sen eines islamischen Theologen, fühlt sich aber 
dennoch	durch	die	Ausbildung	und	den	Zertifi-
katskurs	seiner	Aufgabe	gewachsen,	wobei	auch	
weitere	Quereinsteiger*innen	den	Zertifikatskurs	
als	sehr	hilfreich	empfanden.	Auch	eine	Absol-
ventin,	die	später	noch	einen	Zertifikatskurs	zum	
Erwerb der Lehrerlaubnis für die Sek. II absolviert 
hat,	profitierte	stark	von	diesem	Kurs,	trotz	vorheri-
gen Studiums der Religionspädagogik, da der Kurs 
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durch Lehrer*innen geleitet wurde und damit der 
Schulbezug ausgeprägt war.

Ein Islamwissenschaftler, der sich selbst als 
sehr gut vorbereitet sieht und inzwischen auch 
Referendare	ausbildet,	moniert	bei	den	Absol-
vent*innen Lücken im theologischen und gesell-
schaftspolitischen Wissen, die ab der 7. Klasse 
problematisch werden.

Die	Absolvent*innen	gewichten	die	Lücken	in	der	
Ausbildung	anders	als	dieser	Islamwissenschaftler.	
Nur	zwei	sehen	dies	ähnlich,	dazu	unten	mehr.	Aus-
schließlich positiv und ausreichend für den Unter-
richtsalltag	beurteilt	jedoch	nur	eine	Absolventin	
die	Ausbildung,	wobei	sie	explizit	auf	die	Bedeutung	
der Praxisnähe hinweist:

[…] hat man dann auch gemerkt, dass das, was man 
im Studium gemacht hat, wirklich sehr praxisnah 
orientiert war. Und das finde ich sehr schön, dass 
wir da die Möglichkeit hatten, praxisnah zu arbeiten. 
Das war aber auch nur der Fall, weil wir eben viele 
Möglichkeiten geboten bekommen haben im Stu-
dium, mal ein Praxissemester zu machen oder ein 
Praktikum zu machen. (2_F_A_Sek_1)

Viele	Gesprächspartner*innen	sehen	sich	gut	aus-
gebildet, wobei im Studium eher die theologische 
und	im	Referendariat	eher	die	didaktisch-pädago-
gische Ebene abgedeckt werden und sich damit 
gut ergänzen. Gerade die im Studium vermittelten 
theologischen Grundlagen und die Fachkompetenz 
werden eher als ausreichend oder gut bezeichnet, 
das Studium gelegentlich auch als theorielastig 
empfunden, im Gegensatz zur oben erwähnten 
Einschätzung	des	Islamwissenschaftlers.	Aus-
bildungslücken	werden	von	den	Absolvent*innen	
vor	allem	bei	den	(fach-)didaktischen	oder	päd-
agogischen Fähigkeiten ausgemacht, was aus 
mangelnder	Abdeckung	im	Studium,	mangelnder	
praktischer Erfahrung und unzureichender Be-
treuung während des Referendariats resultiert. 
Kritisiert wird, dass zu wenige oder zu unerfahrene 
Fachleiter*innen an den Schulen vorhanden sind, 
um	die	so	wichtige	didaktische	Ausbildung	der	
Lehramtsanwärter*innen im Rahmen des Referen-
dariats angemessen zu begleiten, was als Folge 
des	schnellen	Aufbaus	des	Fachs	gesehen	wird.	
Infolgedessen	fordert	eine	Quereinsteigerin,	die	
selbst	als	Fachleiterin	tätig	ist,	eine	Verbesserung	

der	Ausbildung	auch	der	Fachleiter*innen.	Des	Wei-
teren	wird	das	Fehlen	von	spezifischer	islamischer	
Fachdidaktik-Literatur	moniert	und	mit	verantwort-
lich	für	die	Desiderate	in	der	Ausbildung	in	der	Di-
daktik gemacht. Didaktische Kompetenzen konnten 
gelegentlich durch die eigene Religionspraxis und 
die	Befassung	mit	dem	Glauben	im	Alltag	oder	
durch Praxissemester/Praktika erlangt werden.

Folglich	fordern	die	Absolvent*innen	vor	allem	
mehr Fachdidaktik im Studium (einschließlich 
entsprechender Literatur) und eine stärker an der 
Unterrichtspraxis	orientierte	Ausbildung,	bei-
spielsweise durch Hospitation oder durch mehr 
Unterrichtserfahrung in allen Jahrgängen während 
des	Referendariats.	Mehrere	Absolvent*innen	
schlagen zur Behebung des Mangels an prakti-
scher	oder	fachdidaktischer	Ausbildung	die	Ein-
beziehung	von	erfahrenen	IRU-Lehrer*innen	bzw.	
Praktiker*innen	in	die	universitäre	Ausbildung	vor,	
was dann wie folgt aussehen könnte:

Es gibt dazu auch eine einfache Lösung. Man 
müsste einfach erfahrene Lehrkräfte ansprechen, 
ob sie nicht Interesse hätten, einen Lehrauftrag an 
der Universität zu übernehmen, dass quasi jemand 
aus der Praxis direkt eins zu eins berichten kann, 
direkt mit den Studierenden arbeiten kann und sie 
vielleicht auch für den Beruf motivieren und be-
geistern kann. (14_M_A_Sek II)

Nur	zwei	Absolventen	erkennen,	wie	der	quereinge-
stiegene Islamwissenschaftler, Lücken im theore-
tischen bzw. theologischen Bereich. Einmal wird 
angemerkt, dass das Studium zwar Impulse für die 
theologisch-inhaltliche	Auseinandersetzung	gibt,	
die	Aufgabe	als	IRU-Lehrer*in	dann	aber	weitere	
Beschäftigung in Eigenverantwortung und Selbst-
studium notwendig macht, um angemessenen 
Unterricht gestalten zu können. Im anderen Fall 
wird	bemängelt,	dass	das	wissenschaftliche	Arbei-
ten während des Studiums zu kurz kommt, dieses 
aber	für	die	spätere	theologische	Auseinanderset-
zung bei der Unterrichtsvorbereitung notwendig ist. 
Daneben	kritisiert	dieser	Absolvent	die	im	Unter-
schied zu anderen Fächern Nichtberücksichtigung 
des	Themas	Inklusion	im	IRU-Studiengang.	

Ein anderer Gesprächspartner plädiert für eine stär-
kere Berücksichtigung des interreligiösen Dialogs 
in der Lehrer*innenausbildung. 
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4.5.2. Inanspruchnahme von  
Fortbildungsangeboten

Vor	dem	Hintergrund	der	unterschiedlichen	Wahr-
nehmung	von	Lücken	in	der	Ausbildung	–	fachdidakti-
sche	Defizite	seitens	der	Absolvent*innen	und	wenige	
Lücken	seitens	der	Quereinsteiger*innen	–	sind	
zwischen beiden Gruppen auch Unterschiede bezüg-
lich	der	Nutzung	und	des	Bedarfs	an	Weiterqualifizie-
rungsmöglichkeiten	zu	erwarten,	insofern,	als	Absol-
vent*innen eher Bedarf an didaktischer Unterstützung 
äußern	könnten	als	Quereinsteiger*innen.	

Die Nutzung von Fortbildungsveranstaltungen ist 
unter	den	IRU-Lehrer*innen	relativ	ausgeprägt,	nur	
ein	Viertel	(vier	Absolvent*innen	und	zwei	Querein-
steiger*innen)	der	befragten	IRU-Lehrer*innen	hat	
bislang noch an keiner Fortbildungsveranstaltung im 
Bereich IRU teilgenommen, wobei zwei weitere Lehrer 
erst	in	Kürze	erstmalig	an	einer	Veranstaltung	teilneh-
men werden; ein Lehrer berichtet von einer aktuellen 
Teilnahme an einer mehrmodularen Fortbildungsreihe 
einer christlichen Weiterbildungseinrichtung. 

Voraussetzung	für	die	Inanspruchnahme	solcher	
Angebote	ist	die	Kenntnis	darüber.	Diese	erlangen	
die	IRU-Lehrer*innen,	unabhängig	davon,	ob	es	sich	
um	Absolvent*innen	oder	Quereinsteiger*innen	
handelt, zumeist über Kolleg*innen und Mund-
propaganda,	gelegentlich	über	den	Verband	mus-
limischer	Lehrer*innen	(VML),	über	die	Website	
federkorb.de (beides Selbstorganisationen von 
IRU-Lehrer*innen),	selten	über	den	Beirat	oder	die	
Bezirksregierung bzw. das Schulamt. Mehrere quer-
eingestiegene Lehrer*innen kritisieren explizit, dass 
sie keine oder sehr wenige Fortbildungsangebote 
von Beirat oder Bezirksregierung erreicht haben, 
obwohl	dies	bei	den	Zertifizierungskursen	ange-
kündigt worden war. Einige Lehrer*innen geben 
an,	gar	keinen	Überblick	bzw.	keine	Informationen	
über	solche	Angebote	zu	haben,	sich	diese	Infor-
mationen aber zu wünschen. Insgesamt entsteht 
der Eindruck, dass die Kenntnis über Fortbildungs-
veranstaltungen eher zufällig und abhängig vom in-
formellen	Vernetzungsgrad	der	Befragten	ist,	aber	
Information	nicht	durch	offizielle	Stellen	gebündelt	
oder systematisch unterstützt wird: 

Also, die meisten Angebote kommen durch Kolle-
gen. Die sagen mir Bescheid, manchmal nicht und 
wir erfahren es erst einen Monat später. Aber vom 

Schulamt erfahren wir gar nichts. Ich würde gerne 
auch Fortbildungen machen. (24_M_Q_Sek I)

Zwei der Gesprächspartner*innen haben selbst 
Fortbildungen geleitet oder moderiert. Sehr verbrei-
tet	und	beliebt	sind	Fortbildungsangebote	des	VML	
und von federkorb.de. Dabei handelt es sich zu-
meist um einmalige Seminare und nicht um mehre-
re Module umfassende Fortbildungsreihen. Darüber 
hinaus	wurden	als	Veranstalter	besuchter	Fort-
bildungsmaßnahmen	mehrfach	christliche	Akade-
mien, die Universität Münster bzw. das dortige ZIT, 
einmal die Bezirksregierung und einmal der Beirat 
genannt. Mehrfach genannte, noch in Erinnerung 
gebliebene Themen waren dabei die Nutzung digi-
taler Medien und von Musik im IRU, spielerisches 
Lernen, interreligiöser Dialog und Evolutionstheorie 
im Religionsunterricht.  

Die	Absolvent*innen	beurteilen	die	besuchten	Ver-
anstaltungen zumeist positiv, da viel gelernt wurde, 
Erfahrungen ausgetauscht werden konnten oder 
Einblicke in Materialen und Plattformen gewonnen 
wurden.	Als	interessant	werden	Veranstaltungen	
von schulischen Lehrkräften bewertet:

Vorteilhaft war, dass die Vortragenden selbst 
Lehrpersonen waren an bestimmten Schulen, und 
daher konnten sie auch ihre eigenen Erfahrungen 
sozusagen einbeziehen. Daher fand ich das auf 
jeden Fall sehr hilfreich und ich hoffe auch, dass 
weitere Fortbildungen angeboten werden, sei es 
von verschiedenen Organisationen oder auch von 
der Bezirksregierung. (25_M_A_Sek I)

Die	Quereinsteiger*innen	waren	hingegen	weniger	
überzeugt, dass die besuchten Seminare im Schul-
alltag hilfreich sind. In zwei Fällen wird bemängelt, 
dass zu viel theologische Wissensvermittlung statt 
pädagogisch-didaktische	Hilfestellung	geleistet	
wurde. Zudem ist eine Gesprächspartnerin von 
einer	vom	Beirat	organisierten	Veranstaltung	ent-
täuscht, auf der Lehrmaterial entwickelt werden 
sollte, das dann aber nie erschienen ist.

4.5.3. Bedarf an Fortbildungen

Alle	Gesprächspartner*innen	formulieren	den	Be-
darf nach mehr bzw. weiteren Fortbildungsangebo-
ten,	keine*r	bewertet	das	Angebot	als	ausreichend	
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– im Gegenteil wird gelegentlich ein Rückgang im 
Vergleich	zu	den	ersten	Jahren	bei	den	Angeboten	
durch Beirat, islamische Zentren der Universitäten 
und des Ministeriums/der Bezirksregierung be-
klagt. Es wird eine ausgeprägte Notwendigkeit von 
Weiterbildung formuliert:

Weil ich finde, wenn Sie als Lehrkraft in der Schule 
sind, verlieren Sie schnell diesen Anschluss an 
die theologischen, didaktischen, religionspädago-
gischen Entwicklungen. Und es gibt da nicht diese 
Schnittstelle, die quasi eine Brücke zwischen 
Schule und Universität baut. Wenn Sie dann aber 
selber im alltäglichen schulischen Ablauf bleiben, 
in diesem Kosmos, dann bleiben Sie auf der Stel-
le. Es ist aber eine rasante, dynamische Entwick-
lung, die gerade in der islamischen Theologie, 
Fachdidaktik, Religionspädagogik in Deutschland 
stattfindet. (14_M_A_Sek II)

Gewünscht	werden	auch	mehr	Angebote	der	Be-
zirksregierung oder des Ministeriums sowie der 
Universitäten,	worüber	dann	die	IRU-Lehrer*innen	
auch besser informiert werden müssten. Eine 
Lehrerin wünscht sich mehr Fortbildungen durch 
den Beirat, um darüber den Kontakt zwischen 
den	IRU-Lehrer*innen	bzw.	den	Schulen	und	den	
Moscheegemeinden zu stärken. Ein Lehrer berich-
tet	von	Überlegungen	zur	Gründung	einer	neuen	
Fortbildungsinstitution für Lehrer*innen, die unter 
anderem vom Schulministerium unterstützt oder 
gar initiiert werden soll. 

Nachgefragt werden, bei einer insgesamt sehr 
breiten thematischen Palette, wenig überraschend 
am	häufigsten	Fort-	und	Weiterbildungsangebote,	
die sich mit Didaktik und Unterrichtsmethoden 
einschließlich der Entwicklung von Lehrmaterial be-
fassen, von einigen Befragten vor dem Hintergrund 
der als mangelhaft wahrgenommenen Betreuung 
während des Referendariats oder aufgrund der feh-
lenden fachdidaktischen Literatur und Lehrbücher. 

Dabei besteht nur ein geringer Unterschied zwi-
schen	Quereinsteiger*innen	(fünf	Personen)	
und	Absolvent*innen	(sechs	Personen)	bei	der	
Häufigkeit	des	Wunsches	nach	Fortbildungsan-
geboten, hätte man doch erwarten können, dass 
Absolvent*innen,	die	bei	der	eigenen	Ausbildung	
im	Bereich	Didaktik	häufiger	Defizite	ausmachen	
als	die	Quereinsteiger*innen,	hier	auch	deutlich	
häufiger	Bedarf	formulieren.	Doch	auch	die	Quer-

einsteiger*innen, insbesondere aus dem Primarbe-
reich, wünschen sich weitere Hinweise oder eine 
fachdidaktische	Auffrischung,	wohingegen	unter	
den	Absolvent*innen	Gesprächspartner*innen	aller	
Schulformen Weiterbildungsangebote in Didaktik 
oder Unterrichtsmethodik wünschen.

Darüber	hinaus	wird,	aus	aktuellem	Anlass	der	
Corona-Pandemie	und	des	Distanzunterrichts,	als	
Fortbildungsthema	häufig	der	Einsatz	digitaler	
Medien im Unterricht einschließlich Kompetenz 
im Bereich sozialer Medien genannt. Eine Lehrerin 
formuliert Bedarf an Medienkompetenz, um sich 
besser	gegen	den	Einfluss	von	islamistischen	Hetz-
kampagnen im Internet zu wappnen, mit denen sie 
die Schülerschaft zunehmend konfrontiert sieht 
und mit denen sie sich im Unterricht auseinander-
setzen muss. Ein weiterer Lehrer sieht, auch un-
abhängig von sozialen Medien, Fortbildungsbedarf 
zur Radikalisierungsprävention.

Einigen	Lehrer*innen	–	häufiger,	aber	nicht	nur	Ab-
solvent*innen – ist darüber hinaus wichtig, schul-
bezogen	über	neue	wissenschaftlich-theologische	
Erkenntnisse einschließlich des islamischen Rechts 
auf dem Laufenden zu bleiben, da diese zumeist 
nur an den Universitäten diskutiert, aber selten in 
eine breitere Öffentlichkeit getragen werden und 
auch nicht Gegenstand von Fortbildungen sind. Zu-
dem werden in mehreren Fällen Fortbildungen zum 
interreligiösen Dialog angeregt, auch gemeinsam 
mit christlichen Religionslehrer*innen. Einzelne re-
gen	Fortbildungen	zur	Inklusion,	zum	Verhältnis	von	
Politik und Religion, zu Extremismus, Terrorismus, 
Zionismus und Rechtsextremismus, zu Zusammen-
arbeit/Kooperation	zwischen	Schule/IRU-Lehrer*in	
und Moscheegemeinden, zu Rassismus und Dis-
kriminierung an Schulen, zu islamischer Geschichte 
oder zu Identitätsfragen an. Eine Lehrerin schlägt 
Veranstaltungen	zur	Entwicklung	von	Unterrichts-
konzepten zu verschiedenen Themenfeldern vor, 
die von Lehrer*innen für Lehrer*innen – möglicher-
weise im Rahmen der Lehrer*innenselbstorgani-
sationen – initiiert werden könnten und auch dem 
Austausch	der	IRU-Lehrer*innen	untereinander	
dienen sollen. Eine andere Lehrerin beklagt die 
schlechte Ressourcenausstattung der erwähnten 
IRU-Lehrer*innenselbstorganisationen,	die	zahl-
reiche Fortbildungen anbieten und die sowohl stark 
nachgefragt als auch positiv beurteilt werden. Hier 
könnte	das	Land	mit	finanzieller	oder	logistischer	
Unterstützung gefordert sein.



28

Zwischenfazit
Die	IRU-Lehrer*innen	–	Absolvent*innen	häufiger	
als	Quereinsteiger*innen	–	sehen	vor	allem	Lücken	
im Bereich der Didaktik, für den jedoch von beiden 
Gruppen gleichermaßen Fortbildungsbedarf for-
muliert	wird.	Auch	wenn	viele	die	Gesprächspart-
ner*innen	insbesondere	Angebote	der	Lehrer*in-
nenselbstorganisationen nutzen, fehlen einigen 
doch	Informationen	über	Angebote,	die	heute	eher	
zufällig bzw. über kollegiale Netzwerke ankommen. 
Gewünscht	werden	mehr	„offizielle“	Angebote	von	
Beirat, Ministerium oder Bezirksregierung. Neben 
Fortbildungen zu Unterrichtsmethoden wünschen 
sich	die	IRU-Lehrer*innen	Weiterbildung	zur	
Nutzung digitaler und sozialer Medien sowie zu 
aktuellen theologischen Entwicklungen. Bei den 
Informationswegen und dem Wunsch nach Fortbil-
dungsangeboten bestehen kaum Unterschiede zwi-
schen	Absolvent*innen	und	Quereinsteiger*innen.

4.6. Einschätzungen zum Beirat und  
Wünsche zu ei nem Begleitgremium

Sowohl die Zusammensetzung des Beirats35 als 
auch	seine	Aufgaben	sorgten,	wie	auch	später	
die Einrichtung der Kommission, für öffentliche 
Debatten und Kritik.36	Auch	in	der	Befragung	wird	
die	Arbeit	des	Beirats	in	vielerlei	Hinsicht	kritisiert:	
Sowohl	die	Lehrmaterial-	als	auch	die	Fortbildungs-
situation wird, wie oben dargestellt, zumeist als 
verbesserungsbedürftig	und	das	Verfahren	der	
Idschāza-Erteilung	zwiespältig	und	als	intrans-
parent gesehen. Indessen stoßen die Lehrpläne 
inhaltlich auf Zustimmung, abgesehen vom oft 
kritisierten Umfang. Ergänzend wurden die Erfah-
rungen	mit	dem	Beirat	jenseits	der	Idschāza,	die	
allgemeine Einschätzung, die gewünschte Zusam-
mensetzung	und	die	Aufgaben,	die	ein	Beirat	–	
oder ein ähnliches Gremium – aus Perspektive der 
Lehrer*innen übernehmen sollte, erfragt. 

In den Interviews entstand der Eindruck, dass 
sich nicht alle Gesprächspartner*innen über die 
Hintergründe der Einrichtung des Beirats, seine 
Zusammensetzung	und	seine	Aufgaben	jenseits	
der Erteilung der Lehrerlaubnis im Klaren waren. 

35 Der Beirat wurde, von vorn herein nur als Interimslösung gedacht, im Sommer 2021 durch die Kommission für den IRU ersetzt, deren konkrete 
Zusammensetzung (ausschließlich Verbandsvertreter*innen) zum Zeitpunkt der Interviews noch nicht bekannt war, ebenso wenig wie die genauen 
Aufgaben.

36 So wurde insbesondere die Beteiligung der DITIB in der neuen Kommission kritisiert (siehe Stoldt 2021). Im alten Beirat ruhte die Mitgliedschaft von 
DITIB zuletzt.

Manchmal werden die im Beirat vertretenen, nicht 
einem	Verband	zugehörenden	Personen,	die	zu-
meist	Akademiker*innen	sind	und	vom	Schulmi-
nisterium	benannt	wurden,	als	staatliche	Vertre-
ter*innen wahrgenommen, manchmal jedoch als 
unabhängig gesehen.

4.6.1. Einschätzung zum Beirat

Jenseits	der	Idschāza	hatten	nur	wenige	der	Be-
fragten überhaupt Kontakt zum Beirat. Ein Be-
fragter hat vor Jahren eine Fortbildung des Beirats 
absolviert, eine Lehrerin hat ebenfalls vor einiger 
Zeit an einem vom Beirat organisierten Besuch und 
Gespräch in einer Moschee teilgenommen, eine 
Gesprächspartnerin hat als Elternteil eines Schü-
lers Erfahrungen mit dem Beirat, weil sie den Lehrer 
ihres	Kindes	im	Idschāza-Verfahren	unterstützt	hat.	
Ein weiterer Gesprächspartner war selbst als Be-
rater für den Beirat im Bereich Lehrer*innenfortbil-
dungen	und	im	Rahmen	der	Curriculum-Ausarbei-
tung tätig, hat darüber hinaus auch Fortbildungen 
mitgestaltet und besucht. Diese vier Gesprächs-
partner*innen beurteilen die Kontakte zum Beirat 
positiv, wobei sie aber auch Kritikpunkte wie interne 
Machtkämpfe, Intransparenz zumindest zu Beginn 
der	Tätigkeit	und	nach	anfänglichen	Aktivitäten	
einen Kontaktabriss nennen. 

Die Beurteilung des Beirats durch diejenigen 
IRU-Lehrer*innen,	die	keine	über	die	Erteilung	der	
Lehrerlaubnis hinausgehenden Kontakte unterhiel-
ten,	fällt	meist	kritisch	aus,	wird	aber	eben	häufig	
durch	die	Erfahrung	bei	der	Idschāza	geprägt,	
unabhängig	von	Quereinstieg	oder	absolviertem	
Studium. Hier wird der Beirat in erster Linie als 
Prüfinstanz	für	die	Lehrerlaubnis,	aber	nicht	als	
begleitendes oder unterstützendes Gremium 
wahrgenommen. Bemängelt werden auch von den 
Gesprächspartner*innen	ohne	über	die	Idschāza	
hinausgehende Erfahrung mit dem Beirat interne 
Machtkämpfe und Streitigkeiten vor allem zwi-
schen	den	verschiedenen	Verbänden.	Unstimmig-
keiten zwischen den verschiedenen muslimischen 
Organisationen werden in einem Fall auch dafür 
verantwortlich gemacht, dass die neue Kommis-
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sion	zum	Interviewzeitpunkt	noch	nicht	ihre	Arbeit	
aufnehmen konnte. 

Bemängelt wird von einigen Befragten, vor allem 
Quereinsteiger*innen,	dass	der	Beirat	seinen	Auf-
gaben in Bezug auf Lehrmaterial und Fortbildungen 
nicht angemessen nachkommt, wofür auch die 
Form des ehrenamtlichen Gremiums verantwortlich 
gemacht	wird,	da	die	Fülle	an	Aufgaben	eigentlich	
Hauptamtlichkeit erfordert. 

Ein	Lehrer	kritisiert	die	zu	einseitige	„türkisch-sun-
nitische“	Ausrichtung	des	Beirats	und	vermisst	eine	
demokratische	Kultur	innerhalb	der	Verbände.	Zu-
gleich hinterfragt nur ein Gesprächspartner bei der 
Beurteilung des Beirats kritisch die Besetzung durch 
vom	Ministerium	entsandte	Akademiker:	

Da frage ich mich halt, warum eigentlich das Schul-
ministerium da einzelne Personen hinsetzt. Eigent-
lich, das ist halt das Problem, der Islam oder diese 
Verbände sind nicht anerkannt […] Und wenn das 
so wäre, würden sie ja eigentlich bestimmen oder 
sagen, wer die Idschāza bekommt. Und in dem 
Moment, wo eigentlich das Schulministerium sich 
da einmischt, mischt es sich auch teilweise in eine 
Religionsgemeinschaft mit ein. Daher sehe ich das 
ein bisschen kritisch. (3_M_A_Sek I)

4.6.2. Gewünschte Zusammensetzung 
eines Begleitgremiums

Gefragt	danach,	wie	sich	die	IRU-Lehrer*innen	
die Zusammensetzung eines Begleitgremiums 
wünschen,	zeigt	sich	eine	breite	Palette	von	Vor-
stellungen.	Dass	Vertreter*innen	von	muslimischen	
Verbänden	–	und	dies	zumeist	in	möglichst	viel-
fältiger Form – beteiligt sein müssen, ist unumstrit-
ten,	zahlreiche	IRU-Lehrer*innen	plädieren	für	die	
Repräsentanz verschiedener Richtungen und eine 
über	die	bisherige	Anzahl	der	beteiligten	Verbände	
hinausgehende Größe, wodurch unterschiedliche 
nationale Herkünfte und Konfessionen repräsentiert 
werden können.

Die	Einbindung	der	Verbandvertreter*innen	wird	in	
erster Linie aus legitimatorischen Gründen befür-
wortet. So wird davon ausgegangen, dass Eltern, 
Schüler*innen und die Community einschließlich 
der Moscheegemeinden IRU an den Schulen nicht 

akzeptieren würden, wenn nicht mindestens die 
großen	Verbände	beteiligt	sind:	

Also, ich finde grundsätzlich die jetzige Konstella-
tion gar nicht mal so verkehrt, weil ich aus meiner 
Lebensrealität, aus meiner Schulrealität weiß, dass 
wenn die Verbände nicht dort drin wären, man sehr 
viel mehr Skepsis gegenüber der islamischen Reli-
gionslehre hätte und die Religionslehrer es auch viel 
schwieriger hätten, wenn sie nicht diese Idschāza 
hätten und wenn man nicht wüsste, dass Vertreter 
aus den Verbänden diese Idschāza mitverantwor-
ten. [...] Wenn man die Lehrplanarbeit auslagert und 
die Verbände dann bei der Lehrplanarbeit nicht da-
bei sind, dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr 
viele Menschen gibt, die nicht viel von dem Lehrplan 
halten werden. (4_M_A_Sek II) 

Zugleich	wird	bezüglich	der	Beteiligung	der	Ver-
bände	damit	argumentiert,	dass	nach	der	Verfas-
sung die Gestaltung des Religionsunterrichts an die 
Glaubensgemeinschaften übertragen werden muss, 
wie dies auch für den christlichen Religionsunter-
richt gilt. Darüber hinaus weist eine Lehrerin auf die 
Aufgabe	der	Verbände	hin,	die	Unverfälschtheit	der	
gelehrten Glaubensinhalte und zentralen Glaubens-
grundsätze zu gewährleisten.

Eine Kollegin spricht im Zusammenhang mit der 
grundsätzlich	gewünschten	Vielfalt	neue,	mo-
dern-liberale,	allerdings	sehr	kleine	Gruppierungen	
innerhalb der Muslime an, die aus ihrer Sicht die 
etablierten,	traditionellen	Verbände	und	Moscheege-
meinden auch mit unlauteren Mitteln zu verdrängen 
suchen, ohne jedoch den Rückhalt der Muslime 
selbst zu haben. Sie möchte diese Gruppierungen 
nicht im Gremium vertreten sehen, sondern solche 
(traditionellen) Organisationen, die die breite Mehr-
heit	der	Muslime	repräsentieren.	Ein	IRU-Lehrer,	der	
bereits	im	Zusammenhang	mit	der	Idschāza	für	eine	
Trennung der verschiedenen Konfessionen innerhalb 
des Islam, und wenn dies nicht möglich ist, für eine 
klare	Definition	des	IRU	nach	Konfession	und	Aus-
richtungen plädiert hatte, möchte auch im Rahmen 
eines Begleitgremiums eine Trennung bzw. Klarstel-
lung	der	Glaubensrichtung	oder	Ausrichtung,	woran	
sich	dann	auch	die	Beteiligung	von	Vereinen	oder	
Verbänden	orientieren	soll.	Bei	einer	gemischten	
oder	offenen	Ausrichtung,	wie	sie	derzeit	praktiziert	
wird, sollen dann auch weitere Personen jenseits der 
großen	Verbände	einbezogen	werden.
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Ein Modell, das wie das nun neu eingeführte 
Kommissionsmodell	ausschließlich	aus	Verbands-
vertreter*innen besteht, wird jedoch nur von einer 
Minderheit der Gesprächspartner*innen uneinge-
schränkt	unterstützt,	darunter	eine	IRU-Lehrerin,	
die	selbst	von	einem	Verband	als	Stellvertreterin	
für die neue Kommission benannt wurde, wobei sie 
voraussetzt,	dass	die	von	den	Verbänden	entsand-
ten	Vertreter*innen	Erfahrungen	mit	Schule	und	
Religionspädagogik haben und somit über entspre-
chende Kompetenzen verfügen.

Zwar begrüßen einige Lehrer*innen explizit die mit 
dem	exklusiven	Verbandsvertreter*innenmodell	
verbundene Loslösung des Gremiums von (un-
mittelbarem)	staatlichen	Einfluss,	auch	im	Sinne	
einer Gleichberechtigung mit den anderen Reli-
gionsgemeinschaften, zugleich befürworten einige 
Gesprächspartner*innen aber weiterhin einen Ein-
bezug staatlicher Stellen in die Kommission, nicht 
zuletzt, um die pädagogische Komponente, aber 
auch	die	Aufsicht	besser	zu	gewährleisten,	ebenso	
wie die Umsetzung von Beschlüssen:

[…] dass auch der Kontakt zum Schulministerium be-
stehen bleibt. Weil die sind ja fachaffin, die kennen 
sich aus und die würden dementsprechend, wenn 
Beschlüsse verfasst werden müssen, reagieren. 
Ich meine, so ein Verband kann nicht einfach ent-
scheiden, wir führen jetzt dies und jenes ein. Das 
ist vielleicht auf Schulebene gar nicht möglich. Und 
dann hätte man einen Experten vor Ort, der dann 
sagen kann, das wäre möglich oder das wäre nicht 
möglich. (17_M_A_Sek I) 

Aber	ein	Gremium	nur	aus	Verbandsvertreter*innen	
wird von verschiedenen Gesprächspartner*innen 
auch	deshalb	explizit	abgelehnt,	weil	bei	den	Ver-
bänden keine ausreichende Kompetenz für die 
Aufgaben	gesehen	wird.	Fehlende	pädagogisch-di-
daktische	Kompetenzen	der	Verbandsvertreter*in-
nen sind zumeist der Grund dafür, dass sich der 
überwiegende Teil der Gesprächspartner*innen, un-
abhängig	von	Quereinstieg	oder	religionspädagogi-
schem	Studium,	neben	den	Verbänden	mindestens	
noch Lehrer*innen, Pädagog*innen oder andere 
Personen mit Schulbezug im Begleitgremium für 
den IRU wünscht. Die praktische Erfahrung mit 
dem IRU im Schulalltag ist für viele Lehrer*innen 
unabdingbar, um sinnvoll in einem solchen Begleit-
gremium mitzuwirken: 

Dieses Gremium muss ja nicht nur, sage ich mal, 
inhaltlich und fachlich korrekt sein und auch nicht 
irgendwie mit dem Namen stehen, um das zu 
legitimieren, wie zum Beispiel die Verbände es tun, 
sondern das muss ja auch anwendbar sein. Und 
da würde ich den Lehrern und Fachleitern und den 
Kollegen den Auftrag geben, dass sie auch dabei 
sind und dass aus der Schulrealität das mitgestal-
tet wird. (4_M_A_Sek II)

Zahlreiche	Lehrer*innen	–	auch	Quereinsteiger*in-
nen,	aber	häufiger	Absolvent*innen	–	wünschen	sich	
neben	dem	Einbezug	von	Verbandsvertreter*innen	
und Lehrer*innen oder Pädagog*innen auch Mit-
glieder aus dem akademischen Bereich (bisher über 
die durch das Schulministerium benannten Perso-
nen gewährleistet), wobei sich einige Lehrer*innen 
explizit auf ehemalige Beiratsmitglieder beziehen, 
die sie sich auch künftig in einem Begleitgremium 
wünschen.	Diese	werden	häufig	als	notwendige	
fachliche	Ergänzung	zu	den	Verbandsvertreter*innen	
und Lehrer*innen gesehen, die eine weitere wichtige 
Perspektive in das Gremium einbringen. 

Gelegentlich wird von Gesprächspartner*innen, 
auch solchen, die das aktuelle Kommissionmodell 
aus	ausschließlich	Verbandsvertreter*innen	befür-
worten, auf die Möglichkeit oder auch Notwenigkeit 
verwiesen,	pädagogische	Fachleute	oder	Akade-
miker*innen als externe Fachexpert*innen ohne 
Stimmrecht in das Gremium einzubinden. Zusätzlich 
wird von zwei Gesprächspartner*innen neben Schul-
praktiker*innen	und	Akademiker*innen	die	Einbezie-
hung von Eltern in ein solches Gremium befürwortet. 
Ein Lehrer überlegt, darüber hinaus Schüler*innen 
oder	Lehrer*innen	einzubeziehen.	Allerdings	gibt	
eine Gesprächspartnerin die Schwierigkeit der Ent-
scheidungsfindung	bei	zu	vielen	Beteiligten	zu	be-
denken und plädiert daher wegen des ausgeprägten 
Entscheidungsdrucks für ein eher kleines Gremium. 
Zwei Gesprächspartner*innen weisen auf die 
Notwenigkeit hin, dass das Gremium trotz reprä-
sentierter	muslimischer	Vielfalt	eine	einheitliche,	
theologisch-inhaltliche	Grundlinie	finden	muss,	die	
den Islam und die Muslime in der Mehrheit reprä-
sentiert,	womit	bereits	die	Aufgaben	des	Gremiums	
angesprochen sind. Plädiert wird zudem für die 
Beendigung	von	Konflikten	und	einen	Konsens:	

Natürlich, verschiedene Meinungen sollten auch 
ihren Platz haben, aber dass man sowohl außen 
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als auch innen ein einheitliches Konzept und eine 
Zielsetzung sich überlegt und diese auch versucht 
quasi zu leben. Damit man auch sieht: Okay, das 
macht uns Muslime aus. [….]. Der Verband wollte 
mehr Mitspracherecht als der andere. Das sollte 
man komplett beiseitelegen. (14_M_A_Sek II)

4.6.3. Gewünschte Aufgaben des  
Begleitgremiums

Wie	bereits	erwähnt,	nehmen	die	IRU-Lehrer*innen	
den Beirat in erster Linie als Gremium wahr, das 
die	Idschāza	erteilt.	Daher	wurde	während	des	
Interviews bei der Frage nach den gewünschten 
künftigen	Aufgaben	des	Begleitgremiums	auch	
einleitend auf die bisherigen Tätigkeitsfelder des 
Beirats – Lehrplanentwicklung und Förderung bzw. 
Organisation von Fortbildungen und Lehrmaterial – 
hingewiesen, um den Gesprächspartner*innen diese 
Optionen bewusst zu machen. 

Auch	wenn	–	oder	gerade	weil	–	die	Arbeitsfelder	
Lehrmaterial und Fortbildungen, wie oben dargelegt, 
auch mit Bezug auf den Beirat als wenig befriedi-
gend beurteilt wurden, soll sich ein künftiges Begleit-
gremium vor allem um diese Themen kümmern, die-
se	beiden	Aufgaben	werden	am	häufigsten	genannt	
(Fortbildungen von 11 Personen, Lehrmaterialien 
von	10	Personen,	darunter	7	Absolvent*innen),	wohl	
auch, weil dies im Gespräch bereits thematisiert 
und diesbezüglich sehr deutlich Handlungsbedarf 
auch in Richtung Beirat formuliert worden war. 
Die	Idschāza	als	künftige	Aufgabe	im	Sinne	einer	
Prüfung	der	fachlich-didaktischen	und	persönlichen	
Eignung	der	IRU-Kandidat*innen	wird	von	5	Perso-
nen und damit nur von relativ wenigen Gesprächs-
partner*innen angesprochen, möglicherweise, weil 
diese	Aufgabe	den	IRU-Lehrer*innen	selbstverständ-
lich	erscheint.	Auch	die	Entwicklung	bzw.	Abstim-
mung von Lehrplänen (4 Personen) wird nur selten 
erwähnt, möglicherweise, weil derzeit kein Bedarf an 
einer	weiteren	Ausarbeitung	gesehen	wird.	

Neben	den	bisherigen	Aufgaben	wünschen	sich	
viele	der	IRU-Lehrer*innen	das	Begleitgremium	als	
Anlaufstelle	oder	Ansprechpartner	für	sehr	unter-
schiedliche	Angelegenheiten,	was	einen	ausgepräg-
ten Bedarf an einer umfassenden Unterstützungs-
instanz	belegt,	etwa	bei	Konflikten	mit	Eltern	oder	
auch Moscheegemeinden, bei inhaltlichen Frage-

stellungen zu aktueller Literatur, zu theologischen 
Debatten	oder	auch	als	Ratgeber	bei	Alltagsfragen	
im	Unterricht	oder	heiklen	Schüler*innenfragen.	An-
geregt	wird	zudem	eine	Austauschplattform.	Diese	
könnte wie folgt aussehen:

Die sollten auf jeden Fall uns in unserem Alltag unter-
stützen. Meinetwegen können die eine Internetseite 
leiten, wo wir immer aktuelle Erfahrungen und aktu-
elle Materialien bekommen, dass wir auch immer auf 
dem aktuellen Stand sind. Wie sieht die Entwicklung 
gerade aus, gibt es neue Fatwahs, was irgendetwas 
angeht? Zum Beispiel. Das sind Themen, die Schüler 
wirklich interessieren. (18_F_A_Sek I) 

Eine Gesprächspartnerin wünscht sich das Be-
gleitgremium	generell,	nicht	nur	im	Konfliktfall,	als	
aktiven	Vermittler	zwischen	den	Schulen	bzw.	dem	
IRU	und	den	Moscheegemeinden	und	Verbänden,	
um Zusammenarbeit anzuregen und zu fördern. 
Ein anderer Gesprächspartner erhofft sich über das 
Gremium mehr Werbung und Unterstützung für den 
IRU bei den Moscheegemeinden.

Ein weiterer Punkt, dem sich das Gremium widmen 
soll,	ist	der	Ausbau	des	Faches	in	Kooperation	mit	
den	Bezirksregierungen	zur	flächendeckenden	Ein-
führung. Dieses Thema wird – wie auch der Bedarf 
nach einer Unterstützungsinstanz – im folgenden 
Kapitel noch ausführlicher behandelt, da der Wunsch 
sowohl	nach	einem	Ansprechpartner	und	nach	Ver-
netzung als auch nach Förderung und weiterem 
Ausbau	des	Fachs	sehr	häufig	geäußert	wurde,	
ohne dass damit aber immer das Begleitgremium 
adressiert wäre.

Wie bezüglich des alten Beirats (siehe oben) wird 
im Kontext eines künftigen Gremiums auch auf die 
Schwierigkeit verwiesen, eine solche Fülle an Tätig-
keiten	und	Aufgaben	durch	ehrenamtliche	Mitglie-
der zu bewältigen. 

Zwischenfazit
Der	Beirat	wird	in	erster	Linie	als	Prüfinstanz	für	
die	Idschāza	wahrgenommen,	allerdings	besteht	
oft	Unklarheit	über	Sinn,	Aufgabe	und	Zusammen-
setzung. Zugleich bestehen nur selten Berührungs-
punkte. Die Beurteilung fußt zumeist – neben 
der	Erfahrung	bei	der	Idschāza	–	auf	der	Unzu-
friedenheit mit der Situation beim Lehrmaterial 
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und bei den Fortbildungen. Darüber hinaus wird 
das Gremium gelegentlich als zerstritten wahr-
genommen. Für ein künftiges Begleitgremium 
bevorzugen	die	IRU-	Lehrer*innen	zumeist	–	mit	
einigen	Ausnahmen,	die	ein	reines	Verbändegre-
mium befürworten – eine Mischung aus vielfäl-
tigen	Verbandsvertreter*innen,	Praktiker*innen	
aus	dem	Schulalltag	und	Akademiker*innen,	um	
nicht	nur	die	Akzeptanz	des	IRU	bei	Eltern	und	den	
Moscheegemeinden	zu	erhöhen	und	den	religiös-
inhaltlichen Rahmen abzustecken, sondern auch 
fachliche	und	praktische	Kompetenz	einfließen	
zu	lassen.	Im	engen	Sinne	staatliche	Anbindung	
oder Kontrolle wird nur vereinzelt gewünscht. Das 
neue Gremium soll sich vor allem um Lehrmaterial 
und Fortbildungen kümmern, wird aber auch als 
(niedrigschwelliger)	Ansprechpartner	und	Unter-
stützungsinstanz gewünscht.

4.7. Institutionelle Unterstützung  
und Erwartungen

Um zu erfassen, inwieweit die Schulaufsichtsbe-
hörden – Schulämter und Bezirksregierungen – als 
unterstützend oder als hemmend wahrgenommen 
werden, wurden die Lehrer*innen gebeten, ihre 
Erfahrungen mit diesen Institutionen zu berichten 
und einzuordnen sowie Unterstützungsbedarfe zu 
formulieren. 

Bemerkenswert	ist	zunächst,	dass	ein	Viertel	der	Leh-
rer*innen	–	überwiegend	Absolvent*innen	–	bislang	
kaum Berührungspunkte oder Kontakte mit der Schul-
aufsicht hatten und von daher auch keine Einschät-
zung abgeben konnten. Die überwiegende Mehrheit 
der anderen Gesprächspartner*innen berichtete von 
eher positiven Erfahrungen aus persönlichen Begeg-
nungen mit Mitarbeitenden der Behörden. Nur wenige 
teilten auch negative Einschätzungen mit. Neben den 
Schulämtern und Bezirksregierungen wurde von man-
chen Befragten unter den Begriff der Schulaufsicht 
auch das Schulministerium gefasst.

Zahlreiche Gesprächspartner*innen kamen erst 
ganz am Ende des Interviews bei der obligatori-
schen	finalen	Frage	nach	weiteren	Bemerkungen	
oder wichtigen Punkten auf die Notwendigkeit 
der Förderung des IRU und die Unterstützung der 
Lehrer*innen auch durch diese Institutionen zu 
sprechen. Die Forderung nach Unterstützung der 

Lehrer*innen und des IRU war bei den abschließen-
den	Bemerkungen	das	mit	Abstand	am	häufigsten	
genannten Thema – allerdings nicht immer explizit 
an	bestimmte	Adressaten	gerichtet.	

Weiterhin bemerkenswert ist darüber hinaus, dass 
sehr viele Lehrer*innen im Zusammenhang mit der 
Frage nach Unterstützung durch übergeordnete 
Institutionen nicht auf die Schulaufsichtsbehörden, 
sondern auf die Schule – Schulleitung oder Kol-
legium – zu sprechen kamen, und dies sehr aus-
führlich, was darauf hindeutet, dass das (mitunter 
schwierige)	Verhältnis	zu	den	Schulleitungen	und	
zum Kollegium viele der Gesprächspartner*innen 
intensiv und deutlich stärker als das zur Schulauf-
sicht beschäftigt, mit der man im Schulalltag eher 
wenig zu tun hat. Beklagt wurde dabei zumeist 
mangelnde Unterstützung der Einführung und des 
Ausbaus	des	IRU	durch	die	Schulleitungen.	

4.7.1. Einschätzung der Schulaufsicht und 
Unterstützungsbedarfe

Zwei	Drittel	der	Lehrer*innen,	Absolvent*innen	eben-
so	wie	Quereinsteiger*innen	bewerten	den	Kontakt	
mit der Schulaufsichtsbehörde als positiv. Das Urteil 
resultiert bei einigen aus allgemeinen Eindrücken 
der angesprochenen Institutionen bezüglich der Of-
fenheit gegenüber dem Fach und seiner Förderung. 
Bei anderen lagen sehr unterschiedliche Begeben-
heiten zugrunde. So wurde etwa positiv vom Besuch 
einer	Dezernentin	im	Zertifikatskurs,	von	einer	Abi-
turprüfung, dem Entgegenkommen bei einer Teilzeit-
regelung, einer Intervention bei einer unkooperativen 
Schulleitung und einem Unterrichtsbesuch durch 
einen Dezernenten berichtet. Nicht immer wird 
dabei explizit zwischen der Bezirksregierung, den 
Schulämtern und dem Ministerium unterschieden, 
gelegentlich verwischen die Bezeichnungen. Eine 
Lehrerin zieht jedoch eine klare Linie zwischen dem 
Ministerium und den Bezirksregierungen, wobei sie 
den nachgeordneten Behörden eine unzureichende 
Umsetzung	des	politischen	Auftrags	unterstellt:	

Also, ich habe eine klipp und klare Zusage, sowohl 
als Elternteil als auch als Lehrerin, dass das 
Ministerium den islamischen Religionsunterricht 
klipp und klar 100 Prozent unterstützt, dass sie 
sich wünschen, dass das Fach etabliert wird in 
nächster Zeit. Aber dann hakt es in den weiterge-
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henden Stufen. Also, ich weiß nicht, inwiefern die-
ser Wunsch oder diese Meinung weitergetragen 
wird in die Bezirksregierungen, an die Schulämter 
und so weiter. (20_F_A_Sek II)

Auch	eine	andere	Lehrerin	erkennt	die	gute	Absicht	
des	Ministeriums,	IRU	flächendeckend	einzufüh-
ren, sieht aber die Schulen bzw. Schulleitungen als 
Hemmnisse.

Ein positiver Eindruck der Schulaufsicht macht sich 
häufig	an	bestimmten	Personen	fest,	mit	denen	die	
Gesprächspartner*innen positive Begegnungen 
hatten, wie der unterstützende Schulrat, die interes-
sierten und wohlwollenden Dezernent*innen oder 
ein interessierter Fachberater.

Von	denjenigen,	die	negative	Eindrücke	berichten,	ga-
ben einige auch positive Erfahrungen an. Eine Lehre-
rin hat an der eigenen Schule bei der Einführung des 
IRU zwar sehr positive Erfahrungen mit der Bezirks-
regierung gemacht, weist aber zugleich darauf hin, 
dass an keiner anderen Schule in ihrer Stadt – trotz 
hohen	Anteils	muslimischer	Schüler*innen	–	bis-
lang IRU eingeführt wurde, was sie am mangelnden 
Engagement der Bezirksregierung, des Schulamtes 
und der Schulleitungen festmacht. Ein Lehrer macht 
große Unterschiede im Engagement zwischen den 
verschiedenen Bezirksregierungen aus und bezieht 
sich dabei auf fehlende Fachberater*innen in den 
Bezirksregierungen und fehlendes Lehrpersonal. 
Kritisiert wurde in einem weiteren Fall, dass zwar bei 
der Einführung des IRU Schulamt, Bezirksregierung 
und Ministerium (ebenso wie die Schulleitung) hilf-
reich und unterstützend waren, sich dann aber gar 
nicht mehr kümmerten, so dass sich die betroffene 
Lehrerin im Stich gelassen fühlte. Weitere negative 
Aussagen	beziehen	sich	auf	fehlende	Informationen	
dazu, an welchen Schulen IRU angeboten wird (was 
gerade	für	Absolvent*innen	von	großem	Interesse	
bei	der	Suche	nach	einer	Anstellung	ist)	und	zu	hohe	
bürokratische Hürden bei der Einrichtung des IRU. 

Zahlreiche Gesprächspartner*innen – je sechs 
Quereinsteiger*innen	und	Absolvent*innen	–	weisen	
unabhängig von der Erfahrung mit der Schulaufsicht 
auf	die	Notwendigkeit	der	Förderung	des	Ausbaus	
des IRU an den Schulen hin – mal explizit, mal impli-
zit an das Ministerium oder die Bezirksregierungen 
adressiert. Zwar werden dem Ministerium durchaus 
gute	Absichten	unterstellt,	dennoch	wird	es,	ebenso	

wie	die	Bezirksregierungen,	in	der	Verantwortung	
gesehen,	intensiver	für	die	Einführung	und	Auswei-
tung des IRU bei den Schulen zu werben und über 
das Fach und seine Einführungsbedingungen auf-
zuklären, aber auch (durchaus nachdrücklich) den 
Ausbau	zu	fordern,	beispielsweise	in	der	Schullei-
terdienstbesprechung:

Ich würde mir vom Ministerium eigentlich wünschen, 
dass das Fach viel weiter verbreitet wird, dass auch 
die Schulleitungen mal zur Verantwortung gezogen 
werden und gefragt werden: Leute, warum habt ihr 
das nicht in der Oberstufe? Warum habt ihr das nicht 
in der Grundschule? (21_F_Q_Sek II) 

Einzelne Befragte kritisieren, dass die Einführung des 
IRU und die Werbung dafür an den Schulen weitge-
hend der Initiative der Lehrer*innen überlassen bleibt. 
Sie wünschen sich mehr Einsatz der Bezirksregie-
rung	an	den	Schulen	und	diesbezügliche	Aufklärung,	
auch	für	Absolvent*innen,	Lehrer*innen	und	Eltern	
darüber, an welchen Schulen IRU angeboten wird. 
Zu wenig Transparenz bei der Frage nach Schulen 
mit IRU kritisiert auch eine Lehrerin, die ansonsten 
eher positiv über die Unterstützung durch die Be-
hörden berichtet. Gefordert wird auch, dass IRU nicht 
nur	flächendeckend,	sondern	auch	unter	besseren	
Bedingungen als bisher angeboten wird, wozu eine 
Beschulung in allen Klassenstufen – im Idealfall ab 
der ersten Klasse, wie in den KLP vorgesehen – und 
mit mehr Stunden zählt. 

Die	Förderung	des	Ausbaus	des	Fachs	schließt	einer-
seits	die	Aufstockung	des	verfügbaren	Lehrperso-
nals über die Finanzierung von Stellen ein, denn viele 
Lehrer*innen weisen im Zusammenhang mit dem 
schleppenden	Ausbau	des	IRU	auf	fehlendes	Lehr-
personal	hin,	wobei	die	Behörden	in	die	Verantwor-
tung	genommen	werden,	Abhilfe	zu	schaffen:

Natürlich wird immer ganz häufig gesagt, es feh-
len Lehrer, Lehrkräfte und so weiter. Das kann ich 
auch verstehen. Also, die Relation von vorhande-
nen Lehrern zum Angebot oder zum gewünschten 
Angebot ist nicht gegeben. Aber ich sehe auch 
keine tatsächlichen Bemühungen, die Lücke so 
ein bisschen zu schließen. [….] Das sehe ich [nicht, 
M.S.] auf der Schulamtsebene, das sehe ich 
[nicht, M.S.] auf der Bezirksregierungsebene und 
das sehe ich [nicht, M.S.] auf der Ebene der Schul-
leitungen. (20_F_A_Sek II)
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Andererseits	beinhaltet	die	Verbesserung	der	
Personalsituation auch die Intensivierung der 
IRU-Lehrer*innenausbildung.	So	regt	ein	querein-
gestiegener	Lehrer	ebenso	wie	ein	Absolvent	an,	
zur	flächendeckenden	Verbreitung	des	Fachs	min-
destens einen weiteren universitären Standort in 
NRW aufzubauen, da gerade im Ruhrgebiet und im 
Rheinland Schulen IRU anbieten (sollten), dort aber 
keine	universitäre	Lehrer*innenausbildung	stattfin-
det	und	die	Anzahl	der	Absolvent*innen	aktuell	zu	
gering ist, um den Bedarf zu decken. 

Einige	Quereinsteiger*innen	wünschen	sich	zur	
Entspannung der Personalsituation auch weiter-
hin	die	Möglichkeit	von	Quereinstiegen,	gerade	mit	
Blick	auf	die	Zuwanderung	von	Geflüchteten	und	
das unter ihnen vermutete Potenzial, aber auch mit 
Blick auf die Lehrer*innen für HSU. 

Nötig	ist	nach	Ansicht	vieler	Lehrer*innen	aber	auch	
eine	stärkere	Wertschätzung	des	Fachs	durch	die	Ver-
antwortlichen, die seiner Bedeutung für ein friedliches 
Miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft, 
für	gegenseitiges	Verständnis,	für	Anerkennung	und	
Respekt Rechnung trägt. Zahlreiche Lehrer*innen 
erwähnen die positive Wirkung des IRU auf die Schü-
ler*innen und das Miteinander an den Schulen.

Wir sind da, aber es braucht Jahre, bis die merken, 
dass wir eigentlich eine integrative Arbeit leisten 
und nicht nur schulische. Wenn der Islam in die 
Schule integriert ist, dann heißt es nicht, dass wir 
die Schule islamisieren. Vielmehr heißt es, dass es 
zur Normalität geworden ist. Jetzt ist Ruhe einge-
kehrt. (10_M_Q_Sek I)

Zwar wird die Bedeutung des IRU für Integration 
und Extremismusprävention unterstrichen, aber 
auch darauf hingewiesen, dass IRU davon unab-
hängig Bedeutung für die Identitätsbildung und die 
Entwicklung der Schüler*innen hat und auch ein 
Grundrecht von Muslim*innen ist, unabhängig von 
den gesellschaftlichen Wirkungen: 

Weil muslimische Bürger sind auch Teil der Gesell-
schaft und die haben auch Bedürfnisse. Und es 
kann ja nicht sein, dass man deren Bedürfnisse nur 
dann stillt, wenn man einen eigenen Vorteil davon 
hat, sondern es muss ja auch so eine Art Selbst-
zweck sein. Und das würde ich mir halt wünschen, 
dass man das mehr beachtet. (3_M_A_Sek I)

Es geht also um die Einsicht, IRU nicht nur gezwun-
genermaßen	und	als	„Problemfach“	(17_M_A_Sek	
I),	sondern	aufgrund	der	Vorteile	für	das	Schulklima	
und als Normalität aufgrund eines Gleichbehand-
lungsanspruchs einzuführen. 

Neben	der	Einführung	und	dem	Ausbau	des	IRU	und	
der stärkeren Wertschätzung des Fachs wünschen 
sich	einige	IRU-Lehrer*innen	–	eher	Absolvent*innen	
als	Quereinsteiger*innen	–	auch	direkte	Unterstüt-
zung der Lehrkräfte durch das Ministerium oder die 
Bezirksregierungen,	vor	allem	in	Form	von	Vernetzung	
der Lehrer*innen untereinander. Hintergrund dieses 
Wunsches	ist	häufig,	dass	es	an	den	Schulen	nur	
eine	IRU-Lehrkraft	gibt,	so	der	Austausch	mit	Fach-
kolleg*innen fehlt und sich die Lehrer*innen auch im 
Konfliktfall	allein	gelassen	fühlen.

Einige	Lehrer*innen	wünschen	sich	eine	Anlaufstel-
le	oder	einen	Ansprechpartner,	an	den	sie	sich	bei	
verschiedensten Problemen wenden können. Dies 
kann eine Stelle beim Ministerium oder den Bezirks-
regierungen sein – wie etwa Fachberatungsstellen, 
die dann aber ausgebaut werden und präsenter 
sein sollten, wie eine Gesprächspartnerin anmerkt 
–, oder auch beim Beirat bzw. der Kommission. 
Denn auch im Zusammenhang mit den künftigen 
Aufgaben	der	Kommission	wurde	verschiedentlich	
von den Gesprächspartner*innen die Funktion des 
Ansprechpartners	genannt	(siehe	oben),	wobei	der	
Beirat	eher	bei	inhaltlich-theologischen	Fragen	und	
das Ministerium eher bei administrativen Fragen 
und	bei	Konfliktfällen	mit	dem	gesellschaftlichen	
Umfeld gefragt ist. 

4.7.2. Erfahrungen und Unterstützung  
an den Schulen

Beim Thema Unterstützung durch Institutionen 
kommen	die	IRU-Lehrer*innen	sehr	schnell	auf	
die	Situation	an	den	Schulen	und	das	Verhältnis	
zur Schulleitung oder dem Kollegium zu spre-
chen, was wesentlich präsenter und wichtiger 
zu	sein	scheint	als	die	Aufsichtsbehörden,	mit	
denen man nur sporadisch konfrontiert ist (siehe 
dazu	auch	oben).	Hier	unterscheiden	sich	Ab-
solvent*innen	und	Quereinsteiger*innen	kaum.	
Absolvent*innen	berichten	etwas	seltener	von	
positiven Erfahrungen mit der Schulleitung und den 
Kolleg*innen. Dabei halten sich die Lehrer*innen 
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mit negativen Eindrücken und diejenigen mit posi-
tiver Einschätzung die Waage, wobei zahlreiche (8) 
Gesprächspartner*innen sowohl von positiven (oft 
die eigenen) als auch von negativen (durch andere 
vermittelten oder selbst gemachten) Erfahrungen 
berichten.

Bei den positiven Urteilen betonen die Lehrer*innen 
– wie in Bezug auf die Schulaufsicht – die Offen-
heit der Schulleitungen gegenüber der Einführung 
des IRU, der wie christlicher Religionsunterricht 
als „normal“ gesehen wird, oder die Unterstützung, 
die sie bzw. der IRU durch die Schulleitung und z.T. 
durch das Kollegium erfahren. Gelobt werden etwa 
eine sehr gute interreligiöse Zusammenarbeit an der 
Schule oder die Unterstützung durch die Schullei-
tung bei Elternkritik sowie die Initiative der Schullei-
tung,	eine	Lehrerin	zum	Zertifikatskurs	zu	bewegen.	
Ein Gesprächspartner lobt zwar die Offenheit eines 
Schulleiters gegenüber der Einführung des IRU bei 
seiner Bewerbung, wundert sich aber, dass dieser 
bis	zu	diesem	Punkt,	trotz	hohen	Anteils	muslimi-
scher Schüler*innen, noch nicht über den IRU nach-
gedacht hatte.  

Zugleich wird deutlich, dass die Schulleitungen die 
zentrale Rolle bei der Einführung des IRU und seinem 
flächendeckenden	Ausbau	spielen:

Wenn eine Schulleitung sich vehement dagegen-
stellt, wird das dann nicht möglich sein, das Fach 
einzuführen, wenn auch der Bedarf besteht. […] 
Wenn die Schulleitung sich das wünscht, dann kann 
man das direkt am nächsten Tag schon einführen. 
(17_M_A_Sek I)

Die Kooperation der Schulleitungen ist nach den 
Erfahrungen einiger Gesprächspartner*innen nicht 
immer	gewährleistet,	denn	zahlreiche	IRU-Leh-
rer*innen	berichten	von	Verzögerungen,	Blockaden	
und Behinderungen durch Schulleitungen oder 
Kollegium.	So	kommen	unbegründete	Absagen	bei	
Bewerbungen	auf	Nicht-IRU-Stellen	zur	Sprache,	
nachdem die Einführung des IRU von den Bewer-
ber*innen	vorgeschlagen	wurde,	ebenso	wie	An-
feindungen und Beschwerden aus dem Kollegium 
oder	auch	die	Verhinderung	der	Ausweitung	auf	
weitere Klassenstufen. 

Eine Reihe der Gesprächspartner*innen berichtet 
darüber	hinaus	explizit	von	Ablehnungen	des	IRU	

oder der Person der Lehrkraft an den Schulen durch 
Schulleitung oder Kollegium aufgrund von zum Teil 
rassistischen	Vorurteilen.	Eine	zum	Islam	überge-
tretene	Lehrerin	sah	sich	mit	Vorbehalten	konfron-
tiert, indem man ihr bei der Bewerbung aufgrund 
ihres Konvertitentums Extremismus unterstellte. 
Berichtet	wird,	neben	eher	unbestimmten	Ausgren-
zungserfahrungen,	von	Vorbehalten	des	Kollegiums	
gegenüber dem Islam. Ein Lehrer schildet sehr 
ausführlich verschiedene rassistisch konnotierte 
Auseinandersetzungen	mit	Kolleg*innen,	bei	denen	
er und weitere betroffene Kolleg*innen nicht nur 
keine Unterstützung durch die Schulleitung erfuh-
ren,	sondern	sogar	von	dieser	um	Verständnis	für	
die	Vorbehalte	der	Kolleg*innen	ersucht	wurden	
und den Rat erhielten, sich versetzen zu lassen. Er 
beschreibt	die	Auseinandersetzung	mit	diesen	Vor-
urteilen als sehr belastend und kraftraubend und 
fühlt sich allein gelassen.

Beklagt wird, dass die Schulleitungen zu wenig 
sowohl bei den Eltern als auch im Kollegium werben 
und aufklären und manchmal trotz Initiative von El-
tern, Schüler*innen oder Lehrer*innen die Einführung 
des IRU ausbremsen. Ein Lehrer legt ausführlich den 
Versuch	der	Schulleitung	dar,	seinen	Zertifikatskurs-
besuch zu boykottieren, was nur durch die Interven-
tion der Bezirksregierung nicht gelang. Es wird auch 
von	Versuchen	berichtet,	IRU	wieder	einzustellen,	
nachdem die Schulleitung gewechselt hat. 

Als	ein	Argument	gegen	den	IRU	wird	von	manchen	
Schulleitungen das Kollegium angeführt, das mit 
der Einführung nicht einverstanden ist. Ein Lehrer 
berichtet, dass sein Schulleiter den IRU aufgrund 
des Stresses mit den Kolleg*innen nicht noch 
einmal	einführen	würde.	Begründet	wird	die	Ableh-
nung	durch	die	Schulleitungen	auch	mit	der	Angst	
vor einem schlechten Ruf der Schule. 

Gelegentlich wird von den Schulleitungen mit 
fehlenden Lehrkräften bzw. knappen personellen 
Ressourcen argumentiert – sowohl in Bezug auf 
neu	einzustellende	IRU-Lehrer*innen,	die	nicht	
zu bekommen sind oder für die man keine Mittel 
hat, als auch in Bezug auf die Umwidmung von 
Stunden, die für andere Fächer vorgesehen sind, 
die die IRU Lehrer*innen neben IRU unterrichten, 
und die dann den anderen Fächern fehlen und 
nicht kompensiert werden können. Dass Mangel 
an	IRU-Lehrkräften	besteht	und	deshalb	IRU	nicht	
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umfassender angeboten wird, bestätigen einige 
Lehrer*innen (siehe oben). Zugleich berichten 
einige	Absolvent*innen	aber	auch	davon,	dass	
entweder sie selbst oder Kommiliton*innen keine 
Stelle	für	IRU	finden,	weil	zu	wenig	Schulen	diesen	
einführen möchten oder bereits eingeführt haben. 
Eine Lehrerin unterstellt den Schulleitungen auch 
vorgeschobene	Argumente.	

Belastend für die Lehrer*innen ist zudem, wenn 
sie von Kollege*innen oder der Schulleitung als 
„Schiedsrichter“	bei	Konfliktfällen	mit	Schüler*in-
nen oder Eltern angesprochen werden und über 
„richtiges“	Verhalten	entscheiden	sollen:	

„Sag bitte den Kindern, die sollen nicht fasten, sie 
sollen das Fasten anders verstehen.“ Wir haben 
auch ganz andere Aufgaben in dem Sinne. […] Das 
ist eigentlich als Lehrkraft nicht meine Aufgabe, 
aber von den Schulen ist das halt so gewollt. 
(6_F_Q_Primar)

Zwischenfazit
Die Lehrer*innen gehen allgemein von einer 
wohlwollenden Haltung des Ministeriums und 
der Bezirksregierungen gegenüber dem IRU aus, 
allerdings	sind	ihnen	die	Aufsichtsbehörden	re-
lativ fern, (positive) Erfahrungen werden zumeist 
sporadisch durch persönliche Begegnungen mit 
Mitarbeitenden	gemacht.	Als	zentrales	Problem	in	
Bezug auf die institutionelle Unterstützung formu-
lieren	die	Gesprächspartner*innen	den	Ausbau	
und die Wertschätzung des Fachs, als Hemmnis 
werden hier jedoch vor allem die Schulleitungen 
oder	das	Kollegium	ausgemacht.	Von	Ministerium	
und Bezirksregierungen wird deshalb Unterstüt-
zung	und	Werbung	für	den	Ausbau	des	Fachs	
an	den	Schulen	erwartet.	Konkrete	Anregungen	
beziehen sich auf die Schaffung von mehr Stellen, 
die	Verbesserung	der	Lehrer*innenausbildung,	die	
Einrichtung eines weiteren universitären Stand-
ortes, den Einsatz von mehr Fachberater*innen, 
Listen	von	Schulen	mit	IRU	für	Absolvent*innen/
Bewerber*innen/Eltern	und	auch	weiterhin	Quer-
einstiege zuzulassen. Darüber hinaus wünschen 
sich	die	Lehrer*innen	eine	stärkere	Vernetzung	
sowie	Anlaufstellen,	die	von	Ministerium	und	Be-
zirksregierungen unterstützt werden. 

4.8. Herausforderungen durch die  
Schülerschaft

Grundsätzlich steht bekenntnisorientierter Reli-
gionsunterricht an deutschen Schulen in einem 
Spannungsverhältnis	zwischen	der	Vermittlung	von	
Glaubensgrundsätzen der jeweiligen Religion einer-
seits	und	der	schulischen	Forderung	nach	Reflexi-
onsfähigkeit und Religionsmündigkeit andererseits, 
wodurch	die	Lehrkräfte	häufig	zu	einer	Gratwande-
rung zwischen beidem gezwungen sind. Erschwert 
wird diese Gratwanderung möglicherweise durch 
die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft 
nach nationaler bzw. kultureller Herkunft, nach 
Rechtsschulen und nach Konfessionen. Zudem 
kann die religiöse Sozialisation der Schüler*innen 
(oder	ihrer	Eltern)	zu	Kontroversen	bezüglich	Ausle-
gungen	religiöser	Quellen	führen,	die	die	Gestaltung	
des Unterrichts erschweren. Daher stellt sich die 
Frage,	inwieweit	inhaltlich-theologische	Kontrover-
sen oder gar unüberwindbare Spannungen mit der 
Schülerschaft eine Herausforderung im Schulalltag 
darstellen und welche Strategien die Lehrer*innen 
entwickeln, um sowohl der Glaubensvermittlung als 
auch	der	Reflexionsfähigkeit	gerecht	zu	werden.	

Das	Verhältnis	zu	den	Schüler*innen	wurde	von	
zahlreichen Gesprächspartner*innen sehr ausführ-
lich dargelegt, was die Bedeutung des Themas 
für die Lehrer*innen unterstreicht. Zugleich wird 
seitens der Lehrer*innen aber auch die besondere 
Bedeutung des IRU für die Schüler*innen betont.  

4.8.1. Inhaltliche Kontroversen mit  
Schüler*innen

Fast	alle	IRU-Lehrer*innen	verneinen	die	Frage	
nach	inhaltlich-theologischen,	tiefgehenden	Kon-
flikten	oder	tolerable	Grenzen	überschreitenden	
Spannungen mit den Schüler*innen. Sie betonen, 
dass	durchaus	häufig	vorkommende	Debatten	um	
Interpretationen	und	Auslegungen	–	die	gelegent-
lich	auch	auf	Aussagen	von	Imamen	zurückgehen	
– ja gewünscht und Teil des Unterrichts im Sinne 
der	Reflexionskompetenz	sind.	Diese	Auseinander-
setzungen werden zwar als Herausforderung ge-
wertet, die aber in der Regel zu bewältigen sind. 

Die thematische Bandbreite der berichteten De-
batten	um	Auslegungen	und	Interpretationen	ist	



37Erfahrungen und Bedarfe der für den islamischen Religionsunterricht ausgebildeten Lehrkräfte in NRW
Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung

hier groß: Neben der viel diskutierten Frage, was 
erlaubt und was verboten ist (Halal/Haram) oder 
der Durchführung von Ritualen wie Gebeten, 
Fasten und Waschungen beziehen sich die heraus-
fordernden Debatten vereinzelt auf Fragen der 
Geschlechterrollen einschließlich des Kopftuchs 
und des Handgebens (auch bei den Lehrerinnen 
selbst37) sowie die Reinheit menstruierender 
Frauen, Toleranz gegenüber abweichenden Mei-
nungen und bildliche Darstellungen im Lehrma-
terial.	Manche	Auseinandersetzungen	sind	dabei	
dem „natürlichen“ Spannungsverhältnis zwischen 
Lehrer*innen und Schüler*innen oder der jugend-
lichen	Infragestellung	von	Autoritäten	geschuldet	
und haben keinen religiösen Kern:

Und manchmal machen sie es auch bewusst, 
weil sie beispielsweise nicht die Note erhalten 
haben, die sie sich wünschen, oder einfach nur 
sich reiben wollen als Heranwachsende mit dem 
Lehrer oder der Lehrerin. […] Denn dieser Schüler 
sucht nicht irgendwie das Problem in deinem Sun-
nitentum oder was auch immer, sondern er sucht 
einfach das Problem als Schüler bei einem Lehrer, 
woran er sich gerade reibt, um einfach zu wach-
sen oder was auch immer. (4_M_A_Sek II)

Das	Debattenpotenzial	hängt	vom	Alter	der	Schü-
ler*innen ab. Substanzielle inhaltliche Diskussio-
nen treten erst mit älteren Schüler*innen auf, was 
sich insofern zeigt, als die Primarstufenlehrer*in-
nen entweder keine oder höchstens Dispute mit 
Eltern oder dem religiösen Umfeld berichten. Eine 
Gesprächspartnerin wirft Eltern und Religionsge-
lehrten vor, sich nicht ausreichend Zeit zu neh-
men, um den Schüler*innen die Hintergründe bei-
spielsweise	von	Verboten	zu	erklären,	was	dann	zu	
Missverständnissen führt. 

Nur eine der Gesprächspartner*innen berichtet 
von einer Unterrichtsabmeldung aufgrund nicht 
lösbarer	Konflikte	–	weil	ein	Vater	der	Meinung	
war, es würden falsche Waschungen (Wudu) 
vermittelt. Ebenfalls nur ein Lehrer berichtet von 
elterlichen Beschwerden bei der Schulleitung und 
von	der	dann	nicht	umgesetzten	Ankündigung,	die	
Kinder abzumelden. In einem Fall meldete sich 
ein Schüler mit der Begründung ab, er möchte als 
Schiit nicht am vermeintlich sunnitischen Unter-

37 Einige der Gesprächspartnerinnen trugen Kopftuch, sowohl Absolventinnen als auch Quereinsteigerinnen. Sowohl eine kopftuchtragende (20_F_A_
Sek II) als auch drei nichtkopftuchtragende Lehrerinnen (19_F_A_Sek II, 8_F_Q_Primar, 23_F_A_Sek I) berichteten, dass ihr persönliches Erschei-
nungsbild Thema im Unterricht war.

richt teilnehmen, wobei der Lehrer vermutet, dass 
mangelndes Interesse am Religionsunterricht 
an sich dahintersteckte, und in einem anderen 
Fall	kam	es	zu	einer	Abmeldung,	weil	der	Schüler	
sich vom Glauben abgewandt hatte. Eine Lehrerin 
berichtet	von	der	Abmeldung	alevitischer	Schü-
ler*innen, bei denen die Eltern die Teilnahme am 
IRU ablehnten, wobei alevitische Schüler*innen 
durchaus am IRU teilnehmen können und dies 
offenbar auch tun (siehe unten).

Nur wenige Lehrer*innen sprechen direkt von 
tiefgehenden Spannungen. Eine Lehrerin stieß zu 
Beginn ihrer Tätigkeit auf Kritik bei Schüler*innen 
und dem religiösen Umfeld, weil sie kein Kopftuch 
trägt, die Kritik ist im Laufe der Zeit jedoch ver-
stummt.	Darüber	hinaus	hatte	sie	einen	Konflikt	
mit einem Schüler, der ihr nicht die Hand geben 
wollte und beklagt mangelnden Respekt mancher 
Schüler gegenüber Frauen. Eine andere, nicht 
kopftuchtragende Lehrerin hat zwar mit Kritik und 
Konflikten	diesbezüglich	gerechnet,	diese	sind	
aber	ausgeblieben.	Allerdings	berichtet	sie	von	
wenigen	Fällen,	bei	denen	Konflikte	nicht	beigelegt	
werden konnten:

Da gab es schon – das war aber relativ selten – 
zwei, drei Fälle, die dann gar nichts damit zu tun 
haben wollten mit anderen Meinungen, also die 
Toleranz wirklich gegen null ging. (19_F_A_Sek II) 

Gelegentlich	werden	zudem	direkte	Auseinander-
setzungen mit Eltern referiert. Hier geht es dar-
um, dass die Eltern den IRU mit Koranunterricht 
verwechseln oder andere Erwartungen an den 
Unterricht haben, sehr konservativ sind oder auch 
darum, dass sie durch die kritischen Nachfragen 
der Kinder in Erklärungsnöte kommen. Geschildert 
werden zudem Streitigkeiten zwischen den Schü-
ler*innen, die sich eher um unterschiedliche Her-
künfte	und	weniger	um	religiöse	Aspekte	drehen.	

Eine Lehrerin sieht den Grund für das entgegen 
ihrer	vorherigen	Bedenken	spannungsfreie	Ver-
hältnis	in	der	Vorabinformation	der	Eltern	via	
Anschreiben	über die Unterrichtsthemen, Kon-
taktdaten	und	in	dem	Angebot,	sich	bei	Fragen	
zu melden, wodurch sich der IRU auch von den 
Korankursen	unterscheidet.	Auch	andere	 
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Gesprächspartner*innen betonen die Bedeu-
tung von Transparenz gegenüber den Eltern (und 
anderen Interessierten), beispielsweise hergestellt 
über Elternabende,	die	Ängsten	und	Vorbehalten	
der	Eltern	entgegentreten.	Auch	den	Schüler*innen	
muss mitunter zu Beginn der Unterschied zwischen 
Koranunterricht und IRU dargelegt werden.

Direkte	Auseinandersetzungen	mit	Imamen	oder	
Moscheegemeinden wurden nicht berichtet, aller-
dings sehen sich einige Lehrer*innen indirekter 
Kritik ausgesetzt: 

Und dann sagte sie, nein, aber ab und zu würde 
das der Hodscha oder der Imam den Schülern 
sagen, dass man da vorsichtig sein soll, weil da 
eventuell nicht wahrheitsgetreu gesprochen wird. 
(17_M_A_Sek I)

Eine Lehrerin hatte aufgrund von Warnungen 
während ihres Studiums wohl mit tiefgehenden 
und tolerable Linien überschreitenden Spannungen 
aufgrund der religiösen Sozialisation der Kinder in 
den Moscheegemeinden gerechnet, sieht darin im 
Nachhinein aber eine unangemessene Dramatisie-
rung, die sich nicht mit ihrer Erfahrung deckt. Im 
Gegenteil	versteht	sie	nun	die	Auseinandersetzung	
mit alltagsrelevanten Inhalten und mit den Mo-
scheegemeinden	um	Interpretationen	und	Ausle-
gungen als Bereicherung des IRU: 

Also, ich habe das im Studium auch gelernt, dass 
sowas mal sein kann, aber ich finde, man drama-
tisiert das viel zu viel. Ich habe selber im Schulall-
tag, in meinem Unterrichtsalltag gemerkt, dass das 
eigentlich so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. 
Ich begrüße das sogar, wenn ich dann Schüler 
habe, die selber vielleicht Erfahrungen mitbringen 
seitens einer Moscheegemeinde, wo die dann auch 
diese Erfahrung in den Unterricht mit reinbringen 
können und wir dann auch über diese Inhalte, diese 
Erfahrungen einen Austausch haben. Das finde ich 
nämlich sehr, sehr spannend. Und ich finde das 
bringt unser Fach auch weiter. Weil die leben ja ihre 
Religion außerhalb des Unterrichts, außerhalb der 
Schule in ihrem Alltag, in ihrer Realität. Jeder auf 
eine andere Art und Weise. (2_F_A_Sek_I)

Auch	andere	Lehrer*innen	plädieren	für	eine	Sicht	
auf die Moscheegemeinden und den Koranunterricht 
im Sinne einer gegenseitigen Ergänzung mit der 

Intention, sich zum Wohl der Schüler*innen zu unter-
stützen. Ein Lehrer bewertet den Koranunterricht der 
Moscheegemeinden	als	wichtige	Vorbereitung	auf	
den IRU, da dort Basiswissen vermittelt wird.

Einige	Lehrer*innen	luden	zur	Vermeidung	von	Span-
nungen	zwischen	IRU	und	Koranunterricht	Vertre-
ter*innen von nahegelegenen Moscheegemeinden zu 
Elternabenden ein oder sprachen dort vor. Ein Lehrer 
veranstaltet mit seiner Klasse Moscheebesuche und 
berichtet von großem Interesse von Seiten der Mo-
scheegemeinden am IRU. 

Nicht Moscheegemeinden vor Ort oder Eltern sind 
für eine Lehrerin problematisch, sondern in sozialen 
Netzwerken agierende, radikale Prediger, gegen die zu 
argumentieren schwierig ist (und wofür sie sich Fort-
bildungsveranstaltungen wünscht – siehe oben), weil 
die	veröffentlichen	Videos	intellektuell	vordergründig	
sehr ausgefeilt erscheinen und ein hoher Recherche-
aufwand betrieben werden muss, um die dort getätig-
ten	Aussagen	zu	widerlegen.	

Einige Lehrer*innen weisen darauf hin, dass der 
IRU und die Beziehung zu den Lehrer*innen für 
die Schüler*innen nicht mit anderem Unterricht 
vergleichbar ist, sondern aufgrund der Emotionali-
tät	und	des	Alltagsbezugs,	aber	auch	aufgrund	der	
Exklusivität – noch besucht nur ein Bruchteil der 
muslimischen Schüler*innen den IRU – eine ganz 
besondere Rolle spielt. Dieser Umstand beugt Kon-
flikten	eher	vor:	

Weil tatsächlich durch diese Verbindung des Islams 
man eine ganz andere Verbindung zu den Schü-
lern hat als Islamlehrerin. Das heißt, die tolerieren 
und respektieren einen Islamlehrer nochmal ganz 
anders, weil die sich auch verstandener fühlen. 
Da denken die nicht, wir werden diskriminiert oder 
sonstiges. Auch ein sehr hohes Vertrauensverhält-
nis, wo ich mich schon oft als Vertrauenslehrerin ge-
fühlt habe, weil viele Schülerinnen und Schüler dann 
auch mit privaten Problemen an einen herantreten, 
weil die sich eben verstanden fühlen, was natür-
lich sehr schön ist. Und in dem Moment ist es eben 
auch so, dass sie nicht krass reagieren, wenn denen 
eventuell etwas nicht passt. (19_F_A_Sek II)

Auch	die	Eltern	sind	nach	Auskunft	einiger	IRU-Leh-
rer*innen froh über die Möglichkeiten des IRU und 
kritisieren die Lehrkräfte selten, wobei durchaus 
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reges Interesse bis hin zu Dankbarkeit besteht. Ei-
nige Lehrer*innen betonen, dass manche Eltern, die 
häufig	ihrerseits	wenig	Wissen	über	die	Hintergrün-
de des Glaubens haben, mit den Kindern mitlernen. 

4.8.2. Strategien im Umgang mit  
Kontroversen

Die Strategien der Lehrer*innen, mit inhaltlichen 
Disputen im Unterricht umzugehen, konzentrieren 
sich,	neben	der	oben	bereits	erwähnten	Aufklä-
rung von Eltern und Moscheegemeinden, auf die 
Stärkung	der	Reflexionsfähigkeit	sowie	auf	die	
Erziehung zu Toleranz, was ja auch Bestandteil des 
Unterrichts sein soll.

Zielführend ist nach nahezu einhelliger Meinung 
der Lehrer*innen, bei strittigen Sachverhalten 
nachzufragen und die Gedankengänge nachzuvoll-
ziehen. Dazu dient beispielsweise die Suche oder 
Frage nach Belegen in den Schriften oder aber eine 
kritische Hinterfragung des Sinns oder des Hinter-
grunds. Darüber hinaus ist es zentral, deutlich zu 
machen, dass der Glaube Unterschiede zulässt und 
Pluralität durch die Existenz verschiedener Rechts-
schulen Bestandteil der Religion und somit gott-
gegeben	ist	–	in	den	Augen	der	Lehrer*innen	ist	
dies außerhalb des IRU keine Selbstverständlich-
keit (siehe unten). Ziel ist dabei, den Schüler*innen 
über die Darlegung von verschiedenen Positionen 
oder	Rechtsschulen	kritisches	und	reflektiertes	
Denken ebenso wie Toleranz beizubringen und der 
Proklamation von absoluten Wahrheiten entgegen-
zutreten: 

Da hatte ich mir auch mal vor ein paar Jahren Texte 
rauskopiert, ganz kontroverse. Die eine Position, die 
andere Position. Dann lege ich mich als Lehrerin 
manchmal auch nicht ganz fest und dann sollen die 
selber für sich eine Lösung finden. […] Wie gehe ich 
mit diesem Problem oder wie gehe ich mit dieser 
Frage um? Sehe ich das überhaupt als Problem oder 
als kein Problem? Ich versuche damit sehr offen 
umzugehen, ich versuche, verschiedene Positionen 
darzulegen. (20_F_A_Sek II)

Hilfreich ist, auf den Kern des Glaubens und die 
dahinterliegende Ethik hinzuweisen und die Schü-
ler*innen mit dem entsprechenden Rüstzeug zu 
reflexivem	Denken	zu	befähigen,	damit	sie	selbst	

entscheiden können, was für sie richtig ist. Die 
Gesprächspartner*innen sind bestrebt, auch unter-
schiedliche	Ansichten	von	Schüler*innen	(bzw.	
Eltern) gelten zu lassen. Dies wird als zwar meist 
erfolgreicher, aber mitunter lang dauernder Prozess 
beschrieben. Eine Lehrerin gibt zu bedenken, dass 
die Schüler*innen erst lernen müssen, kontrovers 
zu diskutieren und mit Pluralität umzugehen, aber 
auch,	Positionen	zu	belegen,	Quellenstudium	zu	
betreiben und auch eigene Positionen zu hinterfra-
gen.	Einzig	eine	Lehrerin	–	eine	Quereinsteigerin	im	
Primarbereich,	die	HSU-	und	Islamkundelehrerin	war	
– schildert eine etwas stärker konfrontative Haltung:

Ich habe gesagt: Okay, dann frag mal deine Mama, 
ob sie Gott ist, dass sie entscheidet. Dass sie ent-
scheidet, wie viel Glaube in mir drinsteckt. Das kann 
nur Allah. Ich habe gesagt: Deine Mutter weiß alles. 
Sie ist ja Gott, sie trägt ja Kopftuch., [….] „Salam Alei-
kum“, ich habe die Hand gestreckt und er sagte, er 
würde die Frau nicht mit Hand begrüßen. Das würde 
sein Glauben nicht erlauben. Ich habe gesagt, du 
glaubst wohl was Anderes als ich. (8_F_Q_Primar)

Gerade bei jungen Schüler*innen kann jedoch der 
Verweis	auf	Pluralität	bzw.	Rechtmäßigkeit	unter-
schiedlicher Positionen noch problematisch sein 
und	zu	Verunsicherung	führen,	auch	wenn	dies	das	
kritische Denken fördern soll, wie eine Lehrer*in der 
Primarstufe anmerkt, die dann wiederum die Eltern 
in	der	Verantwortung	sieht,	den	Kindern	Orientie-
rung und Interpretationshilfe zu bieten:

Klar ist dann das Kind in zwei Meinungen gespalten, 
aber ich denke, dadurch führe ich auch das Kind 
zum kritischen Denken. Also wenn meine Lehrerin 
sagt, es ist nicht verboten, aber in der Moschee 
wird es gesagt, was ist jetzt richtig? Wo muss ich 
nachforschen, wo muss ich gucken? Klar, bei den 
Kleineren, bei den Jüngeren ist das noch schwierig. 
Vielleicht im Sek-1-Bereich kann man sowas auch in 
Diskussionen im Unterricht einsetzen. Aber ich ver-
suche, die Fragen dann nicht offen zu lassen. Also 
ich sage auch: Warum? Kannst du mir das irgendwo 
im Koran an irgendeiner Stelle zeigen, wo es verbo-
ten ist? […] Deswegen überlasse ich das auch so ein 
bisschen den Eltern, weil sie dafür auch verantwort-
lich sind, finde ich. (6_F_Q_Primar)

Zumeist wird zur Bewältigung von Spannungen 
die Notwendigkeit einer offenen und kompromiss-
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orientierten Haltung der Lehrer*innen betont, um 
die Schüler*innen nicht gegen das Elternhaus oder 
gegen die Moscheegemeinden aufwiegeln. Ziel 
müsse sein, die Schüler*innen in ihrer Religiosität 
zu unterstützen und ihnen beizustehen, sie aber 
auch in ihrer Lebensrealität ernst zu nehmen und 
die familiäre Religiosität und Praxis zu akzeptieren 
und anzuerkennen, solange sie nicht explizit gegen 
theologische Grundsätze verstößt. Gefragt ist da-
her Sensibilität und Offenheit und eine durchdachte 
theologische	Argumentation,	um	die	Schüler*innen	
nicht mit sich widersprechenden oder unverein-
baren	Aussagen	allein	zu	lassen.	Die	Problematik	
macht eine Lehrerin deutlich:

Diese Kinder stecken dann in einem Dilemma. Was 
soll das Kind anderes tun als sich zu seiner Fami-
lie zu bekennen? Das Kind wird sich nicht zu einer 
fremden Person wie mir bekennen in der Schule, 
sondern wird grundsätzlich sagen, meine Familie 
hat Recht. Es geht dann eigentlich gar nicht so 
um die Sache, sondern eher das Gefühl der Zuge-
hörigkeit. Und es ist wichtig, dass man dem Kind 
das nicht abspricht oder nicht sagt, „dein Vater hat 
Unrecht“, „deine Mutter hat Unrecht“. Vielleicht 
kann meine Botschaft darauf hinausführen, aber ich 
verpacke es einfach ganz anders und mache ihm 
deutlich, dass es da unterschiedliche Sichtweisen 
gibt. (11_F_A_Sek I)

4.8.3. Heterogenität der Schülerschaft 

Die Lehrer*innen sind im IRU mit einer nach Konfes-
sionen, Rechtsschulen, Herkünften, nach religiöser 
Ausprägung	und	religiösem	Vorwissen	unterschied-
lichen Schülerschaft konfrontiert, die sie unter Um-
ständen vor Herausforderungen stellt. Dabei ist die 
Frage, inwieweit dieser Umstand die Gestaltung des 
Unterrichts beeinträchtigt – was bereits eingangs 
bei der Frage nach der Umsetzbarkeit des Curricu-
lums im Zusammenhang mit dem großen Umfang 
des Stoffs zur Sprache kam. 

Die Heterogenität der Schülerschaft wird von 
nahezu allen Gesprächspartner*innen in Bezug 
auf unterschiedliche Herkünfte und die damit ver-
knüpften Rechtsschulen thematisiert. Dabei wird 
auf die jüngere Zuwanderung aus den sogenannten 
Fluchtstaaten verwiesen, aber auch auf regiona-
le	Unterschiede	bei	der	Ansiedlung	sogenannter	

Bestandszuwanderer*innen, die in bestimmten 
Städten oder Regionen eher zur Dominanz türkei-
stämmiger, bosnienstämmiger oder marokkostäm-
miger Schüler*innen führt, was sich auch auf das 
Vorwissen	der	Schüler*innen	auswirkt.	So	wird	
etwa darauf hingewiesen, dass albanienstämmige 
Kinder aufgrund der Religionsferne des Herkunfts-
landes kaum eine religiöse Sozialisation im Eltern-
haus	erfahren	haben.	Von	vielen	IRU-Lehrer*innen	
werden zudem die verschiedenen Konfessionen 
und	die	Einbindung	von	Alevit*innen	oder	Schiit*in-
nen in den doch eher sunnitisch geprägten Unter-
richt angesprochen. 

Auch	das	unterschiedlich	ausgeprägte	Vorwissen	
wird unter dem Stichwort Heterogenität thema-
tisiert. Sowohl Schüler*innen mit ausgeprägtem 
Vorwissen	–	oft	über	eine	enge	Anbindung	an	
Moscheegemeinden – als auch solche, die über 
gar kein Wissen verfügen, besuchen den IRU. Dabei 
wird	der	Anteil	der	Schüler*innen	mit	Moschee-
anbindung	bzw.	mit	großem	Vorwissen	als	eher	
gering eingeschätzt – und deshalb oben bezüglich 
der Umsetzbarkeit des Curriculums vor allem auf 
fehlendes	Vorwissen	verwiesen.	

Zunächst bewerten nahezu alle Lehrer*innen die 
Heterogenität der Schülerschaft – unabhängig 
davon, ob sie auf nationale oder konfessionelle 
Unterschiede	oder	auf	unterschiedliches	Vorwissen	
anspielen – als Bereicherung oder Chance, die dem 
Unterricht eher zugutekommt als ihn zu beeinträch-
tigen. Denn die Diversität erlaubt im IRU – anders 
als in den sehr viel homogeneren Moscheege-
meinden	–	auf	die	„gottgegebene“	(14_M_A_Sek	
II)	Vielfalt	und	die	Toleranz	des	Islam	einzugehen	
und damit Diskussionen zu den Hintergründen und 
zentralen Glaubensinhalten ebenso wie zu den ver-
schiedenen Rechtsschulen anzuregen, was ja auch 
Lernziel des IRU ist und bereits bei der Strategie 
zum Umgang mit Kontroversen erwähnt wurde: 

Also, das Interessante und das Schöne ist, dass 
wir diese Heterogenität im Klassenraum haben 
und sonst nirgendwo, sage ich mal. Weil wenn die 
Schüler, Schülerinnen in den Verbänden sind, sind 
sie meistens unter Gleichgesinnten und kommen 
gar nicht ins Gespräch mit beispielsweise anderen 
Denk- oder Rechtsschulen oder anderen Konfessio-
nen. Und wir haben in der Schule einen Rahmen, wo 
wirklich jeder als der, der er ist, oder die, die sie ist, 
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akzeptiert wird – gleich, welches Vorwissen, welche 
Praxis, welche Haltung sie hat – und wir trotzdem 
gemeinsam über ein und dieselbe Sache sprechen 
können und uns in unserer eigenen Religiosität 
weiterentwickeln können und uns dazu verhalten kön-
nen. Das kommuniziert man mit den Schülern und 
das fühlen sie und schätzen sie auch. (4_M_A_Sek II) 

Durch die nach Herkünften und Konfessionen unter-
schiedliche religiöse Praxis gewinnt der Unterricht 
an	Lebendigkeit	und	an	Alltagsnähe	und	regt	damit	
auch Schüler*innen an, Dinge zu hinterfragen.

Trotz der grundsätzlich positiven Folgen der Hete-
rogenität der Schülerschaft werden auch Heraus-
forderungen deutlich. So ist es nicht immer einfach, 
allen Schüler*innen in ihrer Unterschiedlichkeit 
gerecht zu werden, etwa denjenigen mit wenig 
Vorwissen.	Schwierig	ist	für	eine	Lehrerin,	sowohl	
Kinder aus konservativen als auch aus liberalen 
Elternhäusern einzubeziehen und allen gerecht 
zu werden. Eine weitere Lehrerin weist darauf hin, 
dass der Einbezug der verschiedenen Rechts-
schulen und Konfessionen vor dem Hintergrund 
des sehr umfangreichen Lehrplans, auf den oben 
bereits hingewiesen wurde, eine zeitliche Heraus-
forderung ist.

Der zusätzliche Einbezug von Schüler*innen mit 
besonderem Förderbedarf (Inklusion) stellt zwei 
Lehrer*innen vor besondere Herausforderungen, 
nicht zuletzt, weil sowohl Fortbildungen als auch 
entsprechendes Lehrmaterial fehlen.

Ebenfalls als Herausforderung für die Gestaltung 
des Unterrichts beurteilt ein Lehrer die mangelnden 
Deutschkenntnisse	geflüchteter	Schüler*innen,	die	
eine besonders überlegte Unterrichtsvorbereitung 
erfordern. Weitere Lehrer*innen berichten von 
einzelnen Schüler*innen bzw. Eltern, die ihrerseits 
ein	Problem	mit	der	Vielfalt	im	IRU	hatten	und	bei-
spielsweise	als	Alevit*innen	oder	Schiit*innen	oder	
aufgrund der Zugehörigkeit zu anderen Rechts-
schulen nicht am Unterricht teilnehmen wollten. 

Zwischenfazit
Insgesamt sind tiefgehende Spannungen zwi-
schen den Lehrenden und der Schülerschaft, 
ebenso wie mit Eltern und dem religiösen Umfeld, 
selten.	Berichtet	wird	hingegen	häufig	von	(letzt-

lich gewünschten) Debatten um Interpretation 
und	Auslegung	–	oft	bezogen	auf	das	Verhalten	
im	Alltag	und	die	Durchführung	von	Ritualen.	Um	
Spannungen mit Eltern oder Gemeinden vorzubeu-
gen, bieten sich Briefaktionen oder Elternabende 
ebenso wie Kontaktaufnahmen zu den Moscheen 
an.	Als	Strategie	bei	Disputen	mit	Schüler*innen	
wählen die Lehrer*innen neben Diskussion und 
Information	die	Schärfung	der	Reflexionsfähigkeit	
und die Erziehung zu Toleranz. Zugleich sollten 
die Lehrer*innen selbst ein gewisses Maß an 
Offenheit und Toleranz gegenüber abweichenden 
Meinungen praktizieren, um die Schüler*innen 
nicht	in	Konflikte	mit	den	Eltern	zu	bringen.	Die	
Heterogenität der Schülerschaft wird zumeist als 
Bereicherung wahrgenommen und als Beleg der 
religionsimmanenten Pluralität begrüßt. Eine Her-
ausforderung ist mitunter angesichts knapper Zeit 
und umfassender Lehrpläne, allen Schüler*innen 
gerecht zu werden, so beispielsweise Schüler*in-
nen mit besonderem Förderungsbedarf oder mit 
mangelnden Deutschkenntnissen.

4.9. Weitere Bemerkungen und Anregungen

Bereits in Kapitel 4.7. wurden die Erwartungen der 
Lehrer*innen an mehr institutionelle Unterstützung 
berichtet. Darüber hinaus ergaben sich noch wei-
tere	Anregungen	oder	Punkte,	die	den	Gesprächs-
partner*innen jenseits der konkreten Leitfragen 
noch wichtig waren. 

So beklagten vier langjährig quereingestiegene 
HSU-Lehrer*innen	ihre	Entgelteingruppierung,	die	
trotz	Zertifikat	und	zweiten	Fachs	und	trotz	anders-
lautender	Versprechen	des	Ministeriums	noch	
immer	der	von	HSU-Lehrer*innen	–	und	nicht	von	
Fachlehrer*innen – entspricht. Sie sehen sich so 
an den Schulen, aber auch durch das Ministerium, 
nicht anerkannt und wertgeschätzt, obwohl sie 
diejenigen	waren,	die	zu	Anfang	unter	sehr	widrigen	
Rahmenbedingungen das Fach auf den Weg ge-
bracht haben. 

Drei andere Gesprächspartner*innen betonen die 
Bedeutung des interreligiösen Dialogs an den Schu-
len	und	wünschen	sich	in	diesem	Bereich	mehr	Ak-
tivitäten und Zusammenarbeit mit den christlichen 
Kolleg*innen, auch wenn an vielen Stellen die gute 
Zusammenarbeit gelobt wird. 
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Ungeachtet	problematischer	Aspekte	und	Kritik	
weisen einige Gesprächspartner*innen auch auf 
die positive Entwicklung des noch jungen Fachs 
hin. Geduld und Nachsicht seien gefragt, auch 
wenn noch nicht alles reibungslos und umfassend 
funktioniert. Lobend wird die politische Unterstüt-
zung und das Engagement in Bezug auf zusätzliche 
Lehrkräftekontingente für den IRU erwähnt. Hinge-
wiesen wird auch auf eine – wenngleich manchmal 
sehr	zaghafte	–	positive	Veränderung	im	Kollegium	
und	den	Abbau	von	Vorurteilen	gegenüber	dem	IRU	
an den Schulen selbst.

Die	Vorbildfunktion	des	IRU	in	NRW	für	die	anderen	
Bundesländer wird betont: 

Und ich glaube, dann kann auch NRW – und das 
finde ich sehr positiv aufgrund dieser Entwicklungen 
– das Zugpferd sein in ganz Deutschland für den 
islamischen Religionsunterricht. Wenn Sie sich das 
mal quasi kartografisch anschauen, wie die Entwick-
lung des IRUs vorangeht, gerade zeigt NRW die bes-
te Entwicklung. Wir haben drei Kernlehrpläne in der 
Grundschule, Sek I und Sek II. Wir haben das Fach 
in der Oberstufe. Wir hatten einen Beirat und jetzt 
kommt ein Gremium, eine Kommission, und das ist 
alles in Absprache mit Muslimen. (14_M_A_Sek II)

Von	zwei	Gesprächspartner*innen	kommen	zudem	
Vorschläge zu weiteren Forschungsprojekten: So 
regt eine Lehrerin eine Studie zu den Haltungen und 
Einstellungen der Schulleitungen und des Kollegi-
ums gegenüber dem IRU an, um das wissenschaft-
liche Bild abzurunden und Hürden auch auf dieser 
Akteursebene	zu	eruieren.	Ein	weiterer	Vorschlag	
bezieht	sich	auf	Vorurteile	und	Vorstellungen	
islamischer Religionslehrer*innen gegenüber dem 
christlichen Glauben – und umgekehrt. 
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5. Fazit und Handlungs-
empfehlungen
Die vorliegende Studie hat anhand von leitfaden-
gestützten	Expert*inneninterviews	mit	24	IRU-Leh-
rer*innen	in	NRW	–	davon	13	Absolvent*innen	und	
11	Quereinsteiger*innen	–	Hemmnisse	bei	der	
konkreten Umsetzung des IRU im Schulalltag unter-
sucht. Zentrale Themen waren die Kriterien und 
das	Verfahren	der	Erteilung	der	Lehrerlaubnis,	die	
Umsetzbarkeit des Curriculums, Bedarfe zu Lehr-
material und Fortbildungsangeboten, Einschätzun-
gen zum Beirat, zur institutionellen Unterstützung 
und zu Hemmnissen aufgrund von Spannungen mit 
der Schülerschaft. 

Die Notwendigkeit einer Lehrerlaubnis – analog 
zum christlichen Religionsunterricht – wird von 
den	IRU-Lehrer*innen	nicht	grundsätzlich	in	Frage	
gestellt.	Allerdings	werden	das	Verfahren	und	
die Richtlinien in hohem Maß (aber letztere sehr 
unterschiedlich und mitunter zwischen den Be-
fragten widersprüchlich) kritisiert. Zwischen den 
Lehrer*innen strittige Kriterien sind insbesondere 
das	arabische	Lesen	des	Korans,	die	Anbindung	
an eine Moscheegemeinde und die persönliche 
Lebensführung,	deren	Prüfung	im	Verfahren	der	
Idschāza-Erteilung	von	einigen	als	richtig	und	wich-
tig	und	von	anderen	als	überflüssig	beurteilt	wird.	
Irritationen	im	Verfahren	erzeugte	die	Ankündigung	
der Prüfung als Gespräch, das sich dann aber eben 
nicht	als	solches	herausstellte,	wobei	Absolvent*in-
nen	aufgrund	persönlicher	Verbindungen	zu	Betei-
ligten	etwas	genauer	informiert	waren	als	Querein-
steiger*innen, sich aber ansonsten in ihrer Kritik 
am	Verfahren	nicht	grundsätzlich	von	den	Querein-
steiger*innen unterscheiden. Unmut erregte zudem 
der Eindruck von Undurchsichtigkeit und Willkür als 
Folge einer wechselnden Zusammensetzung der 
Prüfungskommission	und	der	Abhängigkeit	des	
Verfahrensverlaufs	von	einzelnen	Personen.	Gerade	
Absolvent*innen	empfinden	es	als	ungerecht,	wenn	
die Prüfungskommission am Ende des Studiums die 
Idschāza	verweigert	und	damit	die	berufliche	Zu-
kunft	als	IRU-Lehrer*innen	zerstört.	

Verfahren	und	Kriterien	der	Idschāza	sollten	daher	
deutlich transparenter und einheitlicher gestaltet, 
und	die	Absolvent*innen	sollten	künftig	bereits	im	
Studium	darauf	vorbereitet	werden.	Auch	wenn	
die Festlegung von Kriterien zu einem starreren 

Verfahren	mit	damit	verbundenen	Nachteilen	führt,	
sollte dem Eindruck der Willkür und von an einzelne 
Personen gebundenen Prüfungsverläufen vermie-
den	werden.	Angeregt	wird	zudem	eine	stärkere	
Gewichtung	der	didaktisch-pädagogischen	Fähig-
keiten als Kriterium und in diesem Zusammenhang 
der Einbezug von Praktiker*innen bzw. von Per-
sonen mit Bezug zum Schulalltag in die Prüfungs-
kommission.	Vorgeschlagen	wird	alternativ	zum	
bisherigen	Verfahren	eine	unterrichtsbegleitende	
Beobachtung, eine Prüfung durch Dozent*innen 
und ein stärkerer Bezug auf die Themen der KLP. 

Die	KLP	werden	von	den	IRU-Lehrer*innen	nicht	zu-
letzt wegen ihrer Kompetenzorientierung einerseits 
und wegen ihrer Offenheit andererseits begrüßt, 
Absolvent*innen	und	Quereinsteiger*innen	unter-
scheiden sich hier nicht. Wesentliche fehlende The-
men oder Kompetenzen werden nur in Einzelfällen 
ausgemacht,	wobei	die	Vermittlung	von	Handlungs-
kompetenz zwar ebenfalls positiv, zugleich aber als 
nicht	überprüfbar	bewertet	wird.	Allerdings	birgt	
die Offenheit der KLP auch Risiken, beispielsweise 
bei	schulübergreifenden	Prüfungen	wie	dem	Abitur,	
da	Prüfinhalte	dann	nicht	klar	sind.	Manche	Leh-
rer*innen wünschen sich konkretere Richtlinien für 
den Schulalltag. Probleme bei der Umsetzung der 
Lehrpläne ergeben sich in erster Linie aus dem Um-
fang und der Fülle der Themen, denn die Lehrpläne 
gehen von einem durchgehenden Unterricht ab der 
ersten	Klasse	und	einer	gewissen	religiösen	Vor-
bildung	durch	das	Elternhaus	aus.	Beides	ist	häufig	
nicht gegeben, so dass auch in höheren Klassen 
noch Grundlagen vermittelt werden müssen, wo der 
Lehrplan	längst	Reflexionskompetenz	voraussetzt.	
Der Umfang zwingt die Lehrer*innen zur Schwer-
punktsetzung	und	einer	Anpassung	an	Vorwissen	
und Zusammensetzung der Schülerschaft, was 
aber meist aufgrund der Kompetenzorientierung 
und	Offenheit	der	Lehrpläne	auch	gelingt.	Als	Kon-
sequenz wünschen sich die Lehrer*innen nicht eine 
Anpassung	der	KLP,	sondern	eine	durchgehende	
Beschulung ab der Grundschule, die für die Umset-
zung des Curriculums als nötig erachtet wird. 

Ein weiteres Hindernis bei der Umsetzung des Cur-
riculums	und	eine	Belastung	für	die	IRU-Lehrer*in-
nen ist die Situation beim Lehrmaterial. Durchgän-
gig wird diese als schlecht beurteilt und Bedarf auf 
allen Ebenen, insbesondere aber bei Lehrbüchern, 
jedoch	auch	bei	Arbeitsheften	und	-blättern	for-
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muliert.	Es	gibt	zu	wenig	Auswahl	und	zu	wenig	
differenzierendes, altersgerechtes Material. Prak-
tisch keines der verfügbaren Werke ist lehrplan-
konform, wobei insbesondere die fehlende Kom-
petenzorientierung kritisiert wird. Die Lehrer*innen 
müssen sich selbst um Materialien kümmern, viel 
recherchieren	und	improvisieren.	Viele	greifen	auf	
österreichisches Material oder auf selbst erstellte 
und über eine selbstorganisierte Plattform geteilte 
Materialien zurück, was aber viele Ressourcen be-
ansprucht. Besonders eklatant ist der Bedarf bei 
höheren	Klassenstufen	ab	der	9.	Klasse.	Aufgrund	
des oft nicht durchgängig erteilten IRU passen 
die	Materialien	nicht	immer	zum	Vorwissen	der	
Schüler*innen, und wenn gelegentlich auf Bücher 
für niedrigere Klassenstufen zurückgegriffen wird, 
passen die Materialien dann nicht immer zum 
Alter	der	Schüler*innen.	In	den	Grundschulen	
bzw. den ersten Jahrgängen der weiterführen-
den Schulen ist die Lage inzwischen wohl etwas 
besser geworden, allerdings wird auch das dort 
vorliegende Material nicht immer als altersgerecht 
empfunden.	Vor	allem	in	Bezug	auf	auch	lehrplan-
konforme Werke sehen die Befragten dringenden 
Handlungsbedarf bei Beirat, Wissenschaft und 
Ministerium. Die Lehrmaterialien sollten nach 
Anforderungsgraden	differenzieren	und	altersge-
recht	didaktisch	aufbereitet	sein.	Vorgeschlagen	
wird	als	pragmatische	Lösung	eine	Überarbeitung	
des österreichischen Materials, wobei insgesamt 
dringend	eine	Einbeziehung	von	IRU-Lehrer*innen	
in	die	Ausarbeitung	empfohlen	wird.	

Ebenso wie beim Lehrmaterial wird ein deutliches 
Defizit	bei	den	Fortbildungsangeboten	für	IRU	
beklagt. Fortbildungen, die rege genutzt werden, 
finden	meist	in	Selbstorganisation	statt	oder	
werden	bei	christlichen	Anbietern	besucht.	Bedarf	
wird vor allem im Bereich der Didaktik ausge-
macht,	in	dem	insbesondere	die	Absolvent*innen	
Desiderate bei der ansonsten als gut beurteilten 
theoretischen	universitären	Ausbildung	konstatie-
ren. Die Lücke in der Didaktik, die durch mangeln-
de Betreuung während des Referendariats und 
die Theorielastigkeit des Studiums entsteht, wird 
durch fehlende fachdidaktische Literatur und feh-
lende	Lehrbücher	verbreitert.	Quereinsteiger*in-
nen sehen sich nicht zuletzt aufgrund der deutlich 
längeren Berufserfahrung etwas besser als die 
Absolvent*innen	für	ihre	Aufgabe	in	der	Schule	
gerüstet,	etwaige	fehlende	theologische	Aus-

bildung wird durch Selbststudium kompensiert. 
Dennoch wünschen auch sie sich ein deutlich aus-
geweitetes	Angebot	an	Fortbildungen	vor	allem	
im Bereich Didaktik. Zudem fehlen Fortbildungen 
zu digitalen und sozialen Medien und zu aktuellen 
theologischen Diskussionen, wobei die Palette der 
inhaltlichen	Vorschläge	für	Fortbildungen	breit	ist.	
Als	hilfreich	sehen	die	Lehrer*innen	zudem	eine	
gebündelte	Übersicht	und	bessere	Informationen	
zu	den	Angeboten	von	offizieller	Stelle,	während	
der	Informationsfluss	momentan	zumeist	nur	
über persönliche Beziehungen gewährleistet ist. 
In	die	Pflicht	genommen	werden	hier	Beirat,	Be-
zirksregierungen und Ministerium, die aber auch 
aufgefordert werden, die Selbstorganisationen der 
IRU-Lehrer*innen	zu	fördern.	Neben	der	Weiterbil-
dung wird mit den Fortbildungsangeboten die Er-
wartung	an	Austausch	und	Vernetzung	zwischen	
den	IRU-Lehrern*innen	verknüpft.

Die Einschätzung des Beirats wird stark durch die 
Erfahrungen	bei	der	Idschāza	und	die	Defizite	bei	
Lehrmaterial und Fortbildungen sowie durch die 
Wahrnehmung	interner	Machtkämpfe	geprägt.	Als	
Unterstützung wird der Beirat kaum empfunden, 
wobei	über	die	Idschāza	hinausgehende	Be-
rührungspunkte	sowieso	selten	sind	und	häufig	
Unklarheit	über	die	weiteren	Aufgaben	herrscht.	
Auch	an	diesem	Punkt	unterscheiden	sich	Ab-
solvent*innen	und	Quereinsteiger*innen	kaum.	
Gewünscht wird ein Begleitgremium, das neben 
verschiedenen	Verbänden	unbedingt	auch	Leh-
rer*innen oder Praktiker*innen einbezieht, auch 
universitäre Religionspädagog*innen, um nicht 
nur innermuslimische Legitimation und theolo-
gische,	sondern	auch	pädagogisch-didaktische	
Kompetenz zu repräsentieren. Selten wird eine 
staatliche Beteiligung befürwortet, die Loslösung 
von	staatlicher	Einflussmöglichkeit	wird	eher	als	
emanzipatorischer Schritt erlebt. Zusätzlich zu 
den	bisherigen	Aufgaben	Idschāza-Erteilung,	Ent-
wicklung von Lehrmaterial und Organisation von 
Fortbildungen, deren Erfüllung als optimierungs-
bedürftig empfunden wird, wünschen sich die 
IRU-Lehrer*innen	mit	Beirat	oder	der	Kommission	
einen	Ansprechpartner	für	inhaltliche	Fragen	und	
sehen ihn als eine potenzielle Instanz, die sie bei 
Konflikten	beispielsweise	mit	Eltern,	Schulleitun-
gen	oder	Moscheegemeinden	unterstützt.	Ange-
regt wird auch, dass der Beirat eine Plattform zum 
Informationsaustausch zu Literatur, zu theologi-
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schen Debatten und zu Fortbildungen bietet und 
als Transferstelle zwischen Schule und Moscheen 
bzw.	Verbänden	fungieren	könnte.	

Zudem	fordern	die	IRU-Lehrer*innen	die	neue	
Kommission – ebenso wie andere Institutionen 
– zu mehr Einsatz bei der Förderung des Fachs 
und	seines	Ausbaus	auf.	Die	Einführung	des	IRU	
an	weiteren	Schulen	und	die	Ausweitung	auf	alle	
Klassenstufen	wird	übergreifend	von	Absolvent*in-
nen	wie	Quereinsteiger*innen	als	schleppend	und	
unbefriedigend beurteilt und oft der Initiative der 
Lehrer*innen überlassen, wobei auch auf fehlende 
verfügbare Lehrkräfte einschließlich ausbildende 
Fachlehrer*innen einerseits sowie auf fehlende 
Stellen andererseits hingewiesen wird. Hier erwarten 
die	IRU-Lehrer*innen	größere	institutionelle	Unter-
stützung.	Zwar	empfinden	die	IRU-Lehrer*innen	sich	
selbst und das Fach zumeist grundsätzlich durch die 
Schulaufsicht (Schulamt oder Bezirksregierungen) 
und das Ministerium unterstützt. Sie wünschen aber 
neben einer intensivierten Lehrkräfteausbildung, 
der Schaffung von mehr Stellen und einer besseren 
Übersicht	über	offene	Stellen	für	Absolvent*innen	
übergreifend und durchgängig mehr Engagement 
insbesondere gegenüber den Schulleitungen bezüg-
lich der Wertschätzung des Fachs. In dieser Hinsicht 
werden die größten Desiderate ausgemacht, wenn-
gleich Schulleitungen – und Kollegien – je nach 
Schule sehr unterschiedlich agieren, denn es wird 
auch von etlichen Standorten berichtet, die sich sehr 
für den IRU einsetzen. Dennoch sind Ministerium 
und Bezirksregierung gefordert, bei den Schulen 
stärker	für	die	Einführung	oder	den	Ausbau	des	IRU	
zu	werben	und	über	die	Voraussetzungen	für	die	
Einführung des Fachs aufzuklären, mehr Stellen zu 
finanzieren	und	die	Ausbildung	der	IRU-Lehrer*innen	
zu forcieren – etwa durch einen weiteren universitä-
ren Standort in NRW, oder aber durch die Zulassung 
von	Quereinsteiger*innen	mit	ausländischen	Ab-
schlüssen. Generell wird eine höhere Wertschät-
zung des Fachs, auch in seiner Bedeutung für das 
Zusammenleben gewünscht, die dann auch an den 
Schulen für einen vorurteilsfreieren Umgang mit 
dem IRU sorgt. Darüber hinaus wünschen sich vor 
allem	Absolvent*innen	eine	direkte	Unterstützung	
der Lehrkräfte durch das Ministerium insbesondere 
bei	der	Vernetzung.	Zudem	könnte	die	in	Bezug	auf	
die	Aufgaben	des	Beirats	gewünschte	Anlaufstelle	
für	IRU-Lehrer*innen	auch	beim	Ministerium	oder	
der Bezirksregierung angesiedelt sein. 

Die Schülerschaft und ihre Familien nehmen aus 
Sicht der Lehrer*innen den IRU gut an. Tiefgehende 
Probleme angesichts der religiösen Sozialisation 
der Schülerschaft oder der Eltern etwa aufgrund von 
Gemeindebindung, Rechtsschulen oder Herkunft 
sind nicht prägend, auch wenn Einzelfälle berichtet 
werden. Die unterstellte Spannung zwischen Mo-
scheegemeinden und IRU erscheint den Lehrer*in-
nen	zumeist	überbewertet	und	das	Verhältnis	oft	
als komplementär. Debatten mit Schüler*innen über 
Auslegungen	und	Deutungen,	die	ja	auch	gewünscht	
sind,	beziehen	sich	häufig	auf	Verhaltensregeln.	Mit	
der	Aufklärung	der	Eltern	über	den	Charakter	des	
IRU	im	Vorfeld	oder	dem	Einbezug	von	Moschee-
gemeinden	lässt	sich	vielen	Konflikten	vorbauen.	
Kontroversen	über	Auslegungen	religiöser	Quellen	
können	über	theologische	Reflexion	gelöst	werden.	
Dazu trägt bei, dass der IRU für die Schüler*innen 
eine besondere, identitätsstiftende Bedeutung hat 
und sie oft sehr dankbar für den Unterricht und die 
Erläuterungen der Lehrer*innen sind. Darüber hinaus 
helfen	die	Erziehung	zu	Toleranz	und	Reflexions-
fähigkeit	bei	der	Lösung	von	Konflikten.	Die	IRU-
Lehrer*innen	sehen	ihre	Aufgabe	zumeist	darin,	die	
Schülerschaft zu Offenheit zu erziehen, auch, um die 
Schüler*innen	nicht	in	Konflikt	mit	dem	Elternhaus	
oder dem religiösen Umfeld zu bringen. Konfessio-
nelle oder Herkunftsdiversität der Schüler*innen 
sorgt ebenfalls nur selten für Spannungen und wird 
eher als Bereicherung empfunden, wobei es zumeist 
gelingt, die verschiedenen Konfessionen in den 
Unterricht einzubinden. Herausfordernd sind eher 
Unterschiede	im	Vorwissen,	das	für	den	größeren	
Teil der Schülerschaft als gering eingeschätzt wird. 

Insgesamt zeigen sich nur wenige Unterschiede im 
Antwortverhalten	zwischen	Absolvent*innen	und	
Quereinsteiger*innen.	Lediglich	bezüglich	der	Be-
urteilung	der	eigenen	Ausbildung	gibt	es	deutlichere	
und	systematische	Abweichungen,	indem	Absol-
vent*innen	häufiger	von	didaktischen	Lücken	berich-
ten.	Darüber	hinaus	waren	Absolvent*innen	auf-
grund der persönlichen Nähe zu Beteiligten etwas 
besser	über	das	Verfahren	der	Idschāza	informiert.	

Bei	aller	Kritik	und	bei	allem	aufgezeigtem	Verbes-
serungsbedarf kann auch auf Fortschritte bei der 
Implementation und Umsetzung des IRU verwiesen 
werden. Positiv werden vor allem die Lehrpläne, 
mancherorts	die	Schulen	und	das	Verhältnis	zu	den	
Schüler*innen gesehen. 
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    Mehr	Transparenz	von	Vefahren	und	Richtlinien	bei	
der	Idschaza,	Überdenken	der	Kriterien

    Einrichtung einer Prüfungskommission mit (externen) 
Expert*innen aus dem Bereich Pädagogik/Didaktik

    Übernahme	einer	Schnittstellenfunktion	zwischen	
IRU und Moscheegemeinden durch den Beirat/die 
Kommission

    Ausweitung	des	Fachs	auf	weitere	Schulen	und	
durchgehende Beschulung in allen Klassenstufen

    Verbesserung	des	Angebots	an	IRU-Lehrkräften:	
Finanzierung	weiterer	Stellen,	Ausweitung	der	Leh-
rer*innenausbildung durch Erweiterung um einen 
universitären	Standort	und	die	Zulassung	von	Quer-
einsteiger*innen	mit	ausländischen	Abschlüssen

    	Verbesserung	der	didaktischen	 
Lehrer*innenausbildung

    Übersicht	über	Schulen	mit	IRU	bzw.	Stellen	für	
Absolvent*innen

    Herausgabe lehrplankonformer Lehrbücher und 
Arbeitsmaterialien,	deutlich	mehr	Vielfalt	nach	An-
forderungsgrad, altersangepasste Lehrmaterialien

 
    Ausbau	und	Bündelung	der	Fortbildungsangebote	

insbesondere zu Didaktik sowie bessere Information 
über	Angebote

    Mehr Unterstützung durch Ministerium, Bezirksregie-
rung	und	Beirat	bei	der	Ausweitung	des	Fachs	an	den	
Schulen

    Förderung der Wertschätzung des Fachs durch die 
Institutionen

    Anregung	interreligiöser	Kooperation	an	den	Schulen

    Einrichtung	einer	Anlauf-	und	Informationsstelle	für	
IRU-Lehrer*innen	(bei	Ministerium,	Bezirksregierung	
oder Kommission)

    Unterstützung	der	Vernetzung/Selbstorganisation	
der	IRU-Lehrer*innen	untereinander.	

Folgende Verbesserungen erscheinen aus Sicht der Lehrer*innen als besonders dringlich: 
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ANHANG

Leitfaden
Persönliche Vita: 
Wie	war	Ihr	Weg	zum/zur	Islamischen	Religionslehrer*in?	(Absolvent*in/Quereinsteiger*in)
Seit wann und in welchen Klassenstufen bzw. Schulen sind Sie als Lehrer*in für IRU tätig?

Einschätzungen zu den Richtlinien für die Erteilung der Lehrerlaubnis
Wann	haben	Sie	Ihre	Idschāza	erhalten?	Gab	es	Schwierigkeiten	bei	der	Erteilung?	Welche?	
Wie	beurteilen	Sie	die	Kriterien	und	Richtlinien,	finden	Sie	diese	richtig	bzw.	angemessen?	
Wie	schätzen	Sie	die	Transparenz	des	Verfahrens	ein?	
Was würden Sie sich wünschen?

Umsetzbarkeit Curriculum 
Die	Lehrpläne	des	IRU	formulieren	ja	verschiedene	pädagogische	Aufgaben	und	Ziele.	Zudem	sollen	sehr	unterschied-
liche inhaltliche Bereiche abgedeckt werden, und es werden unterschiedliche Kompetenzen erfordert. 
Wie	beurteilen	Sie	die	Umsetzbarkeit	dieser	Ziele	und	Aufgaben	im	Unterrichtsalltag?	
Können Sie mir schildern, wo es Herausforderungen oder Schwierigkeiten gibt, den Unterrichtsstoff zu vermitteln? 

Zufriedenheit mit Lehrmaterialien, Bedarfe 
Wie zufrieden sind Sie mit den Lehrmaterialien und den Büchern, sind Sie zufrieden damit? 
Wo	sehen	Sie	Bedarfe	zur	(Weiter-)Entwicklung?	Was	wünschen	Sie	sich?

Erfahrungen mit und Inanspruchnahme von Fortbildung, Anregungen und Bedarfe
Sehen	Sie	sich	durch	Ihre	Ausbildung	für	Ihre	Aufgabe	gut	gerüstet?	Wo	sehen	Sie	Lücken?
Haben	Sie	schon	einmal	Weiter-	oder	Fortbildungsangebote	wahrgenommen?	Welche?	
Wie zufrieden sind Sie mit dem Fortbildungsangebot?
Wo	gibt	es	im	Angebot	Lücken,	was	würden	Sie	sich	wünschen?	

Erfahrungen mit Beirat 
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Beirat für IRU gemacht? Wie ist Ihre Einschätzung zum Beirat? 
Wie	würden	Sie	sich	ein	Begleitgremium	wünschen?	Welche	Aufgaben	sollte	es	übernehmen?

Erfahrungen mit der Schulaufsicht 
Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Schulaufsicht? Wo sind sie positiv, wo weniger gut? 
Was würden Sie sich wünschen?

Erfahrungen mit Schüler*innen 
Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Schülern? Gibt es Spannungen aufgrund der religiösen Sozialisation in der Moschee 
/ von den Eltern und im Unterricht? Welche? 
Wie gehen Sie mit solchen Spannungen um? Welche Bewältigungsstrategien haben Sie?
Inwieweit ist die Heterogenität der Schüler ein Problem für die Umsetzung der Lehrpläne? 

Haben Sie noch Ergänzungen oder weitere Bemerkungen?
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Idschaza-Erteilung

 Erfahrungen negativ

  Fehlendes theologisches Wissen

  Mangelnde praktische Erfahrungen

  Prüfsituation

  Zusammensetzung Prüfkommission

  Negative Erfahrungen Andere

  Diskriminierung/Vorurteile wg Äußerlichkeiten

 Erfahrungen positiv

 Transparenz/Kenntnis Kriterien

 Beurteilung Kriterien

  negativ

   Umsetzung/Didaktik

   Theologisches Wissen

   Nicht streng/eindeutig genug

   Persönliche Fragen

   Koran übersetzen

  positiv

  Wunsch zu Idschaza

Umsetzbarkeit Curriculum 

 Umsetzbarkeit Curriculum positiv

 Umsetzbarkeit eingeschränkt

  Thema fehlt

  Kein Lehrmaterial/nicht lehrplankonform

  Handlungskompetenz

  zu unkonkret /zu offen

  Zu umfangreich/Schwerpunkte setzten

  Kursgröße

  Vorwissen/Niveau

Beurteilung Lehrmaterial

 Lehrmaterial negativ

  nicht lehrkonform

  vor allem für jüngere Jahrgänge

  Nicht alters-/stufengerecht

  Zu wenig/keine Differenzierung

  Fehlende Materialen

  vor allem für ältere Jahrgänge

  Selbst erarbeiten

  Keine Arbeitsblätter

  Keine Lehrbücher

  veraltet

 Lehrmaterial positiv

  Nutzung österreichische Islamstunde

  Rückgriff auf christl./anderes Material

  Rückgriff auf Federkorb

  Für jüngere Stufen

 Bedarfe/Ziele

26

21

1

3

16

8

12

8

28

54

33

19

4

4

5

12

4

24

28

27

29

26

3

12

3

12

21

3

17

30

33

13

4

16

19

3

21

26

8

26

4

4

15

10

12

12
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Codeschema und Visualisierung

CODESYTEM 24... 22... 21... 15... 13... 12... 10... 8... 7... 6... 5... 25... 23... 20... 19... 18... 17... 16... 14... 11... 9... 4... 3... 2... SUMME

Codeschema und Visualisierung
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Idschaza-Erteilung

 Erfahrungen negativ

  Fehlendes theologisches Wissen

  Mangelnde praktische Erfahrungen

  Prüfsituation

  Zusammensetzung Prüfkommission

  Negative Erfahrungen Andere

  Diskriminierung/Vorurteile wg Äußerlichkeiten

 Erfahrungen positiv

 Transparenz/Kenntnis Kriterien

 Beurteilung Kriterien

  negativ

   Umsetzung/Didaktik

   Theologisches Wissen

   Nicht streng/eindeutig genug

   Persönliche Fragen

   Koran übersetzen

  positiv

  Wunsch zu Idschaza

Umsetzbarkeit Curriculum 

 Umsetzbarkeit Curriculum positiv

 Umsetzbarkeit eingeschränkt

  Thema fehlt

  Kein Lehrmaterial/nicht lehrplankonform

  Handlungskompetenz

  zu unkonkret /zu offen

  Zu umfangreich/Schwerpunkte setzten

  Kursgröße

  Vorwissen/Niveau

Beurteilung Lehrmaterial

 Lehrmaterial negativ

  nicht lehrkonform

  vor allem für jüngere Jahrgänge

  Nicht alters-/stufengerecht

  Zu wenig/keine Differenzierung

  Fehlende Materialen

  vor allem für ältere Jahrgänge

  Selbst erarbeiten

  Keine Arbeitsblätter

  Keine Lehrbücher

  veraltet

 Lehrmaterial positiv

  Nutzung österreichische Islamstunde

  Rückgriff auf christl./anderes Material

  Rückgriff auf Federkorb

  Für jüngere Stufen

 Bedarfe/Ziele

26

21

1

3

16

8

12

8

28

54

33

19

4

4

5

12

4

24

28

27

29

26

3

12

3

12

21

3

17

30

33

13

4

16

19

3

21

26

8

26

4

4

15

10

12

12

46

Codeschema und Visualisierung
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Qualität der Ausbildung

 Ausbildung hat Lücken

  Fehlende Themen/Aspekte

  Betreuung im Referendariat 

  Lücke wissenschaftliches Arbeiten/Theologie

  Lücke Didaktik

 positiv/ausreichend

 Ausbildung IRU verbessern

Fortbildung 

 Keine

 Kenntnis

 Wahrgenommene Fortbildung

  Federkorb/Lehrerkollegen Fortbildung

  Beurteilung wahrgenommene Fortbildungen

 Beurteilung Angebot

 Bedarf Fortbildung

  Verschiedene Themenfelder

  Erstellung von Materialien/Literatur 

  Neue theologische Erkenntnisse/Forschung

  Inklusion

  Didaktik

  Interreligiöser Dialog

  Medienkompetenz/Digitalisierung

Beirat

 Erfahrungen/Beurteilung

  Intransparent

  Interne Machtkämpfe

  Unprofessionell/Nur Ehrenamt 

  Fragwürdige Zusammensetzung

  Positiv

 Keine Kontakte

 Wunsch Zusammensetzung

  Dreier Konstellation Verband, Lehrer, Akademiker
  Keine staatlichen Vertreter

  Vielfalt repräsentieren

  Akademiker

  Lehrer/Praktiker

  Staatl. Vertreter

  Verbände/Gemeinden

 Aufgaben

  Idschaza

  Ausbau des Fachs unterstützen

  Lehrplan

  Einheitlich/Grundlagen schaffen

  Lehrmaterialien

  Fortbildung

  Ansprechpartner

22

8

1

10

4

22

30

8

26

7

11

32

15

11

10

35

7

5

7

2

13

3

8

33

9

1

7

5

5

4

21

30

7

6

13

13

26

5

22

16

6

2

4

4

10

12

15
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Codeschema und Visualisierung
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Qualität der Ausbildung

 Ausbildung hat Lücken

  Fehlende Themen/Aspekte

  Betreuung im Referendariat 

  Lücke wissenschaftliches Arbeiten/Theologie

  Lücke Didaktik

 positiv/ausreichend

 Ausbildung IRU verbessern

Fortbildung 

 Keine

 Kenntnis

 Wahrgenommene Fortbildung

  Federkorb/Lehrerkollegen Fortbildung

  Beurteilung wahrgenommene Fortbildungen

 Beurteilung Angebot

 Bedarf Fortbildung

  Verschiedene Themenfelder

  Erstellung von Materialien/Literatur 

  Neue theologische Erkenntnisse/Forschung

  Inklusion

  Didaktik

  Interreligiöser Dialog

  Medienkompetenz/Digitalisierung

Beirat

 Erfahrungen/Beurteilung

  Intransparent

  Interne Machtkämpfe

  Unprofessionell/Nur Ehrenamt 

  Fragwürdige Zusammensetzung

  Positiv

 Keine Kontakte

 Wunsch Zusammensetzung

  Dreier Konstellation Verband, Lehrer, Akademiker
  Keine staatlichen Vertreter

  Vielfalt repräsentieren

  Akademiker

  Lehrer/Praktiker

  Staatl. Vertreter

  Verbände/Gemeinden

 Aufgaben

  Idschaza

  Ausbau des Fachs unterstützen

  Lehrplan

  Einheitlich/Grundlagen schaffen

  Lehrmaterialien

  Fortbildung

  Ansprechpartner

22

8

1

10

4

22

30

8

26

7

11

32

15

11

10

35

7

5

7

2

13

3

8

33

9

1

7

5

5

4

21

30

7

6

13

13

26

5

22

16

6

2

4

4

10

12

15
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CODESYTEM 24... 22... 21... 15... 13... 12... 10... 8... 7... 6... 5... 25... 23... 20... 19... 18... 17... 16... 14... 11... 9... 4... 3... 2... SUMME

Unterstützungsinstitutionen und Bedarfe

 Schulaufsicht

  Keine Erfahrung

  Positiv

  Negativ

 Schulleitung

  Negativ

   Diskriminierung/Rassismus

  Positiv

 IRU wird ausgebremst/IRU fördern

 Weiterhin Quereinsteiger

 Wertschätzung des Fachs

 IRU als Selbstzwecks/Recht für die Muslime

 Unterstützung für die Lehrer

  Vernetzung

Schüler

Spannungen genannt

Keine Spannungen/eher Debatten

Art der Spannungen/Debatten

  Haram/Halal

  Leistungsbeurteilung

  Geschlechterrolle/-verhältnis/Kopftuch

  Mangelnde Toleranz

  Glaube verloren

  Jugendliche Aufmüpfi gkeit

  Missverständnisse/Unkenntnis

  Darstellung in Lehrmaterial/Bilder

  Nationalismus zwischen Schülern

Bewältigungsstrategie

Heterogenität

  Herausforderung/Problem

  Bereicherung

Wichtige Punkte

Positive Entwicklung

Einstufung Quereinsteiger

Interreligiöser Dialog

IRU differenzieren

SUMME

0

22

6

18

9

41

40

18

25

18

6

14

7

11

8

27

21

37

19

3

3

9

6

2

2

10

3

2

56

29

15

31

32

11

5

5

1

86 89 87 62 69 35 83 72 60 101 59 52 87 95 68 87 82 56 118 86 92 111 78 105 1920

Codeschema und Visualisierung
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CODESYTEM 24... 22... 21... 15... 13... 12... 10... 8... 7... 6... 5... 25... 23... 20... 19... 18... 17... 16... 14... 11... 9... 4... 3... 2... SUMME

Unterstützungsinstitutionen und Bedarfe

 Schulaufsicht

  Keine Erfahrung

  Positiv

  Negativ

 Schulleitung

  Negativ

   Diskriminierung/Rassismus

  Positiv

 IRU wird ausgebremst/IRU fördern

 Weiterhin Quereinsteiger

 Wertschätzung des Fachs

 IRU als Selbstzwecks/Recht für die Muslime

 Unterstützung für die Lehrer

  Vernetzung

Schüler

Spannungen genannt

Keine Spannungen/eher Debatten

Art der Spannungen/Debatten

  Haram/Halal

  Leistungsbeurteilung

  Geschlechterrolle/-verhältnis/Kopftuch

  Mangelnde Toleranz

  Glaube verloren

  Jugendliche Aufmüpfi gkeit

  Missverständnisse/Unkenntnis

  Darstellung in Lehrmaterial/Bilder

  Nationalismus zwischen Schülern

Bewältigungsstrategie

Heterogenität

  Herausforderung/Problem

  Bereicherung

Wichtige Punkte

Positive Entwicklung

Einstufung Quereinsteiger

Interreligiöser Dialog

IRU differenzieren

SUMME

0

22

6

18

9

41

40

18

25

18

6

14

7

11

8

27

21

37

19

3

3

9

6

2

2

10

3

2

56

29

15

31

32

11

5

5

1

86 89 87 62 69 35 83 72 60 101 59 52 87 95 68 87 82 56 118 86 92 111 78 105 1920
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